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Diskussionsentwurf der Rundfunkkommission für einen  
„Staatsvertrag zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Reformstaatsvertrag)“ 

 
 
 

 
Redaktionelle Hinweise zum Umgang mit der Synopse: 

 Die vorgeschlagenen Änderungen zur Novellierung des Medienstaatsvertrages (MStV), des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages und des 
Deutschlandradio-Staatsvertrages sind in der mittleren Spalte rot und unterstrichen gekennzeichnet.  

 Vorschriften der jeweiligen Staatsverträge, die nicht in die Synopse aufgenommen wurden, bleiben unverändert (redaktionelle Folgeänderungen 
ausgenommen). Überschriften, §§ und Absätze, die in der linken Spalte aufgeführt sind, aber nicht in der mittleren Spalte, bleiben unverändert. 

 Die Neustrukturierung des III. Abschnitts des MStV führt in Teilen zu einer neuen §§-Reihenfolge. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Erörte-
rung der Vorschläge wurde für die vorliegende Entwurfsfassung zunächst auf eine vollständige Anpassung der Normverweise verzichtet.  
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Status Quo (Stand: 4. MÄStV) Änderungsvorschläge Anmerkungen und Erläuterungen 

 
Medienstaatsvertrag 

 
 

(…) 
 

  

 
III. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für den  
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

 

  

  
1. Unterabschnitt 

Auftrag und Angebote 
 

 

 
§ 26 

Auftrag 
 

 
 

 

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung 
ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozes-
ses freier individueller und öffentlicher Meinungs-
bildung zu wirken und dadurch die demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesell-
schaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten haben in ihren Angeboten einen um-
fassenden Überblick über das internationale, euro-

 „Binger Eckpunkte“ der Rundfunkkommission: 
 
„Die Transformation der Öffentlich-Rechtlichen 
darf sich daher nicht auf finanzielle Fragen be-
schränken. (…) Die Länder wollen die Öffentlich-
Rechtlichen reformieren. Dazu haben sie sich in vier 
zentralen Kapiteln auf konkrete Schritte verstän-
digt.“ 
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päische, nationale und regionale Geschehen in al-
len wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie 
sollen hierdurch die internationale Verständigung, 
die europäische Integration, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt sowie den gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs in Bund und Ländern fördern. Die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die Auf-
gabe, ein Gesamtangebot für alle zu unterbreiten. 
Bei der Angebotsgestaltung sollen sie dabei die 
Möglichkeiten nutzen, die ihnen aus der Beitragsfi-
nanzierung erwachsen, und durch eigene Impulse 
und Perspektiven zur medialen Angebotsvielfalt 
beitragen. Allen Bevölkerungsgruppen soll die Teil-
habe an der Informationsgesellschaft ermöglicht 
werden. Dabei erfolgt eine angemessene Berück-
sichtigung aller Altersgruppen, insbesondere von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
der Belange von Menschen mit Behinderungen und 
der Anliegen von Familien. Die öffentlich-rechtli-
chen Angebote haben der Kultur, Bildung, Informa-
tion und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die ei-
nem öffentlich-rechtlichen Profil entspricht, ist Teil 
des Auftrags. Der Auftrag im Sinne der Sätze 8 und 
9 soll in seiner gesamten Breite auf der ersten Aus-
wahlebene der eigenen Portale und über alle Ta-
geszeiten hinweg in den Vollprogrammen wahr-
nehmbar sein. 
 

Kapitel 1: „Konkretisierung des Auftrags & Ange-
bots“ 
 
Absatz 1 bleibt als „allgemeiner“ Auftrag die „Klam-
mer“ (= 3. MÄStV) und wird durch neue Absätze zu 
speziellen Teilaspekten ergänzt (siehe unten).  
 
Die Betonung bestimmter Auftragsaspekte und Er-
wartungen durch den Gesetzgeber in den folgen-
den §§ und Absätzen dient auch dazu, dass die vor-
handenen Mittel tatsächlich zugunsten der Zu-
kunftsaufgaben umgeschichtet werden (so die aus-
drückliche Erwartungshaltung in den Binger Eck-
punkten) 
 

(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
sind bei der Erfüllung ihres Auftrags der verfas-
sungsmäßigen Ordnung und in besonderem Maße 
der Einhaltung journalistischer Standards, insbe-
sondere zur Gewährleistung einer unabhängigen, 

 Besonderer Auftrag mit Blick auf „journalistische 
Standards“ (= 3. MÄStV) 
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sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden 
Information und Berichterstattung wie auch zur 
Achtung von Persönlichkeitsrechten verpflichtet. 
Ferner sollen sie die einem öffentlich-rechtlichen 
Profil entsprechenden Grundsätze der Objektivität 
und Unparteilichkeit achten und in ihren Angebo-
ten eine möglichst breite Themen- und Meinungs-
vielfalt ausgewogen darstellen. 
 
 (3) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und 

kulturellen Bedürfnisse der Zielgruppen bieten die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio in 
ihren Angeboten zielgruppengerechte interaktive 
Kommunikation mit den Nutzern an sowie verste-
tigte Möglichkeiten der Partizipation. 
 

Konkretisierung des Auftrags mit Blick auf die Stär-
kung „Interaktiver/partizipativer Angebote“ (= 
„Binger Eckpunkte“ der RFK) 
 
Beispiele für Interaktion/Partizipation: 
 
 Partizipation bei Format-/Themenauswahl und 

(Angebots-)-Gestaltung 
 Formate/Inhalte, die Interaktion und Partizipa-

tion leben (Debattenformate, Townhall-For-
mate, Reactions) 

 Features, die inhaltliche Partizipation und In-
teraktion erleichtern (Kommentare, User-Ge-
nerated-Content, Feedback-Funktionalitäten) 

 Features, die „technische“ Partizipation und In-
teraktion erlauben (Votings, Ratings). 

 
 (4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

machen ihre Bildungsangebote leicht nutz- und auf-
findbar. Sie streben Partnerschaften mit Bildungs- 
und Kultureinrichtungen an, um das Angebot und 
die Bereitstellung von Bildungsinhalten, insbeson-
dere auch solchen zur Förderung von Medienkom-
petenz, zu stärken. 

Besonderer Auftrag mit Blick auf „Bildungs- und 
Medienkompetenzangebote“ (= „Binger Eck-
punkte“ der RFK) 
 
Zusammenarbeit mit externen Partnern und Ko-
operationen werden gestärkt. 
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 (5) Im Rahmen der Sportberichterstattung ist ent-

sprechend einem öffentlich-rechtlichen Profil da-
rauf hinwirken, dass der Sport in seiner Breite in 
Rundfunk und Telemedien abgebildet wird. Insbe-
sondere sollen auch solche Sportarten und Sporter-
eignisse von gesellschaftlicher Bedeutung Ausdruck 
finden, die keiner oder nur einer geringen kommer-
ziellen Vermarktung unterliegen. Die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio haben zur Ver-
wirklichung dieser Anforderungen eine gemein-
same Strategie zur Sportberichterstattung unter 
Einbeziehung ihrer jeweils zuständigen Gremien zu 
entwickeln und diese fortzuentwickeln. § 35 Abs. 5 
bleibt unberührt. 
 

Besonderer Auftrag mit Blick auf „Abbildung der 
Breite des Sports“ (= „Binger Eckpunkte“ der RFK) 
 
In Begründung: Eine Ausweitung des Sportanteils 
im Gesamtangebot soll hierdurch nicht erfolgen. 
 
 
Wie eine Abbildung des Sports in seiner Breite im 
ÖRR insgesamt erfolgen kann, soll in einer gemein-
samen Strategie vereinbart werden. Dabei soll auch 
ein arbeitsteiliges Vorgehen des ÖRR, insb. bei 
Sportgroßereignissen gestärkt werden. Die „Rol-
len“ der Akteure sollen geklärt und auf abstrakter 
Ebene konkretisiert werden. Dabei müssen die 
Sichtbarkeit und die Besonderheiten der Beteiligten 
gewährleistet bleiben (Ziel ist eine arbeitsteilige Ab-
stimmung, keine Sportberichterstattung in allen 
Details „aus einer zentralen Hand“). 
 
Es erfolgt ein klarstellender Verweis auf § 35 Abs. 5, 
um zu vermeiden, dass aus diesem besonderen Auf-
trag bzgl. der Sportberichterstattung ein Mehrbe-
darf abgeleitet wird. 
 

(3) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 2 sowie 
in § 30 Abs. 3 und 4 dienen allein dem öffentlichen 
Interesse; subjektive Rechte Dritter werden 
dadurch nicht begründet. 
 

(6) Die Regelungen in den Absätzen 1 bis 5 sowie 
in § 30 Abs. 3 und 4 dienen allein dem öffentlichen 
Interesse; subjektive Rechte Dritter werden 
dadurch nicht begründet. 

 

(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
arbeiten zur Erfüllung ihres Auftrages zusammen; 

(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
arbeiten zur Erfüllung ihres Auftrages zusammen; 

In den 2. Unterabschnitt „Zusammenarbeit von 
ARD, ZDF und Deutschlandradio“ überführt. 
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die Zusammenarbeit regeln sie in öffentlich-rechtli-
chen Verträgen. 
 

die Zusammenarbeit regeln sie in öffentlich-recht-
lichen Verträgen. 

  
§ 26a 

Fortentwicklung und Überprüfung  
der Angebote, Gesellschaftsdialog 

 

 

 (1) Zur Erfüllung ihres Auftrags entwickeln die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Ange-
bote stetig entlang gesellschaftlicher Bedarfe und 
konkreter Bedürfnisse der Nutzer fort. Hierzu set-
zen sie auf Innovationen, insbesondere in Techno-
logie sowie bei Gestaltung und Verbreitung ihrer 
Angebote, und entwickeln diese auch in Zusam-
menarbeit mit externen Partnern gemeinwohlori-
entiert fort. 
 

Eine „Innovationsverpflichtung“ soll die ständige 
Weiterentwicklung der Angebote sichern (Vorbild: 
BBC-Charta) 

 (2) Die Rundfunkanstalten treffen Maßnahmen, um 
sich in einem kontinuierlichen und zielgruppenge-
rechten Dialog mit der Bevölkerung, insbesondere 
über Qualität, Leistung und Fortentwicklung des 
Angebots, auszutauschen (Gesellschaftsdialog). Die 
wesentlichen Erkenntnisse dieses Dialogs sind dem 
Medienrat für seinen Bericht nach § 26b zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

Der bisherige „Publikumsdialog“ wird aufgewertet. 
 
 
 
Die Bezeichnung als „Gesellschaftsdialog“ soll ver-
deutlichen, dass nicht nur der Austausch mit denen 
gesucht werden soll, die die Angebote bereits nut-
zen („Publikum“), sondern gerade auch mit denen, 
die dies nicht tun (Hinweis: auch heute schon 
spricht die Vorschrift von „Bevölkerung“, nicht von 
„Publikum“). 
 

 (3) Zum Zweck einer zielgerichteten Auftragserfül-
lung steuern die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 

Dieser neue Absatz dient dazu, eine methodische, 
objektive und überprüfbare Zielekultur zu schaffen. 
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Deutschlandradio die Ausgestaltung ihrer Ange-
bote entlang regelmäßiger Angebotsüberprüfun-
gen (Leistungsanalyse). Dabei sollen der Beitrag ei-
nes Angebots und seiner wesentlichen Angebots-
teile zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags und zum öffentlich-rechtlichen Profil, sowie 
das Erreichen der angestrebten Zielgruppen nach-
vollzogen werden. 
 

Ziel ist die Verpflichtung der Anstalten, die zu errei-
chende programmliche „Leistung“ angebotsspezi-
fisch überprüfbar zu definieren und prozesshaft zu 
überprüfen. 

 (4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio entwickeln Kennzahlen und Verfahren, 
die vergleichbare Leistungsanalysen nach Absatz 3 
ermöglichen. Die Leistungsanalysen haben unter 
Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Gesell-
schaftsdialog sowie der Richtlinien nach § 31 Abs. 4 
und auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher 
Standards sowie unter besonderer Berücksichti-
gung der nachfolgenden Kriterien zu erfolgen: 
 
1. Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Angebote 
und Inhalte, 
 
2. quantitative und qualitative Nutzung der Ange-
bote durch die Zielgruppen, 
 
3. Wirkung der Angebote auf die individuelle Mei-
nungsbildung der Nutzer und den öffentlichen Dis-
kurs, 
 
4. Ausgewogenheit sowie Themen- und Meinungs-
vielfalt, auch im Vergleich der Angebote der ARD, 
des ZDF und des Deutschlandradios, 

Regelmäßige Überprüfung der Auftragserfüllung 
anhand gesetzliche festgelegter Kriterien (= „Binger 
Eckpunkte“ der RFK) 
 
Die hier vorgeschlagenen Kriterien speisen sich 
insb. aus dem Performance Measurement Frame-
work der BBC, dem Jahrbuch Qualität der Medien 
in der Schweiz und bereits vorhandenen Kriterien-
katalogen (bspw. „Qualitätsrichtlinien der Rund-
funkräte für die ARD-Gemeinschaftsangebote“). 
 
Dadurch, dass die Kriterien gesetzlich festgeschrie-
ben werden, ist ein gewisser Abstraktionsgrad nö-
tig. Welche konkreten Messdaten und Kennzahlen 
für die Bewertung der einzelnen Kriterien herange-
zogen werden sollen, ist Gegenstand der zu erarbei-
tenden Verfahren und bleibt damit flexibel. 
 
Gleichzeitig lassen sich durch eine Überprüfung der 
örr-Angebote in den genannten Bereichen belastr-
bare Aussagen treffen, ob der ÖRR mit seinen An-
geboten „auf einem guten Weg ist“. 
 
Beispiele: 
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5. quantitativer und qualitativer Beitrag der Kultur, 
Bildung, Information, Beratung im Gesamtangebot 
sowie der Unterhaltung zur Auftragserfüllung, 
 
6. Innovationskraft der Angebote auch im Vergleich 
mit den Angeboten anderer inländischer und aus-
ländischer Anbieter. 
 

 
1. Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 
z.B. Barrierefreiheit, Gestaltung der Mediatheken, 
Sendezeiten, Nutzung von Drittplattformen etc. 
 
2. Nutzung 
z.B. Betrachtung des Angebots aus Nutzerperspek-
tive (Beispiele: Quoten, Abrufzahlen, Nutzungs-
dauer, Interaktionsqualität, Nutzung durch die an-
gestrebten Zielgruppen) 
 
3. Wirkung 
Besondere Rolle örr-Angebote für den öffentlichen 
Diskurs und die Meinungsbildung als „Medium und 
Faktor“ (z.B.: Erstveröffentlichungen im Investiga-
tivjournalismus, Einordnungsleistung durch Kon-
textualisierung und Darstellung thematischer Zu-
sammenhänge; Anstoß zu Debatten, Verständlich-
keit). 
 
4. Ausgewogenheit 
z.B. Umfassender Überblick über die zu einer 
Frage/einem Thema vorhandenen Meinungen, 
auch in der Medienlandschaft („Presseschau“); Wie 
unterscheiden sich die Profile von ARD, ZDF und 
DLR?; kommt zur selben Sendezeit oft dasselbe? 
 
5. Betrachtung der Angebotsteile 
z.B. Wie ist der Anteil der einzelnen Teile? Sind be-
stimmte Teile überproportional vorhanden oder 
unterrepräsentiert? Die Begriffe sind entsprechend 
§ 2 Abs. 2 Nr. 25 bis 28 MStV zu verstehen. 
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6. Innovationskraft  
z.B. Erstveröffentlichungen; „Trendsetter“-Pro-
jekte, technische Innovation etc. 
 

  
§ 26b 

Einsetzung eines Medienrates,  
Auftragsbericht 

 

Alle zwei Jahre erfolgen zwei große externe Bewer-
tungen über die Arbeit des ÖRR („Blick und Impuls 
von außen“): 
 
1. KEF-Bericht bzgl. Wirtschaftlichkeit 
2. Auftragsbericht bzgl. Auftragserfüllung 
 
In der Folge könnten verschiedene „kleinere“ Be-
richte gestrichen werden: z.B. die heutigen Auf-
tragsberichte der Anstalten (§ 31 Abs. 2 Satz 1 
MStV). 
 

 (1) Zur Evaluierung der Verfahren nach § 26a und 
der Erfüllung des Auftrags nach § 26 durch die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio in 
ihrer Gesamtheit wird ein unabhängiger Medienrat 
eingesetzt. Die Mitglieder sind in ihrer Aufgabener-
füllung an Aufträge oder Weisungen nicht gebun-
den. 
 

In stärkerer Abgrenzung zur angebotsspezifischen 
inhouse-Leistungsanalyse nach § 26a soll der Auf-
tragsbericht nach § 26b den gesamten ÖRR in den 
Blick nehmen („in ihrer Gesamtheit“). Dieser Blick 
„auf das gesamte System“ braucht einen Blick „von 
außen“ und kann nicht von den einzelnen Gremien 
geleistet werden, die den Auftrag ihrer „eigenen“ 
Anstalt im Blick haben. Bewertungsmaßstab ist da-
her § 26 MStV und nicht der Auftrag nach dem je-
weiligen Landesrecht. 
 

 (2) Der Medienrat besteht aus sechs unabhängigen 
Sachverständigen. Zwei Sachverständige werden 
von der Gremienvertreterkonferenz der ARD (GVK), 
jeweils ein Sachverständiger vom Fernsehrat des 
ZDF und vom Hörfunkrat des Deutschlandradios ge-

Zusammensetzung des Medienrates:  
 
Ziel ist ein kleines Gremium aus Expertinnen und 
Experten (anders als in den Gremien steht also 
nicht der Gedanke der gesellschaftlichen Repräsen-
tanz im Vordergrund). 
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wählt. Zwei Sachverständige werden durch die Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
berufen. Einmalige Wiederwahl und Wiederberu-
fung sind zulässig. Maßgeblich für die Auswahl der 
Sachverständigen ist ihre für die Aufgaben nach Ab-
satz 1 nötige nachgewiesene Sachkunde. Eine ge-
schlechterparitätische Besetzung soll angestrebt 
werden. Der Medienrat wählt aus seiner Mitte ei-
nen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. § 4 Abs. 
3, 5 Satz 1 bis 3, Abs. 6 und § 6 des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrages gelten entsprechend. 

 
Maßstab für die Benennung ist allein die Sachkunde 
der benannten/berufenen Personen. Um keine zu-
sätzlichen Abstimmungen zwischen den entsen-
denden Stellen nötig zu machen, werden im Rege-
lungstext keine konkreten Fachrichtungen genannt. 
In der Begründung kann jedoch ein Hinweis gege-
ben werden (Medienwirtschaft/Medienmanage-
ment, Kommunikationswissenschaft, Informations- 
und Rundfunktechnologie, Recht). 
 
Die Amtszeit entspricht derjenigen für KEF-Mitglie-
der (5 Jahre). Durch die Möglichkeit der einmaligen 
Wiederbenennung erhält das Gremium Kontinuität, 
ohne zu „versteinern“. 
 
Durch die Benennung externer Experten kann der 
Medienrat bereits aus sich heraus fachlich kompe-
tent besetzt werden; zur Unterstützung kann er 
gutachterliche Stellungnahmen einholen.  
 

 (3) Der Medienrat erstattet alle zwei Jahre, erst-
mals zum [XX.XX.20XX], nach Maßgabe der nachfol-
genden Bestimmungen Bericht über seine Evaluie-
rung nach Absatz 1 (Auftragsbericht). § 5 Abs. 2 
[Satz 1, 2 und 4] des Rundfunkfinanzierungsstaat-
vertrages gilt entsprechend. 
 

Der Berichtsrhythmus entspricht den heutigen Auf-
tragsberichten der Anstalten nach § 31 Abs. 2 Satz 1 
MStV und den KEF-Berichten (siehe Absatz 3).  
 
Der Vorschlag enthält Vorgaben zur Einbindung der 
Anstalten, um deren Beweggründe und Argumente 
aufzugreifen. 
 

 (4) Der Auftragsbericht erfolgt anhand der jeweils 
aktuellen wissenschaftlichen Standards und der Kri-
terien nach § 26a Abs. 4. § 3 Abs. 7 des Rundfunkfi-
nanzierungsstaatsvertrages gilt entsprechend. 

Siehe zu den maßgeblichen Bewertungskriterien 
die Ausführungen zu § 26a Abs. 4. 
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 (5) Den abschließenden Bericht über das Ergebnis 

der Prüfung teilt der Medienrat den Intendanten 
und zuständigen Gremien mit und veröffentlicht 
ihn anschließend in angemessener Weise. Stellt der 
Medienrat in einem oder mehreren Bereichen 
Mängel in den Verfahren und ihrer Anwendung o-
der bei der Auftragserfüllung fest, haben die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich unter Ein-
beziehung ihrer Gremien hiermit zu befassen und 
mögliche Maßnahmen zu erörtern. Der Medienrat 
nimmt in seinem nächsten Bericht eine Bewertung 
der ergriffenen Maßnahmen vor.  
 

Gremien und Anstalten erhalten durch den Medi-
enrat für ihre Arbeit einen fundierten Input „von 
außen“. Zudem wird eine regelmäßige Debatte in 
der Öffentlichkeit und in den Parlamenten zur Auf-
tragserfüllung ermöglicht (anstelle der Beitragsde-
batte). 
 
Stellt der Medienrat aus seiner Sicht Mängel fest 
(z.B. auch in der Gesamtheit der Informationsange-
bote werden bestimmte Zielgruppen nicht er-
reicht), haben sich die Anstalten und dort insb. die 
Gremien mit dieser Kritik zu befassen und ggf. mög-
liche Maßnahmen zu ergreifen. Eine Verpflichtung, 
Maßnahmen zu ergreifen, besteht dabei nicht 
(bspw. wenn die Gremien bzw. LRAs die Kritik des 
Medienrates nicht teilen). Die Gestaltungshoheit 
bleibt hierdurch bei den Anstalten und ihren Gre-
mien. 
 

 
§ 27 

Angebote 
 

 
 

 

 
(…) 

 

  

 
§ 28 

Fernsehprogramme 
 

 
§ 28 

Fernsehvollprogramme,  
Dritte Fernsehprogramme 
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(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam das 
Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das 
Erste)“. 
 

  

(2) Die Dritten Fernsehprogramme einschließlich 
regionaler Auseinanderschaltungen werden von 
einzelnen oder mehreren in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten nach Maß-
gabe ihres jeweiligen Landesrechts veranstaltet, 
und zwar jeweils durch 
 
1. den Bayerischen Rundfunk (BR), 
2. den Hessischen Rundfunk (HR), 
3. den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), 
4. den Norddeutschen Rundfunk (NDR), 
5. Radio Bremen (RB), 
6. den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), 
7. den Südwestrundfunk (SWR), 
8. den Saarländischen Rundfunk (SR) und 
9. den Westdeutschen Rundfunk (WDR). 
 

  

(3) Das ZDF veranstaltet das Vollprogramm „Zwei-
tes Deutsches Fernsehen (ZDF)“. 
 

  

  
§ 28a 

Schwerpunktangebote 
 

Im Rahmen des gesamten öffentlich-rechtlichen 
Angebotsportfolios erfahren einzelne Schwer-
punkte eine besondere Betonung. 
 
Diese besondere Rolle der Schwerpunktangebote 
wird durch die Regelung in einem eigenständigen § 
deutlich, der diese Angebote von den Vollprogram-
men und den Dritten Programmen abgrenzt. 
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Der Vorschlag verknüpft 4 Reformziele bzw. Her-
ausforderungen: 
 
1. Reduktion der Anzahl digitaler Spartenkanäle 
2. Abbau von Mehrfachstrukturen 
3. Nutzung der Möglichkeiten der Flexibilisierung 
4. Stärkung der Angebote für junge Menschen 
 
Mit dem Ziel, Mehrfachstrukturen abzubauen und 
klare Entscheidungswege zu schaffen, werden den 
gemeinsamen Schwerpunktangeboten Federfüh-
rer zugeordnet (siehe Absatz 5). Die Angebote blei-
ben dadurch gemeinsame Angebote von ARD und 
ZDF, einer simplen Spiegelung/Doppelung aller 
(Entscheidungs-)Strukturen (z.B. doppelte Ge-
schäftsführungen) auf beiden Seiten wird jedoch 
entgegengewirkt. Die Federführung kann auch eine 
alleinige Veranstaltung durch den Federführer be-
deuten. 
 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten ge-
meinsam folgende Fernsehprogramme: 
 
 
1. das Vollprogramm „3sat“ mit kulturellem 
Schwerpunkt unter Beteiligung öffentlich-rechtli-
cher europäischer Veranstalter und 
 
2. das Vollprogramm „arte – Der Europäische Kul-
turkanal“ unter Beteiligung öffentlich-rechtlicher 
europäischer Veranstalter. 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten ge-
meinsam folgende Fernsehprogramme mit kultu-
rellem Schwerpunkt: 
 
1. das Vollprogramm „3sat“ mit kulturellem 
Schwerpunkt unter Beteiligung öffentlich-rechtli-
cher europäischer Veranstalter und 
 
2. das Vollprogramm „arte – Der Europäische Kul-
turkanal“ unter Beteiligung öffentlich-rechtlicher 
europäischer Veranstalter, 

 
 
Zum Begriff „Kultur“ siehe § 2 Abs. 2 Nr. 27 MStV 
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In Abstimmung mit den beteiligten öffentlich-recht-
lichen europäischen Veranstaltern sollen die In-
halte des Vollprogramms 3sat teilweise oder voll-
ständig in das Vollprogramm „arte – Der europäi-
sche Kulturkanal“ und dessen Telemedienangebote 
überführt werden.  

 

 
Die Rundfunkkommission unterstützt die Idee eines 
europäischen Angebots, zu deren Verwirklichung 
die Weiterentwicklung von ARTE einen wesentli-
chen Beitrag leisten kann (siehe Beschluss vom 
15.05.2024). Für den wünschenswerten Fall, dass 
ARTE in Zukunft eine über die rein deutsch-franzö-
sische Zusammenarbeit hinausgehende europäi-
sche Rolle einnehmen sollte, wird daher ermög-
licht, in Absprache mit den europäischen Partnern 
das bisher eigenständige 3sat-Angebot in ARTE zu 
integrieren. Eine Verpflichtung hierzu besteht 
nicht. 
 

 (2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten ge-
meinsam [ein/zwei Angebot/e] mit den Schwer-
punkten Information, Bildung und Dokumentation.  
 

Mit tagesschau24, Phoenix, ARD-alpha und ZDFinfo 
haben heute vier lineare Spartenkanäle ihren 
Schwerpunkt in den Bereichen Information, Bildung 
bzw. Dokumentation (Zu den Begriffen siehe § 2 
Abs. 2 Nr. 25 und 26 MStV) 
 
Die hierfür jeweils aufgewandten Ressourcen wer-
den künftig in weniger Angeboten gebündelt. Es 
verbleiben diesem Bereich ein/zwei Angebot/e mit 
dem Schwerpunkt Information/Nachrichten/Er-
eignisberichterstattung, Bildung und Dokumenta-
tion. 
 
In der Folge können erheblich Mehrfachstrukturen 
abgebaut und das öffentlich-rechtliche Informa-
tions- und Bildungsangebot durch die Bündelung 
der vorhandenen Ressourcen um „Leuchttürme“ 
angereichert werden.  
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 (3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF stellen in fol-
genden gemeinsamen Angeboten die Lebenswirk-
lichkeit und die Interessen von Kindern, jungen 
Menschen [und jüngeren Erwachsenen] in den Mit-
telpunkt: 
 
1. ein Angebot für Kinder (bis 13 Jahre), 
 
2. ein Angebot für junge Menschen (14 bis 29 Jahre) 
nach Maßgabe des § 30c, 
 
[3. ein Angebot für jüngere Erwachsene (ab 30 
Jahre).] 
 
Der Gestaltung und Verbreitung der Angebote liegt 
eine zwischen den Angeboten abgestimmte Strate-
gie zugrunde, die insbesondere die Nutzungsbe-
dürfnisse der Zielgruppen in den jeweiligen Alters-
stufen und die Besonderheiten des Übergangs von 
einem Angebot in das der nächsten Altersstufe be-
rücksichtigt.  
 

Dem Bereich der bundesweiten „jüngeren Ange-
bote“ des ÖRR zuzuordnen sind bislang 4 Ange-
bote: KiKA (Kinder, bis 13 Jahre), funk (junge Men-
schen, bis 29 Jahre), ZDFneo und ARD One (jeweils 
jüngere Erwachsene, etwa 25 bis 44 Jahre). Die Fe-
derführung für KiKA und funk liegt heute jeweils bei 
der ARD. 
 
Diese Einzelangebote werden erstmals in ein abge-
stimmtes öffentlich-rechtliches Angebotsportfolio 
für die jüngeren Teile der Bevölkerung eingebun-
den. Das Bedürfnis gesonderter Angebote, die spe-
zifisch die Bedürfnisse und Lebenswirklichkeit jün-
gerer Menschen abbilden, sind essentiell, um ei-
nem weiteren Generationenabriss entgegenzuwir-
ken. 
 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Anforderun-
gen in den jeweiligen Altersgruppen (z.B. Jugend-
schutzbestimmungen, Ansprache, Inhalte, Nutzung 
von Drittplattformen, On-Demand vs. lineare Nut-
zung) erscheint die Zusammenführung in einem 
einzelnen Angebot für alle jüngeren Menschen von 
3 bis 45 Jahren nicht sachgerecht. Daher wird dem 
Grunde nach an der Eigenständigkeit der Angebote 
für verschiedene Altersgruppen festgehalten. Ge-
genüber dem Status Quo wird die Anzahl jedoch 
reduziert. Dabei ist insbesondere zu berücksichti-
gen, inwieweit es auch für die Altersgruppe „ab 30 
Jahre“ ein eigenständiges Angebot bedarf (Nr. 3) o-
der ob diese Nutzergruppen hinreichend Angebote 
in den Hauptprogrammen/Mediatheken etc. fin-
den. 
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Die zwei/drei verbleibenden Angebote werden 
erstmals durch eine portfoliostrategische Klam-
mer verbunden: Sowohl Formate als auch Nutzer 
„wachsen“ heute mit der Zeit aus den für sie ge-
dachten Angeboten raus. Ob dabei ein Format oder 
einzelne Akteure (z.B. Moderatoren) angebots-
übergreifend „weitergegeben“ werden, um mit den 
Nutzern „mitzuwachsen“ oder ob Formate einge-
stellt werden, weil die Nutzergruppe „zu alt“ ge-
worden ist, ist dabei oftmals Zufall. Auch angebots-
übergreifende Zusammenarbeit (bspw. zwischen 
KiKA und funk) in den Bereichen der jeweiligen Al-
tersgrenzen ist eher die Ausnahme. Dies führt zu 
„Abbrüchen“ in der Nutzung des ÖRR durch jüngere 
Menschen. Eine altersgruppenübergreifende Stra-
tegie würde daher erstmals eine abgestimmte 
Portfolioplanung der „jüngeren Angebote“ vom 
Kindes- bis ins mittlere Erwachsenenalter ermögli-
chen und für diese Bevölkerungsschichten durch-
gängig eine „Heimat“ im ÖRR bieten. 
 
Eine zwischen den Angeboten abgestimmte Strate-
gie lässt zudem erwarten, dass in verschiedene Be-
reichen Synergieeffekte entstehen und Mehrfach-
strukturen abgebaut werden können (z.B. Technik, 
Medienanalyse, -forschung, Studios). Dieser Be-
reich bietet sich mithin besonders an für die in 
§ 30e neu eingeführten Maßstäbe der Zusammen-
arbeit von ARD und ZDF. 
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(5) Die nach dem Medienstaatsvertrag, in der Fas-
sung des Zweiten Medienänderungsstaatsvertra-
ges vom 14. bis 27. Dezember 2021, gemäß dessen 
§ 28 Abs. 1 Nr. 2 (tagesschau24, EinsFestival), Abs. 
2 Nr. 2 (ARD-alpha), Abs. 3 Nr. 2 (ZDFinfo, ZDFneo) 
sowie Abs. 4 Nr. 3 (PHOENIX – Der Ereignis- und Do-
kumentationskanal) und Nr. 4 (KI.KA – Der Kinder-
kanal) veranstalteten Fernsehprogramme sind wei-
terhin beauftragt; die Beauftragung geht auf die 
nach § 32a überführten, ausgetauschten oder wie-
derhergestellten oder die nach § 32 veränderten 
Angebote über. Die Gesamtzahl der Fernsehpro-
gramme, die von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und dem 
ZDF veranstaltet werden, darf jeweils die Zahl der 
zum 30. Juni 2023 verbreiteten Fernsehprogramme 
nicht übersteigen. 
 

(5) Die nach dem Medienstaatsvertrag, in der Fas-
sung des Zweiten Medienänderungsstaatsvertra-
ges vom 14. bis 27. Dezember 2021, gemäß dessen 
§ 28 Abs. 1 Nr. 2 (tagesschau24, EinsFestival), Abs. 
2 Nr. 2 (ARD-alpha), Abs. 3 Nr. 2 (ZDFinfo, ZDFneo) 
sowie Abs. 4 Nr. 3 (PHOENIX – Der Ereignis- und Do-
kumentationskanal) und Nr. 4 (KI.KA – Der Kinder-
kanal) veranstalteten Fernsehprogramme sind wei-
terhin beauftragt; die Beauftragung geht auf die 
nach § 32a überführten, ausgetauschten oder wie-
derhergestellten oder die nach § 32 veränderten 
Angebote über. Die Gesamtzahl der Fernsehpro-
gramme, die von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und dem 
ZDF veranstaltet werden, darf jeweils die Zahl der 
zum 30. Juni 2023 verbreiteten Fernsehprogramme 
nicht übersteigen. 

  

Der bisherige Absatz 5 wird durch die Absätze 4 und 
6 ersetzt (siehe die Erläuterungen dort).  

 (4) Werden die nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1 
Nr. 1 und 3 beauftragten Angebote als Fernsehpro-
gramme veranstaltet, überführen die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und das ZDF diese in Angebote im Internet gleich-
artigen Inhalts nach dem Verfahren nach § 30b, mit 
Beginn der Beitragsperiode, die auf das Jahr folgt, 
in dem die Nutzung der Inhalte der Angebote in der 
jeweiligen Zielgruppe weit überwiegend über die 
Telemedienangebote von ARD oder ZDF erfolgt, 
spätestens jedoch zum 1. Januar 2033. Für die nach 
Absatz 1 beauftragten Vollprogramme soll eine 
Überführung in Abstimmung mit den beteiligten öf-
fentlich-rechtlichen europäischen Veranstaltern 

Dadurch, dass für die Schwerpunktangebote keine 
staatsvertragliche Festlegung mehr erfolgt, ob es 
sich um Rundfunkprogramme oder Telemedienan-
gebote handeln soll („Angebote“), wird der Ge-
danke der Flexibilisierung konsequent fortgeführt. 
Die konkrete Ausgestaltung der Angebote kann sich 
in der Folge allein an den Nutzergewohnheiten der 
adressierten Zielgruppen orientieren. (Hinweis: die 
für funk getroffene Entscheidung eines reinen On-
line-Angebots für „junge Menschen“ wird unter 
Beibehaltung der bisherigen Vorgaben fortgeführt, 
siehe Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 iVm § 30c MStV). 
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entsprechend der Maßstäbe des Satzes 1 ange-
strebt werden. Die Beauftragung geht auf die je-
weils überführten Angebote über. Bieten die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und das ZDF die nach den Absätzen 2 und 3 
Satz 1 Nr. 1 und 3 beauftragten Angebote unmittel-
bar als Angebote im Internet an, gilt das Verfahren 
nach § 30b entsprechend. 
 

Bedingt durch die in Zukunft noch weiter zuneh-
mende On-Demand-Nutzung von Medienangebo-
ten wird für die Schwerpunktangebote ein klarer 
„Pfad“ zur Überführung in reine Online-Angebote 
eingeführt.  
 
Siehe die aktuellen Daten der ARD/ZDF Medienstu-
die 2024: In den jüngeren Altersgruppen dominiert 
bereits heute die non-lineare Videonutzung: 
 
14-29 Jahre: 88% non-linear/12% linear;  
30-49 Jahre: 65% non-linear/35% linear 
 
Der Zeitpunkt dieser Überführung orientiert sich 
flexibel an der konkreten Nutzung der jeweiligen 
Angebote in ihren Zielgruppen (Die Kriterien für 
eine „weit überwiegende Nutzung“ können unter-
schiedlich sein, bspw. Nutzungszeit, Zugriffszahlen 
etc., dies wäre in der Begründung klarstellend aus-
zuführen) Gleichzeitig wird für alle Schwerpunktan-
gebote ein absolutes Enddatum für die Ausstrah-
lung als „klassisches“ lineares Fernsehprogramm 
ergänzt (1.1.2033). Dieses Datum knüpft an den Be-
ginn der übernächsten Beitragsperiode an. 
 
Durch die vielgestaltigen Ausgestaltungsmöglich-
keiten für Online-Angebote ist dann jeweils das 
Verfahren der Flexibilisierung nach § 30b (ex § 32a) 
durchzuführen.  
 
Entscheiden sich die Anstalten, Schwerpunktange-
bote unmittelbar als Online-Angebote auszugestal-
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ten, ist ebenfalls das Verfahren nach § 30b, aller-
dings in entsprechender Anwendung durchzufüh-
ren. 
 
Durch die Festlegung des Gesetzgebers, dass es die 
in den Absätzen 1 bis 3 genannten (reduzierten) An-
gebote auch in Zukunft zur Betonung einzelner Auf-
tragsschwerpunkte in jedem Fall geben soll, ist in 
der Folge das Flexibilisierungsverfahren (§ 30b neu) 
anzupassen (siehe auch der Hinweis dort). 
 

 (5) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und ZDF vereinbaren für die 
Angebote nach den Absätzen 1 bis 3 jeweils eine Fe-
derführung. Für Federführungen, die durch in der 
ARD zusammengeschlossene Landesrundfunkan-
stalten wahrgenommen werden, gelten die Bestim-
mungen des II. und III. Abschnitts des ARD-Staats-
vertrages entsprechend. Die Aufsicht über die ge-
meinsamen Angebote nach den Absätzen 1 bis 3 
obliegt dem zuständigen Aufsichtsgremium der je-
weils federführenden Anstalt.  
 

Um auch auf Seiten der Gremienaufsicht Mehrfach-
strukturen und -prüfungen zu vermeiden, wird die 
Federführerzuordnung auch für die Aufsicht fortge-
führt. 
 
Es wird weiterhin klargestellt, dass eine Federfüh-
rung durch die ARD nach den Maßgaben erfolgt, die 
generell für Federführungen in der ARD gelten 
(insb. die §§ 3 Abs. 1 und § 4 ARD-StV) 
 

 (6) Die Bestimmungen nach den Absätzen 1 bis 5 
treten zum 1. Januar 2027 in Kraft. Die nach dem 
Medienstaatsvertrag, in der Fassung des Zweiten 
Medienänderungsstaatsvertrages vom 14. bis 27. 
Dezember 2021, gemäß dessen § 28 Abs. 1 Nr. 2 (ta-
gesschau24, EinsFestival), Abs. 2 Nr. 2 (ARD-alpha), 
Abs. 3 Nr. 2 (ZDFinfo, ZDFneo) sowie Abs. 4 Nr. 3 
(PHOENIX – Der Ereignis- und Dokumentationska-

Das in § 28a eingeführte „Körbemodell mit Schwer-
punktangeboten“ ersetzt vollständig das bisherige 
System der „Beauftragung linearer Spartenpro-
gramme mit Flexibilisierungsoption“. Um den Mo-
dellwechsel und die Anpassungen/Einstellungen im 
bisherigen Programmportfolio zu ermöglichen, 
wird mit Absatz 6 eine Übergangsbestimmung ein-
geführt. 
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nal) und Nr. 4 (KiKA – Der Kinderkanal) veranstalte-
ten Fernsehprogramme sind bis zum 31. Dezember 
2026 weiterhin beauftragt. 
 

 
§ 29  

Hörfunkprogramme 
 

  

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten Hörfunkpro-
gramme einzeln oder zu mehreren für ihr jeweiliges 
Versorgungsgebiet auf Grundlage des jeweiligen 
Landesrechts; bundesweit ausgerichtete Hörfunk-
programme finden nicht statt. Ausschließlich im In-
ternet verbreitete Hörfunkprogramme sind nur 
nach Maßgabe eines nach § 32 durchgeführten Ver-
fahrens zulässig.  
 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten Hörfunkpro-
gramme einzeln oder zu mehreren für ihr jeweiliges 
Versorgungsgebiet auf Grundlage des jeweiligen 
Landesrechts; bundesweit ausgerichtete Hörfunk-
programme finden nicht statt. Ausschließlich Im In-
ternet verbreitete lineare Audio-Angebote Hör-
funkprogramme sind nur nach Maßgabe eines nach 
§ 30a durchgeführten Verfahrens zulässig; § 30 
Abs. 1a Satz 1 gilt entsprechend.  
 

 
 
 
 
 
Durch den Verweis auf § 30 Abs. 1a werden die für 
den Betrieb eigenständiger eigener Portale neu ein-
geführte Anforderungen („Erforderlichkeit“ und 
Begründungspflicht), entsprechend für lineare Au-
dio-Angebote (z.B. Web- und Loop-Channels) zur 
Anwendung gebracht. 
 

(2) Die Gesamtzahl der terrestrisch verbreiteten 
Hörfunkprogramme der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten darf die Zahl 
der zum 1. April 2004 terrestrisch verbreiteten Hör-
funkprogramme nicht übersteigen. Das Landes-
recht kann vorsehen, dass die jeweilige Landes-
rundfunkanstalt zusätzlich so viele digitale terrest-
rische Hörfunkprogramme veranstaltet, wie sie 
Länder versorgt.  
 
 
 
 

(2) Die Gesamtzahl der terrestrisch verbreiteten 
Hörfunkprogramme der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten darf vier 
Programme je Rundfunkanstalt nicht übersteigen. 
Zusätzlich zu den Programmen nach Satz 1 kann das 
Landesrecht kann vorsehen, dass die jeweilige Lan-
desrundfunkanstalt zusätzlich ein Hörfunkpro-
gramm pro volle sechs Millionen Einwohner im Sen-
degebiet zum XX.XX.20XX veranstaltet, bei Landes-
rundfunkanstalten mit einem Versorgungsauftrag 
für mehrere Länder jedenfalls aber so viele Hör-
funkprogramme, wie sie Länder versorgt. Die ge-

Vorgabe: „Überprüfung der Hörfunkangebote (= 
Binger Eckpunkte der RFK) 
 
Im Rahmen der Inkrafttretensregelung zum Re-
formStV: 
 
„[Die Änderung des § 29 Abs. 2] tritt am XX.XX.20XX 
[= z.B. drei Jahre nach Inkrafttreten des ReformStV] 
in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt entgegenstehendes 
Landesrecht tritt außer Kraft. In diesem Fall gelten 
vier terrestrisch verbreitete Hörfunkprogramme als 
beauftragt.“ 
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Das jeweilige Landesrecht kann vorsehen, dass ter-
restrisch verbreitete Hörfunkprogramme gegen an-
dere terrestrisch verbreitete Hörfunkprogramme, 
auch gegen ein Kooperationsprogramm, ausge-
tauscht werden, wenn dadurch insgesamt keine 
Mehrkosten entstehen und sich die Gesamtzahl der 
Programme nicht erhöht. Kooperationsprogramme 
werden jeweils als ein Programm der beteiligten 
Anstalten gerechnet. Regionale Auseinanderschal-
tungen von Programmen bleiben unberührt.  
 
 
 
 
Der Austausch eines in digitaler Technik verbreite-
ten Programms gegen ein in analoger Technik ver-
breitetes Programm ist nicht zulässig.  
 

meinschaftliche Veranstaltung von Hörfunkpro-
grammen durch mehrere Rundfunkanstalten (Ko-
operationsprogramme) sowie die gemeinsame 
Nutzung kooperativ erstellter Programmteile (Man-
telprogramme) gelten nicht als bundesweit ausge-
richtete Hörfunkprogramme im Sinne des Absatzes 
1 und berühren nicht die Eigenständigkeit der Pro-
gramme im Sinne des jeweiligen Landesrechts. 
 
Das jeweilige Landesrecht kann vorsehen, dass ter-
restrisch verbreitete Hörfunkprogramme gegen an-
dere terrestrisch verbreitete Hörfunkprogramme, 
auch gegen ein Kooperationsprogramm, ausge-
tauscht werden, wenn dadurch insgesamt keine 
Mehrkosten entstehen und sich die Gesamtzahl der 
Programme nicht erhöht. Kooperationsprogramme 
werden jeweils als ein Programm der beteiligten 
Anstalten gerechnet. Regionale Auseinanderschal-
tungen von Programmen bleiben unberührt. Ab-
weichend von Satz 4 werden bis zu zwei Kooperati-
onsprogramme jeweils als ein halbes Programm der 
beteiligten Anstalten gerechnet.  
 
Der Austausch eines in digitaler Technik verbreite-
ten Programms gegen ein in analoger Technik ver-
breitetes Programm ist nicht zulässig.  
 

Auswirkungen: 
 
Nach den Destatis-Zahlen (Stand: 10.06.23) würde 
dies bedeuten: 
 
NDR: 8; MDR: 7; WDR: 7; SWR: 6; RBB: 6; BR: 6; HR: 
5; RB: 4; SR: 4 (Gesamt: 53) 
 
Gegenüber dem Status Quo (69 Hörfunkpro-
gramme entsprechend der Liste nach § 29 Abs. 4 
MStV) bedeutet dies eine Reduktion von über 23 %. 
 
Erläuterung: 
 
„Vier Programme“ ermöglicht, in jedem Land bspw. 
die „Big 4“-Wellen (Pop, Jugend, Kultur und Infor-
mation) in eigenständiger Ausgestaltung nach dem 
jeweiligen Landesrecht beizubehalten. 
 
Die Möglichkeit, ein weiteres Programm pro 6 Mio. 
Einwohner im Sendegebiet zu ermöglichen, trägt 
den unterschiedlichen Bevölkerungsdichten in den 
Ländern nach einem objektiven Kriterium Rech-
nung. Durch zusätzliche Programme in Mehrländer-
anstalten wird deren besonderer Situation Rech-
nung getragen. 
 
Nachfolgend erfolgen Klarstellungen mit Blick auf 
mögliche Kooperationen bei Hörfunkprogrammen, 
insb. dazu was unter einem (für die Höchstzahlbe-
grenzung relevanten, siehe unten) „Kooperations-
programm“ verstanden wird (insb. in Abgrenzung 
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zu gemeinsamen Sendestrecken, Mantelprogram-
men, Sendungsübernahmen, regionalen Auseinan-
derschaltungen etc.). Maßstab für ein Kooperati-
onsprogramm soll eine tatsächlich gemeinsame 
Veranstaltung des Programms im Sinne des Einbrin-
gens eigenständiger Leistungen aller beteiligten 
Partner sein (nicht notwendig sind dagegen gleich-
wertige Beiträge). Gleichzeitig wird der Begriff des 
„Mantelprogramms“ eingeführt (ohne dass es 
hierzu eine Verpflichtung gäbe) und mit Blick auf 
daraus folgende Abgrenzungsfragen klargestellt. 
 
Klargestellt wird weiterhin, dass allein durch ge-
meinsame Veranstaltung durch mehrere Anstalten 
noch kein bundesweit ausgerichtetes Hörfunkpro-
gramm entsteht. Der mit dem Staatsvertrag zur 
Modernisierung der Medienordnung in Deutsch-
land eingeführte Begriff der „bundesweiten Aus-
richtung“ ist nicht im Sinne der technischen Reich-
weite zu verstehen, sondern stellt auf die Konzep-
tion des Programms ab (vgl. Begründung zum Me-
dienstaatsvertrag). 
 
Um einen zusätzlichen Anreiz für Kooperationen zu 
schaffen, werden Kooperationsprogramme in be-
grenztem Umfang nicht als volle Programme ge-
zählt. Um keine ungewollten Anreize zu geben und 
um das Ziel der Reduktion der Hörfunkprogramme 
nicht zu konterkarieren, ist diese Privilegierung auf 
zwei Kooperationsprogramme gedeckelt. Danach 
bleibt es bei der bisherigen Zählweise. 
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Denkbar sind derartige Kooperationsprogramme 
vor allem dort, wo, sie nicht in das dargestellte 
„klassische“ Programmschema passen würden (so 
z.B. heute „Cosmo“ als „internationales und inter-
kulturelles“ Kooperationsprogramm von WDR, RBB 
und RB)  
 

(3) Das Deutschlandradio veranstaltet folgende 
Hörfunkprogramme mit den Schwerpunkten in den 
Bereichen Information, Bildung und Kultur: 
 
1. das Programm „Deutschlandfunk“,  
 
2. das Programm „Deutschlandfunk Kultur“,  
 
3. das in digitaler Technik verbreitete Programm 
„Deutschlandfunk Nova“ nach Maßgabe des als An-
lage beigefügten Konzepts, insbesondere unter 
Rückgriff auf die Möglichkeiten nach § 5 Abs. 2 des 
Deutschlandradio-Staatsvertrages; die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten kooperieren hierzu mit dem Deutschlandradio,  
 
4. ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunk-
programme mit Inhalten aus den in den Nummern 
1 bis 3 aufgeführten Programmen nach Maßgabe 
eines nach § 32 durchgeführten Verfahrens.  
 

  

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das Deutschlandradio 
veröffentlichen in geeigneter Weise eine Auflistung 
der von allen Anstalten insgesamt veranstalteten 
Hörfunkprogramme. 
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§ 30 
Telemedienangebote 

 

 
§ 30 

Telemedienangebote 

Wesentliche Anpassungen zum „Online-Auftrag“: 
 
1. Stärkere Abgrenzung der Begrifflichkeiten und 

damit auch der Bezugspunkte der einzelnen 
Regelungen. Eine stärkere Konturierung erhält 
insb. der Begriff des „Portals“ (siehe Erläute-
rungen zu Absatz 1). 

 
2. Die Vernetzung der eigenen Portale (Media-

theken, Apps, Webseiten etc.) soll weiter vo-
rangetrieben werden. Hierzu werden verschie-
dene Instrumente vorgeschlagen: 

 
 Die gemeinsame Plattformstrategie hat das 

Ziel eines gemeinsamen „Public Open 
Space“ des ÖRR (Absatz 1 Satz 2) 

 
 Maßstab der Erforderlichkeit für eigen-

ständige eigene Portale (=Mediatheken, 
Webseiten, Apps etc.) (Absatz 1a Satz 1) 

 
 Einheitliche Auffindbarkeit entlang der 

Nutzerbedürfnisse auch bei verschiedenen 
Portalen (z.B. Bündelung der Radio-Apps in 
der Audiothek oder zeitlich begrenzt bei 
besonderen Ereignissen) (Absatz 1a Satz 2) 

 
 Empfehlungen auf die Inhalte in anderen 

Portalen auch auf den Startseiten (Absatz 4 
Satz 3) 
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 Portalübergreifende Zusammenstellung 
von Inhalten im Rahmen der individuellen 
Nutzeraccounts („Mein ÖRR“ statt „Meine 
ARD/Mein ZDF“) (Absatz 4 Satz 5) 

 
3. Betonung der Bedeutung des Sendungsbezu-

ges im Rahmen des Verbots der Presseähnlich-
keit (Absatz 7) 

 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio bieten ihre Telemedienangebote nach Maß-
gabe des § 2 Abs. 2 Nr. 29 unter Einbeziehung auf 
einer gemeinsamen Plattformstrategie an.  

 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio bieten Telemedienangebote nach Maßgabe 
des § 2 Abs. 2 Nr. 29 und der nachfolgenden Best-
immungen unter Einbeziehung auf einer gemeinsa-
men Plattformstrategie in eigenen Portalen auf Ba-
sis des gemeinsamen technischen Plattformsys-
tems nach § 30f und außerhalb eigener Portale 
(Drittplattformen) an. Die gemeinsame Plattform-
strategie hat das Ziel, einen die Angebote der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, des ZDF und des Deutschlandradios umfas-
senden, aufeinander abgestimmten, gemeinwohl-
orientierten öffentlichen Raum zu schaffen und 
umfasst auch eine Strategie zur Vernetzung mit den 
Angeboten externer Partner sowie zur Nutzung von 
Drittplattformen. 
 

Absatz 1 fasst die Möglichkeiten zusammen, nach 
denen öffentlich-rechtliche Telemedien angeboten 
werden können. Die neuen Absätze 1a und 1b ent-
halten Vorgaben zum „Ob“, während die weiteren 
Absätze die konkrete Ausgestaltung („Wie“) regeln. 
 
Die Begrifflichkeiten bauen dabei weiterhin auf 
dem 22. RÄStV auf. Eine stärkere Konturierung er-
hält der Begriff des „Portals“:  
 
„Telemedienangebote“ beschreibt weiterhin die 
verschiedenen nach dem Drei-Stufen-Test geneh-
migten publizistischen Onlinekonzepte der ÖRR-
Anstalten. 
 
„eigene Portale“ sind die unter (insb. technischer) 
Hoheit der Rundfunkanstalten betriebenen Aus-
spielwege/Benutzeroberflächen für ihre Telemedi-
enangebote (insb. Websites, Apps, Mediathe-
ken/Audiothek). (siehe zur Eigenständigkeit der ei-
genen Portale Absatz 1a) 
 
„gemeinsames technisches Plattformsystem“ ist 
die (mit dem ReformStV erstmal staatsvertraglich 
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geregelte) gemeinsame technische Grundlage insb. 
für den Betrieb der eigenen Portale der Rundfunk-
anstalten.  
 
Telemedien „außerhalb eigener Portale“ sind sol-
che, die die Rundfunkanstalten auf Drittplattfor-
men (z.B. YouTube, Instagram) anbieten. Diese ba-
sieren daher idR NICHT auf dem gemeinsamen 
technischen Plattformsystem, sondern auf der 
Technik des Drittanbieters. Hierfür gelten beson-
dere Voraussetzungen (siehe Absatz 1b und Absatz 
6). 
 
Die heute nicht weiter mit einem konkreten Ziel 
verknüpfte „gemeinsame Plattformstrategie“ wird 
mit dem Ziel eines gemeinsamen „Public Open 
Space“ des ÖRR weiterentwickelt. Hierdurch wird 
der von den Anstalten mit dem sog. Streaming OS 
auf technischer Ebene bereits begonnene Weg in 
seiner publizistischen Dimension weitergeführt, 
ohne die Selbstständigkeit der verschiedenen Ak-
teure in Zweifel zu ziehen. 
 

 (1a) Soweit dies zur Erfüllung des Auftrages und zur 
Erreichung der Zielgruppe erforderlich ist, können 
Telemedienangebote über jeweils eigenständige ei-
gene Portale zugänglich gemacht werden. Die be-
sondere Notwendigkeit der verschiedenen eigen-
ständigen Portale ist jeweils im Rahmen der Tele-
medienkonzepte zu begründen. Verschiedene ei-
gene Portale sollen entsprechend der Bedürfnisse 
der Nutzer nach § 26a Abs. 1 einheitlich auffindbar 
gemacht werden.  

Neu eingeführt wird in Absatz 1a eine Verschärfung 
für den Betrieb eigenständiger „eigener Portale“ 
(„Ob“), sodass es einer aus dem Auftrag abgeleite-
ten Begründung für jedes einzelne (also „eigenstän-
dige“) eigene Portal geben muss (ähnlich wie heute 
bereits für Telemedien, die außerhalb eigener Por-
tale angeboten werden, siehe Absatz 1b). 
 
Der Vorschlag schafft eine Rechtfertigungspflicht 
bzw. Pflicht zur Selbstreflexion, ob es wirklich alle 
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 Apps/Mediatheken etc. (= eigene Portale) braucht. 
Das Kriterium der „Erforderlichkeit“ ist dabei stren-
ger zu verstehen, als der in Absatz 1b enthaltene 
Maßstab der „Gebotenheit“. 
 
Diese Vorgabe wird durch das Ziel einer „einheitli-
chen Auffindbarkeit“ auch bei verschiedenen Por-
talen ergänzt. Eine „einheitliche Auffindbarkeit“ am 
Maßstab der Nutzerbedürfnisse nach § 26a Abs. 1 
stellt eine dynamische Formel dar, um eine weitere 
Vernetzung der Portale zu ermöglichen, ohne ein 
zentrales Portal vorzuschreiben. Hierunter könnte 
bspw. ein gemeinsamer Zugang zu den Radio-Apps 
(=eigenständige Portale) über die Audiothek fallen 
oder eine temporär-teilweise Zusammenführung 
von Portalen, wie bspw. eine gemeinsame Auffind-
barkeit der Streams bei der Übertragung von Gro-
ßereignissen (Olympische Spiele, EM, WM etc.), so-
weit dies in einer solchen temporären Sondersitua-
tion den Nutzerbedürfnissen entspricht. 
 
Die bereits seit dem 22. RÄStV geltende Rechtferti-
gungspflicht zur Notwendigkeit von Telemedien au-
ßerhalb der eigenen Portale (siehe nun Absatz 1b) 
bleibt hiervon unberührt. 
 
Für die bereits existierenden Portale/Mediatheken 
etc. ist eine Übergangsbestimmung erforderlich. 
 

 (1b) Soweit dies zur Erfüllung des Auftrages und zur 
Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-redak-
tionellen Gründen geboten ist, können Telemedien 
auch auf Drittplattformen angeboten werden.  

Absatz 1b entspricht der heutigen Vorgabe des Ab-
satz 4 Satz 5 für das Angebot von Telemedien au-
ßerhalb eigener Portale (also auf Drittplattformen). 
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 Siehe zu den Unterschieden zwischen den Absätzen 
1a und 1b oben.  
 

(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere 
 
1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und 
nach deren Ausstrahlung sowie eigenständige audi-
ovisuelle Inhalte, 
 
2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von euro-
päischen und nicht-europäischen Werken ange-
kaufter Spielfilme und angekaufter Folgen von 
Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen 
sind, im zeitlichen Zusammenhang mit der Aus-
strahlung in ihren Programmen für bis zu dreißig 
Tage, wobei die Abrufmöglichkeit grundsätzlich auf 
Deutschland zu beschränken ist; das Angebot die-
ser nicht-europäischen Werke ist nur zulässig, 
wenn es sich um Beiträge zur Bildung im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 26 oder zur Kultur im Sinne des § 2 
Abs. 2 Nr. 27 handelt und sie in besonderem Maße 
zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen, 
 
3. das Angebot auf Abruf von europäischen und 
nicht-europäischen Werken im Sinne der Nummer 
2 als eigenständige audiovisuelle Inhalte für bis zu 
dreißig Tage, wobei die Abrufmöglichkeit grund-
sätzlich auf Deutschland zu beschränken ist; eine 
zeitlich weitergehende Abrufmöglichkeit ist im Ein-
zelfall möglich, wenn dies aus redaktionellen Grün-
den oder Gründen der Angebotsgestaltung geboten 
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ist und die weitergehende Bereitstellung in beson-
derem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil bei-
trägt, 
 
4. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Gro-
ßereignissen gemäß § 13 Abs. 2 sowie von Spielen 
der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben Tage 
danach, 
 
5. zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit infor-
mierenden, bildenden und kulturellen Telemedien. 
 
Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der §§ 
40 bis 44 unberührt. 
 
(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedi-
enangebote nach Maßgabe des § 26 soll allen Be-
völkerungsgruppen die Teilhabe an der Informati-
onsgesellschaft ermöglicht, Orientierungshilfe ge-
boten, Möglichkeiten der interaktiven Kommunika-
tion angeboten sowie die technische und inhaltli-
che Medienkompetenz aller Generationen und von 
Minderheiten gefördert werden. Diese Gestaltung 
der Telemedienangebote soll die Belange von Men-
schen mit Behinderungen besonders berücksichti-
gen, insbesondere in Form von Audiodeskription, 
Bereitstellung von Manuskripten oder Telemedien 
in leichter Sprache. 
 

  

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio bieten ihre Angebote in möglichst barrie-
refrei zugänglichen elektronischen Portalen an und 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio bieten ihre Angebote in möglichst barrierefrei 

 
 
 
 



 Stand: 26.09.2024 

30 
 

fassen ihre Programme unter elektronischen Pro-
grammführern zusammen. Soweit sie in ihren Tele-
medienangeboten Empfehlungssysteme nutzen o-
der anbieten, sollen diese einen offenen Meinungs-
bildungsprozess und breiten inhaltlichen Diskurs er-
möglichen. Die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio sollen ihre Telemedien, die aus 
journalistisch-redaktionellen Gründen dafür geeig-
net sind, miteinander vernetzen, insbesondere 
durch Verlinkung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sollen auch auf Inhalte verlinken, die Einrichtun-
gen der Wissenschaft und Kultur anbieten und die 
aus journalistisch-redaktionellen Gründen für die 
Telemedienangebote geeignet sind. Soweit dies zur 
Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-redak-
tionellen Gründen geboten ist, können sie Tele-
medien auch außerhalb des dafür jeweils eingerich-
teten eigenen Portals anbieten. 
 

zugänglichen elektronischen Portalen an und fas-
sen ihre Programme unter elektronischen Pro-
grammführern zusammen. Soweit sie in ihren Tele-
medienangeboten Empfehlungssysteme nutzen o-
der anbieten, sollen diese einen offenen Meinungs-
bildungsprozess und breiten inhaltlichen Diskurs er-
möglichen. Die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio sollen ihre Telemedien Inhalte in 
eigenen Portalen sowie solche auf Drittplattfor-
men, die aus journalistisch-redaktionellen Gründen 
dafür geeignet sind, sollen miteinander vernetzt 
werden, insbesondere durch Verlinkung.  
 
Die gegenseitige Auffindbarkeit von Inhalten in den 
eigenen Portalen ist sicherzustellen. Die erste Aus-
wahlebene der eigenen Portale soll jeweils auch 
Empfehlungen zu Inhalten in anderen Portalen ent-
halten und zu diesen verlinken.  
 
Die Angebote sollen auch auf Inhalte verlinken, die 
Einrichtungen der Wissenschaft, Kultur sowie der 
Bildung anbieten und die aus journalistisch-redakti-
onellen Gründen für die Telemedienangebote ge-
eignet sind. Soweit dies zur Erfüllung des Auftrages 
und zur Erreichung der Zielgruppe aus journalis-
tisch-redaktionellen Gründen geboten ist, können 
sie Telemedien auch außerhalb eigener Portale an-
bieten.  
 
Der Einsatz von Personalisierungsmöglichkeiten soll 
dem Nutzer einen unmittelbaren, portalübergrei-
fenden Zugriff auf Inhalte ermöglichen. 

 
 
Als technische Vorgabe in § 30f Abs. 2 überführt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Begründung: „Vernetzung“ ist mehr als nur Ver-
linkung. 
 
Die Inhalte von ARD und ZDF sind heute bereits voll-
umfänglich gegenseitig über die Suchfunktion der 
Mediatheken auffindbar. Auf „Video-Ebene“ gibt 
es auch wechselseitige Empfehlungen zu Partner-
Inhalten. Auf den Startseiten der Mediatheken hin-
gegen sind bislang jeweils nur eigene Inhalte sicht-
bar. Eine entsprechende Verpflichtung auch auf In-
halte außerhalb des jeweils eigenen Portals hinzu-
weisen, lockert diese Trennung auf, ohne zu einer 
Verschmelzung zu führen. 
 
 
 
 
 
 
Für die accountbasierte Nutzung (Log-In) der Por-
tale (=Personalisierungsmöglichkeit) wird der Nut-
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 zerperspektive ein ausdrücklich höherer Stellen-
wert eingeräumt. Der Nutzer soll sich ein individu-
elles Inhalteportfolio („Mein ÖRR“ statt „Meine 
ARD“/“Mein ZDF“) zusammenstellen können. 
 

(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten: 
 
 
1. Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung, 
 
2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfil-
men und angekauften Folgen von Fernsehserien, 
die keine Auftragsproduktionen sind mit Ausnahme 
der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Werke, 
 
3. eine flächendeckende lokale Berichterstattung, 
 
4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufge-
führten Angebotsformen. 
 
Für Produktplatzierung nach Satz 1 Nr. 1 gelten § 8 
Abs. 7 und § 38 entsprechend. 
 

(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten: 
 
1. Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung, 
 
2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfil-
men und angekauften Folgen von Fernsehserien, 
die keine Auftragsproduktionen sind mit Ausnahme 
der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Werke, 
 
3. eine flächendeckende lokale Berichterstattung,  
 
4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufge-
führten Angebotsformen. 
 
Für Produktplatzierung nach Satz 1 Nr. 1 gelten § 8 
Abs. 7 und § 38 entsprechend. 
 

Das im MStV verankerte Werbeverbot in digitalen 
Angeboten hat zu Auslegungsschwierigkeiten ge-
führt. Durch eine Klarstellung im Wortlaut wird ver-
deutlicht, dass das Werbeangebot – entsprechend 
der aktuellen Rechtslage entlang einer teleologi-
schen, historischen und systematischen Auslegung 
– allein die Angebote im Rahmen der Auftragserfül-
lung erfasst, nicht hingegen eine darüberhinausge-
hende, unter Marktbedingungen erbrachte Tätig-
keit der kommerziellen Töchter. 
 

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb des von 
ihnen jeweils eingerichteten eigenen Portals ver-
breitet, sollen sie für die Einhaltung des Absatzes 5 
Satz 1 Nr. 1 Sorge tragen. Durch die Nutzung dieses 
Verbreitungswegs dürfen sie keine Einnahmen 
durch Werbung und Sponsoring erzielen. 
 

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb eigener 
Portale verbreitet, sollen sie für die Einhaltung des 
Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1 Sorge tragen. Durch die Nut-
zung dieses des Verbreitungswegs im Sinne des Satz 
1 dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung und 
Sponsoring erzielen. 
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(7) Die Telemedienangebote dürfen nicht presse-
ähnlich sein. Sie sind im Schwerpunkt mittels Be-
wegtbild oder Ton zu gestalten, wobei Text nicht im 
Vordergrund stehen darf. Angebotsübersichten, 
Schlagzeilen, Sendungstranskripte, Informationen 
über die jeweilige Rundfunkanstalt und Maßnah-
men zum Zweck der Barrierefreiheit bleiben unbe-
rührt.  
 
 
 
Unberührt bleiben ferner Telemedien, die der Auf-
bereitung von Inhalten aus einer konkreten Sen-
dung einschließlich Hintergrundinformationen die-
nen, soweit auf für die jeweilige Sendung genutzte 
Materialien und Quellen zurückgegriffen wird und 
diese Angebote thematisch und inhaltlich die Sen-
dung unterstützen, begleiten und aktualisieren, 
wobei der zeitliche und inhaltliche Bezug zu einer 
bestimmten Sendung im jeweiligen Telemedienan-
gebot ausgewiesen werden muss.  
 
 
 
 
Auch bei Telemedien nach Satz 4 soll nach Möglich-
keit eine Einbindung von Bewegtbild oder Ton er-
folgen. Zur Anwendung der Sätze 1 bis 5 soll von 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und 
den Spitzenverbänden der Presse eine Schlich-
tungsstelle eingerichtet werden. 
 

[(7) Die eigenen Portale sowie Telemedien auf 
Drittplattformen dürfen jeweils nicht presseähnlich 
sein. Sie sind im Schwerpunkt mittels Bewegtbild o-
der Ton zu gestalten, sendungsbegleitende Texte 
im Sinne des Satz 3 sowie Angebotsübersichten, 
Schlagzeilen zu aktuellen Ereignissen, Informatio-
nen über die jeweilige Rundfunkanstalt, Maßnah-
men zum Zweck der Barrierefreiheit und nach der 
Anlage zu diesem Staatsvertrag zulässige Chats und 
Foren sind zulässig.  
 
Sendungsbegleitende Texte sind Sendungstran-
skripte, Zusammenfassungen von Sendungen sowie 
solche, die der nachträglichen Aufbereitung von In-
halten aus einer konkreten eigenen, nicht länger als 
zwei Wochen zurückliegenden Sendung einschließ-
lich Hintergrundinformationen dienen, soweit auf 
für die jeweilige Sendung genutzte Materialien und 
Quellen zurückgegriffen wird und diese Angebote 
thematisch und inhaltlich die Sendung unterstüt-
zen, begleiten und aktualisieren, wobei der zeitli-
che und inhaltliche Bezug zu einer bestimmten Sen-
dung im jeweiligen Portal ausgewiesen werden 
muss. 
 
Auch bei sendungsbegleitenden Texten nach Satz 3 
soll nach Möglichkeit eine Einbindung von Bewegt-
bild oder Ton erfolgen. Zur Anwendung der Sätze 1 
bis 4 soll von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten und den Spitzenverbänden der Presse 
eine Schlichtungsstelle eingerichtet werden.] 
 

[Öffentlich-rechtliche Telemedien werden seit dem 
22. RÄStV primär als Bewegtbild- und Ton-Ange-
bote gesehen (siehe Satz 2). Texte sollen eine un-
tergeordnete Rolle spielen und vor allem sendungs-
begleitend zulässig sein. 
 
Es erfolgt daher eine Konkretisierung des Sen-
dungsbezugs (zum Begriff „Sendung“ siehe § 2 Abs. 
2 Nr. 3 MStV) und seiner Bedeutung unter folgen-
den Gesichtspunkten: 
 
1. Einführung einer „Aktualitätsklausel“ (= zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung muss auf aktu-
elle Sendungen nicht älter als 2 Wochen Bezug 
genommen werden). Hinweis: sobald die Sen-
dung irgendwann älter als zwei Wochen zu-
rückliegt, folgt daraus keine „Depublikations-
pflicht“. Es kommt allein auf den Zeitpunkt der 
Erstveröffentlichung des Textes an. 

 
2. Der Bezug muss zu einer EIGENEN Sendung 

hergestellt werden, wobei „eigen“ nicht 
zwangsläufig selbst produziert bedeutet, aber 
im eigenen Angebote genutzt. 

 
3. Texte sind nur noch sendungsbezogen und in 

Sonderfällen (Angebotsübersichten, Schlagzei-
len zu aktuellen Ereignissen, Barrierefreiheit 
etc.) möglich. Dies betont die Funktion von 
Texten als primär sendungsbegleitendes Ele-
ment. 
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4. Bezugspunkt ist das jeweilige Portal (= Web-
seite, App etc.), in dem der Sendungsbezug 
konkret ausgewiesen werden muss, nicht das 
Telemedienangebot der jeweiligen Anstalt.] 

 
(8) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF oder das 
Deutschlandradio Dienste anbieten, die den Zugang 
zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, 
finden von den Bestimmungen des 5. Unterab-
schnitts des V. Abschnitts nur § 99a Abs. 1 Satz 1 
und 2, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 sowie § 99c Abs. 1 
Anwendung. 
 

  

 
§ 32 

Telemedienkonzepte 

 
§ 30a 

Telemedienkonzepte 
 

 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio konkretisieren die inhaltliche Ausrich-
tung ihrer geplanten Telemedienangebote nach 
§ 30 jeweils in Telemedienkonzepten, die Ziel-
gruppe, Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Ver-
wendung internetspezifischer Gestaltungsmittel 
sowie die Maßnahmen zur Einhaltung des § 30 Abs. 
7 Satz 1 näher beschreiben. Die Telemedienkon-
zepte müssen auch Ausführungen zur Einbindung in 
die gemeinsame Plattformstrategie im Sinne des § 
30 Abs. 1 enthalten. Es sind angebotsabhängige dif-
ferenzierte Befristungen für die Verweildauern vor-
zunehmen mit Ausnahme der Archive nach § 30 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio konkretisieren die inhaltliche Ausrich-
tung ihrer geplanten Telemedienangebote nach 
§ 30 jeweils in Telemedienkonzepten, die Ziel-
gruppe, Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Ver-
wendung internetspezifischer Gestaltungsmittel 
sowie die Maßnahmen zur Einhaltung des § 30 Abs. 
7 Satz 1 näher beschreiben. Die Telemedienkon-
zepte müssen auch Ausführungen zur Einbindung in 
die gemeinsame Plattformstrategie im Sinne des § 
30 Abs. 1 enthalten. Es sind angebotsabhängige dif-
ferenzierte Befristungen für die Verweildauern vor-
zunehmen mit Ausnahme der Archive nach § 30 
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Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, die unbefristet zulässig sind; re-
daktionelle Gründe oder Gründe der Angebotsge-
staltung, die zu einer weitergehenden Abrufmög-
lichkeit nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 führen können, 
sind unbeschadet der erforderlichen Einzelfallprü-
fung in den Telemedienkonzepten näher zu konkre-
tisieren und regelmäßig zu überprüfen. Sollen 
nicht-europäische Werke nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 oder 3 auf Abruf bereitgestellt werden, ist zu er-
läutern, wie diese in besonderem Maße zum öffent-
lich-rechtlichen Profil beitragen. Sollen Telemedien 
auch außerhalb des eingerichteten eigenen Portals 
angeboten werden, ist dies zu begründen. Die inso-
weit vorgesehenen Maßnahmen zur Berücksichti-
gung des Jugendmedienschutzes, des Datenschut-
zes sowie des § 30 Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben. 
Die Aufgabe, Telemedienkonzepte für Gemein-
schaftsangebote zu erstellen, wird von den beteilig-
ten Rundfunkanstalten gemeinschaftlich ausgeübt. 
 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, die unbefristet zulässig sind; re-
daktionelle Gründe oder Gründe der Angebotsge-
staltung, die zu einer weitergehenden Abrufmög-
lichkeit nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 führen können, 
sind unbeschadet der erforderlichen Einzelfallprü-
fung in den Telemedienkonzepten näher zu konkre-
tisieren und regelmäßig zu überprüfen. Sollen 
nicht-europäische Werke nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 oder 3 auf Abruf bereitgestellt werden, ist zu er-
läutern, wie diese in besonderem Maße zum öffent-
lich-rechtlichen Profil beitragen. Sollen Telemedien 
auch außerhalb eigener Portale angeboten werden, 
ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen 
Maßnahmen zur Berücksichtigung des Jugendmedi-
enschutzes, des Datenschutzes sowie des § 30 
Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben. Die Aufgabe, Te-
lemedienkonzepte für Gemeinschaftsangebote zu 
erstellen, wird von den beteiligten Rundfunkanstal-
ten gemeinschaftlich ausgeübt. 
 

(2) Die Beschreibung aller Telemedienangebote 
muss eine Nachprüfung des Finanzbedarfs durch 
die KEF ermöglichen. 
 

  

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen in den Satzungen oder Richtlinien 
übereinstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen 
ein neues oder die wesentliche Änderung eines Te-
lemedienangebots vorliegt, das nach dem nachste-
henden Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. 
Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, 

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen in den Satzungen oder Richtlinien 
übereinstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen 
auch unter Einbeziehung der Ergebnisse der Leis-
tungsanalysen nach § 26a und des Auftragsberichts 
nach § 26b ein neues oder die wesentliche Ände-
rung eines Telemedienangebots vorliegt, das nach 
dem nachstehenden Verfahren der Absätze 4 bis 7 

 



 Stand: 26.09.2024 

35 
 

wenn die inhaltliche Gesamtausrichtung des Tele-
medienangebots oder die angestrebte Zielgruppe 
verändert wird. Das Verfahren der Absätze 4 bis 7 
bezieht sich bei wesentlichen Änderungen allein 
auf die Abweichungen von den bisher veröffentlich-
ten Telemedienkonzepten. 
 

zu prüfen ist. Eine wesentliche Änderung liegt ins-
besondere vor, wenn die inhaltliche Gesamtaus-
richtung des Telemedienangebots oder die ange-
strebte Zielgruppe verändert wird. Das Verfahren 
der Absätze 4 bis 7 bezieht sich bei wesentlichen 
Änderungen allein auf die Abweichungen von den 
bisher veröffentlichten Telemedienkonzepten. 
 

(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 
oder die wesentliche Änderung eines bestehenden 
Telemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat die 
Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen 
Gremium darzulegen, dass das geplante, neue Tele-
medienangebot oder die wesentliche Änderung 
vom Auftrag umfasst ist. Es sind Aussagen darüber 
zu treffen, 
 
1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die 
wesentliche Änderung den demokratischen, sozia-
len und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft 
entspricht, 
 
 
 
2. in welchem Umfang durch das neue Telemedien-
angebot oder die wesentliche Änderung in qualita-
tiver Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb bei-
getragen wird und 
 
3. welcher finanzielle Aufwand für das neue Tele-
medienangebot oder die wesentliche Änderung er-
forderlich ist. 
 

(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 
oder die wesentliche Änderung eines bestehenden 
Telemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat die 
Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen 
Gremium darzulegen, dass das geplante, neue Tele-
medienangebot oder die wesentliche Änderung 
vom Auftrag umfasst ist. Es sind Aussagen darüber 
zu treffen, 
 
1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die 
wesentliche Änderung unter Einbeziehung der Er-
gebnisse der Leistungsanalysen nach § 26a und des 
Auftragsberichts nach § 26b den demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesell-
schaft entspricht, 
 
2. in welchem Umfang durch das neue Telemedien-
angebot oder die wesentliche Änderung in qualita-
tiver Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb bei-
getragen wird und 
 
3. welcher finanzielle Aufwand für das neue Tele-
medienangebot oder die wesentliche Änderung er-
forderlich ist. 
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Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen 
frei zugänglichen Telemedienangebote, die Auswir-
kungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 
neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen 
Änderung sowie jeweils deren meinungsbildende 
Funktion angesichts bereits vorhandener vergleich-
barer frei zugänglicher Telemedienangebote, auch 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu berück-
sichtigen. 
 

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen 
frei zugänglichen Telemedienangebote, die Auswir-
kungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 
neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen 
Änderung sowie jeweils deren meinungsbildende 
Funktion angesichts bereits vorhandener vergleich-
barer frei zugänglicher Telemedienangebote, auch 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu berück-
sichtigen. 
 

(5) Zu den Anforderungen des Absatzes 4 ist vor 
Aufnahme eines neuen Telemedienangebots oder 
einer wesentlichen Änderung durch das zuständige 
Gremium Dritten in geeigneter Weise, insbeson-
dere im Internet, Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht 
innerhalb einer Frist von mindestens sechs Wochen 
nach Veröffentlichung des Vorhabens. Das zustän-
dige Gremium der Rundfunkanstalt hat die einge-
gangenen Stellungnahmen zu prüfen. Das zustän-
dige Gremium kann zur Entscheidungsbildung gut-
achterliche Beratung durch unabhängige Sachver-
ständige auf Kosten der jeweiligen Rundfunkanstalt 
in Auftrag geben; zu den Auswirkungen auf alle re-
levanten Märkte ist gutachterliche Beratung hinzu-
zuziehen. Der Name des Gutachters ist bekanntzu-
geben. Der Gutachter kann weitere Auskünfte und 
Stellungnahmen einholen; ihm können Stellung-
nahmen unmittelbar übersandt werden. 
 

  

(6) Die Entscheidung, ob die Aufnahme eines neuen 
Telemedienangebots oder einer wesentlichen Än-
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derung den Voraussetzungen des Absatzes 4 ent-
spricht, bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder, mindestens der Mehrheit 
der gesetzlichen Mitglieder des zuständigen Gremi-
ums. Die Entscheidung ist zu begründen. In den Ent-
scheidungsgründen muss unter Berücksichtigung 
der eingegangenen Stellungnahmen und eingehol-
ten Gutachten dargelegt werden, ob das neue Tele-
medienangebot oder die wesentliche Änderung 
vom Auftrag umfasst ist. Die jeweilige Rundfunkan-
stalt hat das Ergebnis ihrer Prüfung einschließlich 
der eingeholten Gutachten unter Wahrung von Ge-
schäftsgeheimnissen in gleicher Weise wie die Ver-
öffentlichung des Vorhabens bekannt zu machen. 
 
(7) Der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde 
sind vor der Veröffentlichung alle für eine rechts-
aufsichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zu übermitteln. Nach Ab-
schluss des Verfahrens nach den Absätzen 5 und 6 
und nach Prüfung durch die für die Rechtsaufsicht 
zuständige Behörde ist die Beschreibung des neuen 
Telemedienangebots oder der wesentlichen Ände-
rung im Internetauftritt der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF 
oder des Deutschlandradios zu veröffentlichen. In 
den amtlichen Verkündungsblättern der betroffe-
nen Länder ist zugleich auf die Veröffentlichung im 
Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt hin-
zuweisen. 
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(8) Soweit dieser Staatsvertrag für ein neues oder 
wesentlich geändertes Telemedienangebot ein Ver-
fahren nach Maßgabe der Absätze 4 bis 7 vorsieht, 
können die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio, um 
 
1. Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für den Vor-
schlag für ein neues Telemedienangebot benöti-
gen, oder 
 
2. Aufschlüsse über den voraussichtlichen Bedarf 
nach dem neuen Telemedienangebot zu erhalten, 
oder 
 
3. neuartige technische oder journalistische Kon-
zepte zu erproben, 
 
das neue oder wesentlich geänderte Angebot auch 
ohne Durchführung des Verfahrens für eine Dauer 
von höchstens sechs Monaten im Rahmen eines 
Probebetriebs veranstalten oder bereitstellen. Um 
den Übergang in ein reguläres Telemedienangebot 
zu ermöglichen, kann der Probebetrieb um höchs-
tens weitere sechs Monate verlängert werden, 
wenn zeitgleich ein Verfahren nach den Absätzen 4 
bis 7 eingeleitet wird. Die Aufnahme und der Zeit-
punkt des Beginns eines solchen Probebetriebs ist 
von den Anstalten der jeweiligen Rechtsaufsicht an-
zuzeigen. 
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(9) Die Anstalten haben die Zahl der Nutzer des Pro-
bebetriebs insbesondere durch technische Maß-
nahmen zu beschränken, um zu verhindern, dass 
der Probebetrieb der Einführung eines neuen oder 
wesentlich veränderten Angebots im Sinne der Ab-
sätze 1 und 3 gleichkommt. 
 

  

 
§ 32a 

Einstellung, Überführung und  
Austausch von Programmen 

 
§ 30b 

Einstellung, Überführung und  
Austausch von Programmen 

 

Hinweis: Durch die Neuordnung der „Schwerpunk-
tangebote“ in §28a ist in der Folge das bisherige 
sog. Flexibilisierungsverfahren anzupassen. Das 
Verfahren nach § 30b muss künftig im Wesentli-
chen nur noch den Übergang linear verbreiteter 
Fernsehprogramme in reine Online-Angebote re-
geln. 
 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF können die in 
§ 28 Abs. 5 Satz 1 genannten Fernsehprogramme 
ganz oder teilweise einstellen oder deren Inhalte in 
Angebote im Internet gleichartigen Inhalts überfüh-
ren. Eine Überführung gleichartigen Inhalts gemäß 
Satz 1 liegt insbesondere auch vor, wenn für eine 
Verbreitung des Angebots im Internet (linear oder 
auf Abruf) unter grundlegender Beibehaltung der 
thematischen inhaltlichen Ausrichtung des Ange-
bots und der angestrebten Zielgruppe internetspe-
zifische Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Für 
Einstellung und Überführung, auch soweit diese in 
ein Telemedienangebot erfolgt, findet ausschließ-
lich das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 5 An-
wendung; § 30 bleibt unberührt. 
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(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF erstellen Ange-
botskonzepte, in denen sie jeweils darstellen, wel-
ches Fernsehprogramm oder welche Teile davon 
eingestellt werden sollen oder wie die betroffenen 
Inhalte gegebenenfalls unter Berücksichtigung in-
ternetspezifischer Gestaltungsmittel in ein Angebot 
im Internet überführt werden sollen. Dabei haben 
sie darzulegen, dass der Auftrag auch durch das ver-
änderte Angebot erfüllt wird und die Änderung des 
Angebots dem Auftrag nach § 26 unter Berücksich-
tigung des geänderten Nutzerverhaltens dem Ent-
wicklungsbedarf entspricht. Werden Inhalte ganz o-
der teilweise in ein Angebot im Internet überführt, 
gilt § 32 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend; das An-
gebotskonzept muss auch Ausführungen zur Ein-
bindung in die gemeinsame Plattformstrategie im 
Sinne des § 30 Abs. 1 enthalten. Das zuständige 
Gremium gibt Dritten in geeigneter Weise, insbe-
sondere im Internet, Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht 
innerhalb einer Frist von mindestens sechs Wochen 
nach Veröffentlichung des Vorhabens. Das zustän-
dige Gremium der Rundfunkanstalt hat die einge-
gangenen Stellungnahmen zu prüfen. Die Aufgabe, 
Angebotskonzepte für Gemeinschaftsangebote zu 
erstellen, wird von den beteiligten Rundfunkanstal-
ten gemeinschaftlich ausgeübt. 
 

  

(3) Die Angebotskonzepte müssen eine Nachprü-
fung des Finanzbedarfs durch die KEF ermöglichen. 
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(4) Die Entscheidung über die Einstellung des Fern-
sehprogramms und das neue oder veränderte An-
gebotskonzept bedürfen der Zustimmung des zu-
ständigen Gremiums der Rundfunkanstalt. Die Ent-
scheidung ist zu begründen. 
 

  

(5) Nach Zustimmung des zuständigen Gremiums 
hat die jeweilige Rundfunkanstalt der für die 
Rechtsaufsicht zuständigen Behörde alle für eine 
rechtsaufsichtliche Prüfung notwendigen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zu übermitteln. 
Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 
2 und 3 und nach Prüfung der für die Rechtsaufsicht 
zuständigen Behörde sind die Einstellung des Fern-
sehprogramms und das neue oder veränderte An-
gebotskonzept im Internetauftritt der jeweiligen 
Rundfunkanstalt zu veröffentlichen. In den amtli-
chen Verkündungsblättern der betroffenen Länder 
ist zugleich auf die Veröffentlichung im Internetauf-
tritt der jeweiligen Rundfunkanstalt hinzuweisen. 
 

  

(6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF können die in 
§ 28 Abs. 5 Satz 1 genannten Fernsehprogramme 
durch ein anderes Fernsehprogramm austauschen. 
Hierfür gilt das Verfahren gemäß Absatz 2 bis 5 ent-
sprechend. 
 

  

(7) Ein nach den Absätzen 1 bis 6 eingestelltes, 
überführtes oder ausgetauschtes Angebot kann 
wiederaufgenommen, selbst eingestellt sowie er-
neut überführt oder ausgetauscht werden; dabei ist 
auch die Überführung in ein Programm, das nicht 
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über das Internet übertragen wird, zulässig. Die Ab-
sätze 1 bis 6 gelten entsprechend. Die Änderung 
von Telemedienangeboten richtet sich nach § 32. 
 
(8) Durch die Überführung oder den Austausch der 
in § 28 Abs. 5 Satz 1 genannten Fernsehprogramme 
darf kein Mehrbedarf entstehen; dabei bleiben von 
Nutzerzahlen abhängige Verbreitungskosten außer 
Betracht. Im Übrigen richten sich die Überführung 
oder der Austausch nach § 32 Abs. 4 bis 7 entspre-
chend; Absatz 3 bleibt unberührt. 
 

  

 
§ 33 

Jugendangebot 

 
§ 30c 

Jugendangebot 
 

 

 
(…) 

 

  

 
§ 48 

Versorgungsauftrag 
 

 
§ 30d 

Versorgungsauftrag 

 

 
(…) 

 

  

  
2. Unterabschnitt 

Zusammenarbeit von ARD, ZDF  
und Deutschlandradio 

 

 

  
§ 30e 
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Grundsatz der Zusammenarbeit 
 

 (1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio arbeiten zur Erfüllung ihres Auftrages un-
ter Wahrung ihrer journalistischen und institutio-
nellen Eigenständigkeit zusammen. Die Verpflich-
tung nach Satz 1 umfasst grundsätzlich alle, insbe-
sondere administrative und technische Bereiche, 
und die Nutzung gemeinsamer sächlicher, techni-
scher und personeller Kapazitäten, einschließlich 
Studios im In- und Ausland, soweit dem nicht zwin-
gende Gründe im Sinne des Absatzes 2 entgegen-
stehen. Bei der Berichterstattung über Ereignisse 
mit überregionaler Bedeutung arbeiten die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio arbeits-
teilig zusammen.  
 
 

„ARD, ZDF und Deutschlandradio werden zur Zu-
sammenarbeit verpflichtet. (…) Ausnahmen soll es 
nur dann geben, wenn die Auftragserfüllung nach-
weislich gefährdet wird oder keine Kosteneffizienz 
zu erwarten ist.“ (=Binger Eckpunkte der RFK) 
 
Satz 1 enthält über den Grundsatz der Zusammen-
arbeit hinaus beispielhaft verschiedene Bereiche, 
die aus Sicht des Gesetzgebers besonders für eine 
Zusammenarbeit in Betracht kommen (z.B. Studios 
im In- und Ausland, personelle Kapazitäten etc.).  
 
Für die Berichterstattung über Ereignisse mit über-
regionaler Bedeutung wird ein allgemeiner Grund-
satz der „Arbeitsteiligkeit“ eingeführt. Dies ermög-
licht angesichts der Vielgestaltigkeit der möglichen 
Anwendungsfelder (von internationalen Großereig-
nissen, wie Adelshochzeiten ohne weiteren Regio-
nalbezug bis hin zu großen Umweltkatastrophen in 
einem einzelnen Bundesland) die nötige Flexibilität 
in der konkreten Umsetzung. 
 
Möglichst konkrete Vereinbarungen für die jewei-
lige Zusammenarbeit ermöglichen, auch im Lichte 
der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und des 
unterschiedlichen Nutzens für die Anstalten, dass 
alle Beteiligten teilhaben können. Da die Anstalten 
ohnehin geeignete Instrumente für Ihre Zusam-
menarbeit finden müssen, erscheint die Festlegung 
bestimmter Vereinbarungsformen (öffentlich-
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rechtlicher Vertrag o.ä.) indes überflüssig und zu 
eng. 
 

 (2) Eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit gilt im 
Einzelfall nicht, sofern hierdurch  
 
1. die Auftragserfüllung der beteiligten Rundfunk-
anstalten gefährdet würde, 
 
2. der publizistische Wettbewerb zwischen den be-
teiligten Rundfunkanstalten erheblich beeinträch-
tigt würde, oder 
 
3. eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergeben hat, 
dass keine langfristige Kosteneffizienz zu erwarten 
ist. 
 

Dieser Ausnahme-Maßstab gilt für jede Form der 
Zusammenarbeit. 
 

 (3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio überprüfen regelmäßig unter Einbezie-
hung ihrer Gremien ihre Tätigkeitsbereiche auf die 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit. 
 

 

 (4) Zwischen den in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF findet 
eine regelmäßige Abstimmung über die Programm-
strategien ihrer Programme nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 3 Nr. 1 statt. Vor Veränderung der jeweili-
gen Programmschemas sollen die dafür in der ARD 
Verantwortlichen und der Intendant des Zweiten 
Deutschen Fernsehens auf ein Einvernehmen hin-
wirken; dabei ist auf Nachrichtensendungen beson-
dere Rücksicht zu nehmen. 

Bestehende Vorgaben aus ARD-StV und ZDF-StV 
werden hierhin überführt und zusammengeführt; 
Doppelungen wurden entfernt. Im Übrigen unver-
ändert. 
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(5) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
sind mit der Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne 
des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auch betraut, 
soweit sie zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß Ab-
satz 1 bei der Herstellung und Verbreitung von An-
geboten im Sinne des § 27 zusammenarbeiten. Die 
Betrauung gilt insbesondere für die Bereiche Pro-
duktion, Produktionsstandards, Programmrechte-
erwerb, Programmaustausch, Verbreitung und 
Weiterverbreitung von Angeboten, Beschaffungs-
wesen, Sendernetzbetrieb, informationstechnische 
und sonstige Infrastrukturen, Vereinheitlichung 
von Geschäftsprozessen, Beitragsservice und allge-
meine Verwaltung. Von der Betrauung nicht um-
fasst sind kommerzielle Tätigkeiten nach § 40 Abs. 
1 Satz 2. 
 

(5) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 sind die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit der Er-
bringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 
106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auch betraut, soweit sie zur Er-
füllung ihres Auftrags gemäß § 26 bei der Herstel-
lung und Verbreitung von Angeboten im Sinne des 
§ 27 zusammenarbeiten. Die Betrauung gilt insbe-
sondere für die Bereiche Produktion, Produktions-
standards, Programmrechteerwerb, Programmaus-
tausch, Verbreitung und Weiterverbreitung von An-
geboten, Beschaffungswesen, Sendernetzbetrieb, 
informationstechnische und sonstige Infrastruktu-
ren, Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen, 
Beitragsservice und allgemeine Verwaltung. Von 
der Betrauung nicht umfasst sind kommerzielle Tä-
tigkeiten nach § 40 Abs. 1 Satz 2. 
 

  

  
§ 30f 

Gemeinsames technisches Plattformsystem 
 

 

 (1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio gründen für die Schaffung und den Betrieb ei-
nes gemeinsamen technischen Plattformsystems 
eine rechtlich selbstständige gemeinsame Tochter-
gesellschaft. 
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 (2) Ziel des gemeinsamen technischen Platt-
formsystems ist der Aufbau einer gemeinsam ge-
nutzten Infrastruktur. Diese soll aufeinander abge-
stimmte Komponenten insbesondere für Telemedi-
enangebote nach § 30 bereitstellen, die modernen 
und möglichst offenen technischen Standards ent-
sprechen, die Erfüllung des Auftrags nach § 26 
Abs. 3 unterstützen und Effizienzgewinne erzielen 
durch die gemeinsame Entwicklung für die beteilig-
ten Partner. Den jeweils besonderen Anforderun-
gen an die Nutzung von Audio- und Videoangebo-
ten ist hierbei Rechnung zu tragen. Im Rahmen des 
gemeinsamen technischen Plattformsystems sollen 
datensichere und datensparsame Personalisie-
rungsmöglichkeiten und Empfehlungssysteme ge-
schaffen werden. Diese Personalisierungsmöglich-
keiten und Empfehlungssysteme sollen einen offe-
nen Meinungsbildungsprozess und breiten inhaltli-
chen gemeinwohlorientierten Diskurs ermöglichen.  
 

Durch eine (abstrakte) Zielbestimmung für das ge-
meinsame technische Plattformsystem wird ein 
„Mission Statement“ für die Plattformgesellschaft 
geschaffen. Hieraus folgen keine inhaltlichen Vor-
gaben dafür, was dort konkret entwickelt werden 
soll, aber es werden Leitplanken formuliert, die bei 
der Entwicklung der Komponenten berücksichtigt 
werden sollen. Die Zielbestimmung zeichnet sich 
durch folgende Merkmale aus: 
 
 Komponenten entsprechend moderner Stan-

dards, also solcher Standards, die zeitgemäß 
und perspektivisch relevant sind, um Attrakti-
vität für Nutzer und potentielle Partner zu er-
höhen;  

 Verwendung offener Standards, auch um für 
Partner offen zu bleiben (siehe Abs. 2 und 3); 

 Der Auftrag zu mehr Interaktion (§ 26 Abs. 3) 
soll bei der technischen Entwicklung (dort, wo 
dies sinnvoll ist) mitgedacht werden; 

 Effizienzgewinne durch Skaleneffekte sind an-
zustreben; 

 Personalisierungsmöglichkeiten und Empfeh-
lungssysteme mit einer öffentlich-rechtlichen 
Zielsetzung („datensicher und datensparsam“ 
sind dabei NOTWENDIGE Anforderungen) 

 
Beispiele für Komponenten, die in der Plattformge-
sellschaft einwickelt und zur Verfügung gestellt 
werden könnten (ggf. für Begründung): 
 
 Komponenten für einheitliches Login 
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 Suche, Empfehlungen, Personalisierung 
 Standardisierte Metadaten 
 Audio & Video-Player 
 Analytics (z.B. im Bereich der Nutzungsdaten) 
 Content Registry/Content Datenbank 

 Standardisierte Schnittstellen, API’s und Ent-
wicklerwerkzeuge zur Sicherstellung der In-
teroperabilität und Integration weiterer Part-
ner (siehe Absatz 3) 

 Dienste für Transkripte, Transcoding, Künstli-
che Intelligenz etc. 

 Betrieb und Hosting 
 

 (3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio ermöglichen eine Mitwirkung und Vernetzung 
für öffentlich-rechtlich organisierte europäische 
Partner und prüfen regelmäßig eine mögliche Öff-
nung für kommerzielle Anbieter.  

 

“Öffentlich-rechtlich organisiert“ meint insb. EBU-
Mitglieder. 
 
Die Öffnung für weitere (ggf. auch kommerzielle) 
Partner bleibt möglich. Zusätzliche Berichtspflich-
ten soll es zur Vermeidung unnötiger Bürokratie 
nicht geben.  
 

  
3. Unterabschnitt 

Verfahren, Grundsätze der Gremienarbeit  
und Compliance 

 

 

 
§ 31 

Satzungen, Richtlinien und gemeinsame Maß-
stäbe, Berichtspflichten, Publikumsdialog 

 

 
§ 31 

Satzungen, Richtlinien und gemeinsame Maß-
stäbe, Berichtspflichten, Publikumsdialog 
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(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio erlassen jeweils Satzungen oder Richtli-
nien zur näheren Durchführung ihres jeweiligen 
Auftrags sowie für das Verfahren zur Erstellung von 
Konzepten für Telemedienangebote und das Ver-
fahren für neue Telemedienangebote oder wesent-
liche Änderungen. Die Satzungen oder Richtlinien 
enthalten auch Regelungen zur Sicherstellung der 
Unabhängigkeit der Gremienentscheidungen. Die 
Satzungen oder Richtlinien sind im Internetauftritt 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, des ZDF oder des Deutschland-
radios zu veröffentlichen. 
 

  

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio veröffentlichen alle zwei Jahre einen Be-
richt über die Erfüllung ihres jeweiligen Auftrages, 
über die Qualität und Quantität der bestehenden 
Angebote sowie die Schwerpunkte der jeweils ge-
planten Angebote. Der Bericht nach Satz 1 ist den 
Landesparlamenten zur Kenntnis zu geben. 
 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio veröffentlichen alle zwei Jahre einen Be-
richt über die Erfüllung ihres jeweiligen Auftrages, 
über die Qualität und Quantität der bestehenden 
Angebote sowie die Schwerpunkte der jeweils ge-
planten Angebote. Der Bericht nach Satz 1 ist den 
Landesparlamenten zur Kenntnis zu geben. 

Der Auftragsbericht des Medienrates nach § 26b er-
setzt die von den Anstalten erstellen Berichte über 
ihre Auftragserfüllung. 
 

(3) Die jeweils zuständigen Gremien der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, des ZDF und des Deutschlandradios wachen 
über die Erfüllung des Auftrags gemäß § 26 sowie 
über eine wirtschaftliche und sparsame Haushalts- 
und Wirtschaftsführung. 
 

(2) Die jeweils zuständigen Gremien der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, des ZDF und des Deutschlandradios wachen 
über die Erfüllung des Auftrags gemäß § 26 sowie 
über eine wirtschaftliche und sparsame Haushalts- 
und Wirtschaftsführung. 
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(4) Die Gremien haben die Aufgabe, für die Ange-
bote der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios Richtlinien aufzustellen und die Inten-
danten in Programmfragen zu beraten. Die Richtli-
nien umfassen die Festsetzung inhaltlicher und for-
maler Qualitätsstandards sowie standardisierter 
Prozesse zu deren Überprüfung; die Richtlinien sind 
in dem Bericht nach Absatz 2 Satz 1 zu veröffentli-
chen und regelmäßig zu überprüfen. 
 

(3) Die Gremien haben die Aufgabe, für die Ange-
bote der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios Richtlinien aufzustellen und die Inten-
danten in Programmfragen zu beraten. Die Richtli-
nien umfassen die Festsetzung inhaltlicher und for-
maler Qualitätsstandards sowie standardisierter 
Prozesse zu deren Überprüfung; die Richtlinien sind 
in dem Bericht nach Absatz 2 Satz 1 zu veröffentli-
chen und regelmäßig zu überprüfen. 
 

 

(5) Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung setzen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
gemeinsam unter Einbeziehung ihrer zuständigen 
Gremien und unter Berücksichtigung von Empfeh-
lungen der Kommission zur Überprüfung und Er-
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten 
(KEF) Maßstäbe fest, die geeignet sind, die Bewer-
tung der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit sowie eine vergleichende 
Kontrolle der Ressourceneffizienz zu ermöglichen. 
 

(4) Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung setzen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
gemeinsam unter Einbeziehung ihrer zuständigen 
Gremien und unter Berücksichtigung von Empfeh-
lungen der Kommission zur Überprüfung und Er-
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten 
(KEF) Maßstäbe fest, die geeignet sind, die Bewer-
tung der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit sowie eine vergleichende 
Kontrolle der Ressourceneffizienz zu ermöglichen. 
 

 

(6) Die Anstalten treffen Maßnahmen, um sich in ei-
nem kontinuierlichen Dialog mit der Bevölkerung, 
insbesondere über Qualität, Leistung und Fortent-
wicklung des Angebots, auszutauschen. 

(6) Die Anstalten treffen Maßnahmen, um sich in ei-
nem kontinuierlichen Dialog mit der Bevölkerung, 
insbesondere über Qualität, Leistung und Fortent-
wicklung des Angebots, auszutauschen. 
 

Der „Publikumsdialog“ wird aufgewertet und in den 
1. Unterabschnitt „Auftrag und Angebote“ über-
führt (§ 26a Abs. 2). 

(7) In den Geschäftsberichten der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios ist auch der 

(5) In den Geschäftsberichten der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios ist auch der 
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Umfang der Produktionen mit von diesen gesell-
schaftsrechtlich abhängigen und unabhängigen 
Produktionsunternehmen darzustellen. Dabei ist 
auch darzustellen, in welcher Weise der Protokoll-
erklärung aller Länder zu § 11d Abs. 2 des Rund-
funkstaatsvertrages im Rahmen des 22. Rund-
funkänderungsstaatsvertrages Rechnung getragen 
wird. 
 

Umfang der Produktionen mit von diesen gesell-
schaftsrechtlich abhängigen und unabhängigen 
Produktionsunternehmen darzustellen. Dabei ist 
auch darzustellen, in welcher Weise der Protokoll-
erklärung aller Länder zu § 11d Abs. 2 des Rund-
funkstaatsvertrages im Rahmen des 22. Rund-
funkänderungsstaatsvertrages Rechnung getragen 
wird. 
 

 
§ 31a 

Transparenz 
 

  

 
(…) 

 

  

 
§ 31b 

Compliance 
 

  

 
(…) 

 

  

 
§ 31c 

Gemeinschaftseinrichtungen und  
Beteiligungsunternehmen 

 

  

 
(…) 

 

  

 
§ 31d 
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Gremienaufsicht 
 

 
(…) 

 

  

 
§ 31e 

Interessenkollision 
 

  

 
(…) 

 

  

  
§ 31f 

Kodex zu Standards für Leitung und Aufsicht 
 

 

 (1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio entwickeln Governance-Standards als an-
stalts- und organübergreifende Ordnung für Lei-
tung und Aufsicht (Kodex) und schreiben diese fort. 
Der Kodex soll gemeinsam durch die Intendanten 
und die Gremienvertreterkonferenz (GVK), die Gre-
mienvorsitzenden des ZDF und des Deutschlandra-
dio unter Rückbindung an ihre Gremien entwickelt 
werden und Grundsätze, Empfehlungen und Anre-
gungen für Leitung und Aufsicht der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Rundfunkanstalten, des 
ZDF und des Deutschlandradios zur Konkretisierung 
gesetzlicher Maßgaben sowie zur Implementierung 
anerkannter Standards guter und verantwortungs-
voller Unternehmensführung vorsehen. Über die 

Gesetzliche Verankerung einer Pflicht der Rund-
funkanstalten zur Entwicklung gemeinsamer 
Governance-Standards. 
 
Damit sollen künftig möglichst vergleichbare Stan-
dards der Aufsicht und Steuerung innerhalb des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks und des bestehen-
den Rechtsrahmens Anwendung finden, um eine 
vergleichbare Qualität und Reichweite zu gewähr-
leisten. Der Kodex soll die Verpflichtung von Lei-
tung und Aufsicht konkretisieren, im Sinne eines 
rechtmäßigen und ethisch fundierten, verantwort-
lichen Verhaltens im Einklang mit den für den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk gesetzlich bestimm-
ten Grundsätzen und unter Berücksichtigung der 
Belange der Beitragszahler, der Nutzer, der Mitar-
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Vorgaben von Satz 1 und 2 hinausgehende landes-
rechtliche Regelungen bleiben unberührt. 
 

beiter und Dritter für die Fortentwicklung und Ak-
zeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
seine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen.  
 
Der Kodex umfasst sowohl die Bereiche der Auf-
sicht, als auch der Leitung und ist daher von Gre-
mien und Intendanten gemeinsam zu entwickeln. 
 

 (2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Anstal-
ten, das ZDF und das Deutschlandradio erklären je-
weils in ihren Geschäftsberichten, inwieweit dem 
Kodex entsprochen wird oder welche Standards 
nicht angewendet wurden oder werden und aus 
welchen Gründen nicht. 
 

Gesetzliche Verankerung einer Pflicht zur Begrün-
dung, warum die Empfehlungen des Kodex nicht 
eingehalten werden und einer entsprechenden Of-
fenlegung (entsprechend § 161 AktG). Danach sind 
Abweichungen zu den Empfehlungen des Kodex 
durch die jeweilige Anstalt zu begründen und zu 
veröffentlichen.  
 
Durch eine entsprechende Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit soll das Vertrauen der Beitragszah-
ler und Nutzer, der Vertragspartner, der Mitarbei-
ter wie auch der Öffentlichkeit in die Leitung und 
Überwachung der Rundfunkanstalten gefördert 
werden. 
 

 
§ 49 

Veröffentlichung von Beanstandungen 
 

 
§ 31g 

Veröffentlichung von Beanstandungen 

 

 
(…) 

 

  

  
§ 31h 

Grundsätze der außertariflichen Vergütung 

Hinweis: Die Regelung bezieht sich alleine auf au-
ßertarifliche Vergütungen. Fragen der tariflichen 
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 Vergütung und Folgefragen wie bspw. VBL sind 
nicht Gegenstand der Regelung. 
 

 (1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio sind berechtigt außertarifliche Verträge 
zu schließen, soweit ihre Zahl auf das unbedingt er-
forderliche Maß beschränkt wird. Für die außerta-
rifliche Vergütung einschließlich der Bezüge der lei-
tenden Angestellten in Berufungs- und Wahlämtern 
(Geschäftsleitung) gelten die nachfolgenden Best-
immungen. 
 

Nach Ansicht der KEF ist die Zahl der außertarifli-
chen Verträge aus Gründen von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu beschränken (siehe 24. KEF-Bericht, Tz. 
161). 
 
Die klarstellende Inbezugnahme der Geschäftslei-
tung (Direktoren und Intendanten) folgt aus der bis-
herigen Praxis, wonach diese außerhalb der beste-
henden Vergütungssysteme stehen. 
 

 (2) Außertarifvertragliche Vergütungen, einschließ-
lich Versorgungsleistungen, Nebenleistungen und 
Leistungen, die im Fall einer regulären oder vorzei-
tigen Beendigung der Tätigkeit zugesagt werden 
(Gesamtvergütung), haben in einem angemesse-
nen Verhältnis zu den jeweils übertragenen Aufga-
ben und erbrachten Leistungen zu stehen. Vergü-
tungen und Versorgungsleistungen haben insge-
samt in einem angemessenen Verhältnis zueinan-
der zu stehen. Die Höhe der Gesamtvergütung hat 
sich an den Bezügen im öffentlichen Sektor ein-
schließlich vergleichbarer öffentlicher Unterneh-
men zu orientieren. 
 

Für die außertariflichen Leitungs- und Führungs-
funktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
soll ein Vergütungssystem entwickelt werden, das 
sich (…) grundsätzlich am Gehaltsgefüge des öffent-
lichen Sektors orientiert. (= RFK-Eckpunkte Bingen) 
 
Auszug 24. KEF-Bericht (Tz. 156): 
 
„Die Gehälter sollten sich grundsätzlich am Gehalts-
gefüge des öffentlichen Sektors einschließlich ver-
gleichbarer öffentlicher Unternehmen orientieren. 
Dies ergibt sich nach Auffassung der Kommission 
daraus, dass die Anstalten sich fast ausschließlich 
aus dem Beitragsaufkommen, also aus öffentlichen 
Mitteln, finanzieren. Die Erfolgs-, Haftungs- und Ri-
sikolage der Geschäftsleitungsebene der Rundfunk-
anstalten unterscheidet sich Insofern recht deutlich 
von Unternehmen der privaten Wirtschaft und zum 
Teil auch von anderen öffentlichen Unternehmen, 
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die ihre Erträge weit überwiegend im Markt unter 
Wettbewerbsbedingungen erwirtschaften müs-
sen.“ 
 

 (3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen mit Zustimmung der jeweils zustän-
digen Gremien ein klares und verständliches Vergü-
tungssystem fest, welches für den Abschluss von 
Dienstverträgen mit außertariflich Beschäftigten 
bindend ist. Das Vergütungssystem ist im Internet-
auftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt zu veröf-
fentlichen.  
 

Aus Gründen der Transparenz, Vergleich- und 
Nachvollziehbarkeit wird die Pflicht zur Schaffung 
eines Vergütungssystems eingeführt. Der Wortlaut 
orientiert sich an § 87a Abs. 1 Satz 1 AktG. 

 (4) Über die Vorgaben der Abätze 1 bis 3 hinausge-
hende landesrechtliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. 
 

 

  
4. Unterabschnitt 

Datenschutz, Datenschutzaufsicht und  
Einsatz künstlicher Intelligenz 

 

 

  
§ 31i 

Besondere Verantwortung  
bei der Datenverarbeitung 

 

 

 (1) 1Unbeschadet der Vorgaben der §§ 12 und 23 
sind die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio zu einem sorgsamen Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten von Nutzern verpflichtet. 2Sie 

Es werden besondere Regeln zur Verarbeitung ins-
besondere personenbezogener Nutzerdaten als 
einheitlicher rundfunkanstaltenübergreifender 
Standard eingeführt. 
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dürfen diese verarbeiten, soweit dies zum Zwecke 
der Auftragserfüllung erforderlich ist. 3Ein Aus-
tausch personenbezogener Daten von Nutzern zwi-
schen den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, dem ZDF und dem 
Deutschlandradio ist, sofern diese auf der Basis des 
gemeinsamen technischen Plattformsystems zur 
Verwirklichung des gemeinwohlorientierten öffent-
lichen Raum nach § 30 Abs. 1 Satz 2 verarbeitet 
werden, Teil des Auftrags. 4Die Datenverarbeitung 
zu anderen Zwecken, insbesondere im Rahmen 
kommerzieller Tätigkeiten gemäß § 40, richtet sich 
nach den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vor-
gaben.  
 

Dabei wird klargestellt, dass Nutzerdaten von jeder 
Rundfunkanstalt verarbeitet werden dürfen, wenn 
dies zur Auftragserfüllung erforderlich ist. Damit 
wird auf Art. 6 Abs. 1 lit. e i.V.m. Abs. 3 lit. b DSGVO 
Bezug genommen. Satz 3 stellt klar, dass der Aus-
tausch von Daten unter den Rundfunkanstalten Teil 
der Auftragserfüllung ist. Besondere Voraussetzung 
dieser Datenübermittlung zwischen den Rundfunk-
anstalten ist, dass die Daten auf der Basis des ge-
meinsamen technischen Plattformsystems und der 
dafür geltenden hohen Standards eines öffentlich-
rechtlichen Profils erhoben werden und die Verar-
beitung, d.h. auch Übermittlung, zur Auftragserfül-
lung, nach Absatz 2 erforderlich sein müssen. 
 
Satz 4 stellt klar, dass im Übrigen, insbesondere für 
Tätigkeiten, die nicht unmittelbar der Auftragser-
füllung zuzuordnen sind, wie bspw. kommerzielle 
Tätigkeiten, die allgemeinen Maßgaben der DSGVO 
gelten. 
 

 (2) Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags sowie weiterge-
hende landesrechtliche Regelungen zu einzelnen 
Landesrundfunkanstalten bleiben unberührt. 
 

Absatz 2 bestimmt, dass datenschutzrechtliche 
Bestimmungen im Übrigen unberührt bleiben. 

  
§ 31j 

Gemeinsamer Rundfunkbeauftragter  
für den Datenschutz 

 

Notwendige Folgeänderung: Streichung von § 12 
Abs. 4 MStV (bis auf die Zuständigkeitsregelung für 
den privaten Rundfunk). 



 Stand: 26.09.2024 

56 
 

 (1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio ernennen einen gemeinsamen Rundfunk-
beauftragten für den Datenschutz (Rundfunkdaten-
schutzbeauftragter), der zuständige Aufsichtsbe-
hörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist. Die Ernennung erfolgt durch die 
Rundfunkräte der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten [alt.: durch den 
Rundfunkrat des ARD-Vorsitzes], den Fernsehrat 
des ZDF und den Hörfunkrat des Deutschlandradios 
für die Dauer von acht Jahren; Wiederernennungen 
sind zulässig. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und 
Ausübung seiner Befugnisse erforderliche Qualifi-
kation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, sowie über Erfahrung und Sach-
kunde insbesondere im Bereich des Schutzes perso-
nenbezogener Daten verfügen. Das Amt des Rund-
funkdatenschutzbeauftragten kann nicht neben an-
deren Aufgaben innerhalb der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF und des Deutschlandradios und der jeweiligen 
Beteiligungs- und Hilfsunternehmen wahrgenom-
men werden. Sonstige Aufgaben müssen mit dem 
Amt des Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu ver-
einbaren sein und dürfen seine Unabhängigkeit 
nicht gefährden.  
 

Im Sinne einer stärkeren Zusammenarbeit wird ein 
gemeinsamer Rundfunkbeauftragter für den Da-
tenschutz vorgesehen. Schon heute haben bereits 
folgende Anstalten einen „gemeinsamen“ Rund-
funkdatenschutzbeauftragten: BR, HR, MDR. RBB, 
SR, SWR, WDR, ZDF, DLR. Die Verfahren werden 
durch die einheitliche Regelung vereinfacht und 
einheitliche Maßgaben zur Datenschutzaufsicht ge-
schaffen. 
 
Die Maßgaben orientieren sich an § 16 Abs. 1 ZDF- 
und DLR-StV.  
 
Es erfolgt eine Festsetzung der Amtszeit auf acht 
Jahre, um die Unabhängigkeit der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten zu stärken. Diese Amtszeit ent-
spricht z.B. der Praxis der Landesbeauftragen für 
Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) in RP 
und NW. 

 (2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit 
Rücktritt vom Amt oder der Vollendung des 67. Le-
bensjahres. Tarifvertragliche Regelungen bleiben 
unberührt. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 

Angelehnt an bisherigen § 16 Abs. 3 ZDF- und DLR-
StV. 
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kann seines Amtes nur enthoben werden, wenn er 
eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Vo-
raussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufga-
ben nicht mehr erfüllt. Dies erfolgt durch Beschluss 
der Rundfunkräte der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten [alt.: durch 
den Rundfunkrat des ARD-Vorsitzes], des Fernsehr-
ats des ZDF und des Hörfunkrats des Deutschland-
radios. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist 
vor der Entscheidung zu hören.  

 

Zum Zwecke der Bestimmtheit wird eine Alters-
grenze eingefügt. 
 
Einzelheiten, insbesondere zum Verfahren, regeln 
die Rundfunkanstalten in einer gemeinsamen Sat-
zung. Die Satzung erhält die Bezeichnung „Gemein-
same Satzung über die Datenschutzaufsicht der 
Rundfunkanstalten“ um hierauf (vgl. § 31k Abs. 3) 
zu verweisen. 

 (3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der 
Vergütung, regeln die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
das Deutschlandradio in einer gemeinsamen Sat-
zung (gemeinsame Satzung über die Datenschutz-
aufsicht der Rundfunkanstalten). 
 

 

  
§ 31k  

Unabhängigkeit 
 

 

 (1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Aus-
übung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. Er unterliegt keiner Rechts- oder 
Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht unterliegt er, so-
weit die Unabhängigkeit bei der Ausübung des Am-
tes dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Dienst-
aufsicht obliegt im turnusmäßigen Wechsel dem 
Verwaltungsrat des jeweiligen ARD-Vorsitzes [alt.: 
Übertragung von Zuständigkeit für den RfDSB in-
nerhalb der ARD an einen Federführer] und den 

Angelehnt an bisherigen § 17 Abs. 1 ZDF- und DLR-
StV. 
 
Die Rolle der Dienstaufsicht soll im turnusmäßigen 
Wechsel der Verwaltungsräte der ARD (jeweils Vor-
sitz) und dem ZDF sowie DLR erfolgen. Damit wird 
eine klare Zuständigkeit zugewiesen. Einzelheiten 
sind durch die Rundfunkanstalten in einer gemein-
samen Satzung zu regeln (Abs. 3). 
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Verwaltungsräten des ZDF und des Deutschlandra-
dios. 
 

 (2) Dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten ist eine 
Dienststelle einzurichten. Für die Erfüllung der Auf-
gaben und Befugnisse sind ihm die notwendigen 
Personal-, Finanz- und Sachausstattung zur Verfü-
gung zu stellen. Die erforderlichen Mittel sind jähr-
lich, öffentlich und gesondert im Haushaltsplan des 
jeweiligen ARD-Vorsitzes [alt.: Übertragung von Zu-
ständigkeit für den RfDSB innerhalb der ARD an ei-
nen Federführer] im turnusmäßigen Wechsel mit 
dem ZDF und dem Deutschlandradio auszuweisen 
und dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten im 
Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Finanzkontrolle 
des entsprechend Absatz 1 Satz 4 turnusmäßig zu-
ständigen Verwaltungsrates unterliegt der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte nur, soweit die Unab-
hängigkeit bei der Ausübung des Amtes dadurch 
nicht beeinträchtigt wird.  
 

Angelehnt an bisherigen § 17 Abs. 2 ZDF- und DLR-
StV. 
 
Die Einrichtung der Dienststelle wird der Ausgestal-
tung überlassen.  
 
Der ARD-Vorsitz wird in die Pflicht genommen, das 
Budget des Rundfunkdatenschutzbeauftragten im 
Haushalt auszuweisen. Das Verfahren zur Festset-
zung des Budgets sowie die Übernahme der finan-
ziellen Last sind durch die Rundfunkanstalten in ei-
ner gemeinsamen Satzung zu regeln (Abs. 3). 

 (3) Einzelheiten zur Ausführung der Absätze 1 und 
2 regeln die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio in der gemeinsamen Satzung 
über die Datenschutzaufsicht der Rundfunkanstal-
ten. 
 

s.o. 

 (4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der 
Wahl der Mitarbeiter frei. Sie unterstehen allein 
seiner Leitung. 
 

Angelehnt an bisherigen § 17 Abs. 3 ZDF- und DLR-
StV. 
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§ 31l  

Aufgaben und Befugnisse  
 

Angelehnt an bisherigen § 18 Abs. 1 ZDF- und DRL-
StV; angepasst an Aufgabe des RfDSB für alle Rund-
funkanstalten.  

 (1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte über-
wacht die Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
dieses Staatsvertrages, der Verordnung (EU) 
2016/679, der §§ 19 bis 25 des Telekommunika-
tion-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der 
gesamten Tätigkeit der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF 
und des Deutschlandradio sowie ihrer Beteiligungs-
unternehmen im Sinne des § 42 Abs. 3 Satz 1. Er hat 
die Aufgaben und Befugnisse entsprechend den Ar-
tikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5 der Verordnung (EU) 
2016/679. Bei der Zusammenarbeit mit anderen 
Aufsichtsbehörden hat er, soweit die Datenverar-
beitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist, 
den lnformantenschutz zu wahren. Er kann gegen-
über den in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, dem ZDF und dem Deutsch-
landradio keine Geldbußen verhängen. 
 

§§ 19 bis 25 des Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) werden aus-
drücklich aufgenommen, weil es sich bei diesen 
Normen nicht durchweg um Datenschutznormen 
handelt; vielmehr wurde mit § 25 TDDDG etwa die 
E-Privacy-Richtlinie umgesetzt.  
 
 

 (2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Ver-
stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz o-
der sonstige Mängel bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies 
gegenüber dem Intendanten der verantwortlichen 
Rundfunkanstalt und fordert ihn zur Stellungnahme 
innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleichzei-
tig unterrichtet er den Verwaltungsrat der verant-
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wortlichen Rundfunkanstalt. Von einer Beanstan-
dung und Unterrichtung kann abgesehen werden, 
wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder 
wenn ihre unverzügliche Behebung sichergestellt 
ist.  
 

 (3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzu-
gebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung 
der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Bean-
standung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
getroffen worden sind. Der Intendant leitet dem 
Verwaltungsrat seiner Rundfunkanstalt gleichzeitig 
eine Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu. 
 

 

 (4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet 
jährlich auch den Organen der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF und des Deutschlandradios schriftlichen Be-
richt im Sinne des Artikels 59 der Verordnung (EU) 
2016/679 über seine Tätigkeit. Der Bericht wird ver-
öffentlicht, wobei eine Veröffentlichung im Online-
Angebot der in der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios ausreichend ist. 
 

 

 (5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an 
den Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu wenden, 
wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten durch eine der in der 
ARD zusammengeschlossene Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder ihre 
Beteiligungsunternehmen im Sinne des § 42 Abs. 3 
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Satz 1 in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt 
zu sein. 
 

 (6) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist so-
wohl während als auch nach Beendigung seiner Tä-
tigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner 
Dienstzeit bekannt gewordenen Angelegenheiten 
und vertraulichen Informationen Verschwiegenheit 
zu bewahren. 
 

 

  
§ 31m 

Kodex zum Einsatz künstlicher Intelligenz 
 

 

 Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio können in ihren Angeboten einem öffentlich-
rechtlichen Profil entsprechend künstliche Intelli-
genz einsetzen. Hierzu und zur Nutzung künstlicher 
Intelligenz in weiteren Bereichen legen sie in einem 
gemeinsamen Kodex Grundsätze für die Entwick-
lung und den Einsatz entsprechender Systeme fest.  
 

Beispiele für in dem Kodex zu klärende Aspekte: 
 
 Definition, was als „Einsatz von KI“ zu werten ist 
 Aufgabenbereiche zwischen Mensch und KI 
 Transparenz/Kennzeichnung 
 „Journalistische Entscheidung nicht ersetzen“ 
 Maßnahmen, die § 26 Abs. 2 auch oder gerade 

durch Einsatz von KI absichern 
 
Der Kodex soll sowohl die Nutzung von KI im Ange-
botsbereich erfassen (dort nach dem Maßstab ei-
nes öffentlich-rechtlichen Profils) als auch in ande-
ren Bereichen (bspw. Verwaltung) 
 

  
5. Unterabschnitt 

Finanzierung sowie  
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
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§ 34 

Funktionsgerechte Finanzausstattung,  
Grundsatz des Finanzausgleichs 

 

 
§ 32 

Funktionsgerechte Finanzausstattung,  
Grundsatz des Finanzausgleichs 

 

 
(…) 

 

  

 
§ 35 

Finanzierung 
 

 
§ 33 

Finanzierung 

 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich 
durch Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rund-
funkwerbung und sonstige Einnahmen; vorrangige 
Finanzierungsquelle ist der Rundfunkbeitrag. Pro-
gramme und Angebote im Rahmen seines Auftrags 
gegen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausge-
nommen hiervon sind Begleitmaterialien. Einnah-
men aus dem Angebot von Telefonmehrwertdiens-
ten dürfen nicht erzielt werden. 

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert 
sich durch Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rund-
funkwerbung und sonstige Einnahmen; vorrangige 
Finanzierungsquelle ist der Rundfunkbeitrag. Pro-
gramme und Angebote im Rahmen seines Auftrags 
gegen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausge-
nommen hiervon sind Begleitmaterialien. Einnah-
men aus dem Angebot von Der Einsatz von Telefon-
mehrwertdiensten ist unzulässig dürfen nicht er-
zielt werden. 
 

 

 (2) Die Summe der Einnahmen nach Absatz 1 jeder 
einzelnen Anstalt der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF 
und der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Deutschlandradio“ bilden das jeweilige Gesamt-
budget. Innerhalb dieses Budgets sind die Rund-
funkanstalten berechtigt, die erforderlichen Ausga-
ben zu tätigen, soweit dies mit den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu vereinbaren 
ist; die besonderen Bedarfe im Sinne der §§ 1 Abs. 2 

Das Gesamtbudget begrenzt einerseits den Ausga-
berahmen der Anstalt und ermöglich andererseits 
der Anstalt im Rahmen dieses Umfangs die Mittel 
frei zu verteilen. 
 
Der Aspekt der Budgetierung ist der KEF nicht 
fremd. Der durch sie im Zweijahresrhythmus fest-
gestellte Finanzbedarf stellt nach Lesart der KEF 
schon jetzt das Budget für eine (Beitrags-)Periode 
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Satz 3 und 12 ff. des Rundfunkfinanzierungsstaats-
vertrages bleiben hiervon unberührt. 

dar. Nach der immer wieder geäußerten Auffas-
sung der KEF diene die Unterscheidung der ver-
schiedenen Aufwandsbereiche lediglich der Zuord-
nung von Kosten.  
 
Ob das zur Verfügung gestellte Budget zur Erfüllung 
des Auftrags notwendig bzw. ausreichend war, 
überprüft die KEF regelmäßig in ihrem sogenannten 
Budgetabgleich (Feststellungen KEF aus Beitragsbe-
richt zurückliegender Periode mit Anmeldungen für 
kommende Periode). 
 
Die Verteilung des jeweils zugewiesenen (Gesamt-
)Budgets auf Personal-, Programm-, Technik-, Vor-
bereitungs-, Investitionskosten etc., obliegt – unab-
hängig von den zuvor festgestellten Bedarfen – 
künftig grds. allein den Anstalten.  
 
Mit der Neuregelung würde die KEF die Flexibilität 
erhalten, auch längere Beitrags- und Aufwandsent-
wicklungen zu berücksichtigen. Einher ginge eine 
Verlagerung des Arbeitsaufwands der KEF, weg von 
der „Zuweisung“ von Budgetanteilen für bestimmte 
Aufwandsbereiche. 
 
Soweit durch die KEF besondere Bedarfe nach dem 
RFinStV festgestellt werden, ist dies für das mit Ab-
satz 2 neu eingeführte Gesamtbudgetmodell zu be-
achten, um sicherzustellen, dass die von der KEF 
festgestellte „Zweckbindung“ durch die Budgetver-
waltung der Anstalten nicht unterlaufen wird. 
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 (3) Die Rundfunkanstalten entscheiden im Rahmen 
ihrer Finanzordnungen eigenverantwortlich über 
die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwands-
arten. Hierbei sind die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten.  

Anerkennung der allgemeinen Deckungsfähigkeit 
unter Wahrung/Überprüfung der Einhaltung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 
Die Aufwandsarten sind nach wiederkehrenden 
Aussagen der KEF grds. bereits jetzt weitestgehend 
gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon 
ist die Deckungsfähigkeit von Programm- und Per-
sonalaufwand.  
 

 
§ 36 

Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen  
Rundfunks 

 

 
§ 34 

Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfes 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

 

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wird regelmäßig entsprechend den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit, einschließlich der damit verbundenen Rationa-
lisierungspotentiale, auf der Grundlage von Be-
darfsanmeldungen der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF 
und der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Deutschlandradio“ durch die unabhängige KEF ge-
prüft und ermittelt. 
 

  

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanz-
bedarfs sind insbesondere zugrunde zu legen 
 
1. die wettbewerbsfähige Fortführung der beste-
henden Angebote, die durch Staatsvertrag aller 
Länder beauftragten Fernsehprogramme sowie die 
nach § 32a überführten oder ausgetauschten An-
gebote (bestandsbezogener Bedarf), 
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2. nach Landesrecht zulässige neue Angebote, die 
Teilhabe an den neuen rundfunktechnischen Mög-
lichkeiten in der Herstellung und zur Verbreitung 
von Angeboten sowie die Möglichkeit der Veran-
staltung neuer Formen von Rundfunk (Entwick-
lungsbedarf), 
 
3. die allgemeine Kostenentwicklung und die be-
sondere Kostenentwicklung im Medienbereich, 
4. die Entwicklung der Beitragserträge, der Wer-
beerträge und der sonstigen Erträge, 
 
5. die Anlage, Verzinsung und zweckbestimmte 
Verwendung der Überschüsse, die dadurch entste-
hen, dass die jährlichen Gesamterträge der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, des ZDF oder des Deutschlandradios die 
Gesamtaufwendungen für die Erfüllung ihres Auf-
trags übersteigen. 
 
(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanz-
bedarfs soll ein hoher Grad der Objektivierbarkeit 
erreicht werden. 
 

  

(4) Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch Staatsver-
trag. 

(4) Die Beitragsfestsetzung erfolgt auf der Grund-
lage eines Staatsvertrages. 
 

 

  
§ 35 

Kostensteuerung 
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 (1) Bei Aufstellung und Ausführung ihres Haushalts-
plans haben die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
 

Verankerung der u.a. für die Bedarfsprüfung im 
RFinStV als Prüfmaßstab vorgesehenen Elemente 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als allge-
meiner Grundsatz. 

 (2) Für Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 
führen die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio angemessene Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen durch. Dabei ist auch die mit 
den Maßnahmen verbundene Risikoverteilung zu 
berücksichtigen. 
 

Festschreibung des Grundsatzes der Wirtschaftlich-
keit mit Pflichten zur Wirtschaftlichkeitsprüfung 
(23. KEF-Bericht S. 432 ff.), vgl. z.B. § 7 LHO NI. 
 
Bspw.: Investitionen nicht nur anhand praktischen 
Nutzens bewerten, sondern auch danach, ob Ein-
sparmöglichkeiten erzielt werden können, „Renta-
bilitätsbetrachtung“. 
 
Ziel der Regelung ist vor allem, der KEF die Nach-
prüfung finanz-/beitragsrelevanter Vorgänge und 
Projekte zu ermöglichen. 
 

 (3) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und 
Leistungsrechnung einzuführen. Dieser sind an-
staltsübergreifend einheitliche Maßstäbe zugrunde 
zu legen. 
 

Es fehlt bisher an Vorgaben zu einer anstaltsüber-
greifenden einheitlichen Kosten-Leistungs-Rech-
nung, d.h. Maßgaben, die Effizienz des Budgetein-
satzes zu überprüfen. Anders als bei Bilanzierung 
und Bedarfsprüfung wird bei Kosten-Leistungs-
Rechnung die Qualität der betrieblichen Steuerung 
bewertet. 
 

 (4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio erstellen Personalkonzepte zur mittel- 
und langfristigen Steuerung des Personalaufwands. 
 

Vgl. 22. KEF-Bericht, Tz. 265 ff. 
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 (5) Die für den Erwerb von Übertragungsrechten für 
Sportereignisse aufgewendeten Mittel dürfen ein 
angemessenes Verhältnis zum Gesamtprogramm-
aufwand nicht überschreiten. [Ein angemessenes 
Verhältnis ist in der Regel anzunehmen, wenn der 
Aufwand für den Erwerb von Übertragungsrechten 
nach Satz 1 [8-10 % abzüglich X %-Punkte] des ge-
samten Programmaufwandes in einer Beitragsperi-
ode nicht übersteigt.] Der Erwerb von Übertra-
gungsrechten nach Satz 1 darf ausschließlich zu 
marktüblichen Preisen erfolgen. Die exklusive Aus-
wertung ist nur zulässig, wenn und soweit dies zur 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags erfor-
derlich ist; beim Erwerb von Rechtspaketen sind 
Sublizenzen sind zu marktüblichen Preisen anzubie-
ten. § 26 Abs. 3 gilt für die Sätze 1 und 2 entspre-
chend. 
 

 

 
§ 37 

Berichterstattung der Rechnungshöfe 
 

 
§ 36 

Berichterstattung der Rechnungshöfe 
 

 

 
(…) 

 

  

 
§ 38 

Zulässige Produktplatzierung 
 

 
§ 37 

Zulässige Produktplatzierung 
 

 

 
(…) 
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§ 39 
Dauer der Rundfunkwerbung, Sponsoring 

 

§ 38 
Dauer der Rundfunkwerbung, Sponsoring 

 
 

(…) 
 

  

 
§ 46 

Änderung der Werbung 
 

 
§ 39 

Änderung der Werbung 
 

 

 
(…) 

 

  

 
§ 47 

Ausschluss von Teleshopping 
 

 
§ 39a 

Ausschluss von Teleshopping 
 

 

 
(…) 

 

  

 
§ 45 

Richtlinien 
 

 
§ 39b 

Richtlinien 
 

 

 
(…) 

 

  

  
6. Unterabschnitt 

Kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen 
 

 

 
§ 40 

 
§ 40 
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Kommerzielle Tätigkeiten 
 

Grundsätze 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio sind berechtigt, kommerzielle Tätigkeiten 
auszuüben. Kommerzielle Tätigkeiten sind Betäti-
gungen, bei denen Leistungen auch für Dritte im 
Wettbewerb angeboten werden, insbesondere 
Werbung und Sponsoring, Verwertungsaktivitäten, 
Merchandising, Produktion für Dritte und die Ver-
mietung von Senderstandorten an Dritte. Diese Tä-
tigkeiten dürfen nur unter Marktbedingungen er-
bracht werden.  
 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio sind berechtigt, kommerzielle Tätigkeiten 
auszuüben. Kommerzielle Tätigkeiten sind Betäti-
gungen, bei denen Leistungen auch für Dritte im 
Wettbewerb angeboten werden, insbesondere 
Werbung und Sponsoring im Rahmen der Vorgaben 
nach § 39, Verwertungsaktivitäten, Merchandising, 
Produktion für und Lizenzierung von Inhalten an 
Dritte und die Vermietung von Senderstandorten 
an Dritte. [Das Angebot von Rundfunk oder Tele-
medien im Rahmen kommerzieller Tätigkeit ist un-
zulässig.] Kommerzielle Tätigkeiten dürfen nur un-
ter Marktbedingungen erbracht werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Im Bereich der Auftragserfüllung sind den Rund-
funkanstalten entgeltliche Inhalteangebote unter-
sagt (siehe § 35 alt, neu: § 33 Abs. 1); entsprechend 
sind damit auch kommerzielle Betätigungen der 
Töchter im Auftragsbereich nicht möglich. Ange-
sichts dessen, dass sich kommerzielle Tätigkeiten in 
ihrer Erscheinung an das „Auftragsangebot“ der An-
stalten angenähert haben (früher bspw. Verkauf 
von CDs oder DVDs neben Fernseh- oder Hörfunk-
programmen der Rundfunkanstalten; heute: Po-
dcast oder VoD als eigenes VoD-Angebot oder auf 
Drittplattformen neben Mediatheken und Angebo-
ten auf Drittplattformen der Rundfunkanstalten) 
und damit kaum mehr unterscheidbar sind, wird 
mit einer Neuregelung klargestellt, dass ein kom-
merzielles Rundfunk- oder Telemedienangebot der 
Rundfunkanstalten neben ihrem der Auftragserfül-
lung dienenden Rundfunk- und Telemedienangebot 
nicht zulässig ist. Damit wird einer potentiellen Ver-
mischung zwischen Auftragserfüllung und kommer-
zieller Tätigkeit entgegengewirkt und entsprechend 
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den Maßgaben des BVerfG (BVerfGE 83, 238, 309) 
Transparenz und Klarheit über die Zugehörigkeit 
von Angeboten zur Auftragserfüllung bzw. zu 
Drittanbietern geschaffen. Da kommerzielle Betäti-
gungen der Rundfunkanstalten immer über Eigen-
/Tochterunternehmen abzuwickeln sind, ist diesen 
i.E. untersagt, selbst als redaktionell Verantwortli-
che Inhalte als Rundfunk oder Telemedium anzu-
bieten. Davon unberührt und weiterhin zulässig 
bleibt jegliche anderweitige Programmverwertung, 
d.h. insbesondere die Lizenzierung von Programm-
vermögen an Dritte, oder sonstige Vermarktungs- 
und Verwertungstätigkeiten wie der Vertrieb von 
ergänzenden Materialien (Bücher, CD, DVD, etc.), 
Veranstaltungen oder ähnlichem.] 
 

Die kommerziellen Tätigkeiten sind durch rechtlich 
selbständige Tochtergesellschaften zu erbringen. 
Bei geringer Marktrelevanz kann eine kommerzielle 
Tätigkeit durch die Rundfunkanstalt selbst erbracht 
werden; in diesem Fall ist eine getrennte Buchfüh-
rung vorzusehen. Die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
das Deutschlandradio haben sich bei den Beziehun-
gen zu ihren kommerziell tätigen Tochterunterneh-
men marktkonform zu verhalten und die entspre-
chenden Bedingungen, wie bei einer kommerziel-
len Tätigkeit, auch ihnen gegenüber einzuhalten. 
 

(2) Die kommerziellen Tätigkeiten sind durch recht-
lich selbständige Tochtergesellschaften zu erbrin-
gen. Bei geringer Marktrelevanz kann eine kom-
merzielle Tätigkeit durch die Rundfunkanstalt 
selbst erbracht werden; in diesem Fall ist eine ge-
trennte Buchführung vorzusehen. Die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, das ZDF und das Deutschlandradio haben sich 
bei den Beziehungen zu ihren kommerziell tätigen 
Tochterunternehmen marktkonform zu verhalten 
und die entsprechenden Bedingungen, wie bei ei-
ner kommerziellen Tätigkeit, auch ihnen gegenüber 
einzuhalten. 
 

 

(2) Die Tätigkeitsbereiche sind von den zuständigen 
Gremien der Rundfunkanstalten vor Aufnahme der 

(3) Die Tätigkeitsbereiche sind von den zuständigen 
Gremien der Rundfunkanstalten vor Aufnahme der 
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Tätigkeit zu genehmigen. Die Prüfung umfasst fol-
gende Punkte: 
 
1. die Beschreibung der Tätigkeit nach Art und Um-
fang, die die Einhaltung der marktkonformen Be-
dingungen begründet (Marktkonformität), ein-
schließlich eines Fremdvergleichs, 
 
2. den Vergleich mit Angeboten privater Konkur-
renten, 
 
3. Vorgaben für eine getrennte Buchführung und 
 
4. Vorgaben für eine effiziente Kontrolle. 

Tätigkeit zu genehmigen. Die Prüfung umfasst fol-
gende Punkte: 
 
1. die Beschreibung der Tätigkeit nach Art und Um-
fang, die die Einhaltung der marktkonformen Be-
dingungen begründet (Marktkonformität) ein-
schließlich eines Fremdvergleichs,  
 
2. den Vergleich mit Angeboten privater Konkur-
renten,  
 
3. Vorgaben für eine getrennte Buchführung und 
 
4. Vorgaben für eine effiziente Kontrolle. 
 

 
§ 41  

Beteiligung an Unternehmen 
 

 
 

 

(1) An einem Unternehmen, das einen gewerbli-
chen oder sonstigen wirtschaftlichen Zweck zum 
Gegenstand hat, dürfen sich die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio unmittelbar oder 
mittelbar beteiligen, wenn 
 
1. dies im sachlichen Zusammenhang mit ihren ge-
setzlichen Aufgaben steht, 
 
 
 
 
 

(1) An einem Unternehmen, das einen gewerbli-
chen oder sonstigen wirtschaftlichen Zweck zum 
Gegenstand hat, dürfen sich die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio unmittelbar oder 
mittelbar beteiligen, wenn 
 
1. dies im sachlichen Zusammenhang mit ihren ge-
setzlichen Aufgaben steht, 
 
1a. die Beteiligung im Sinne von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zur effektiven und effizienten 
Auftragserfüllung beiträgt, 
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2. das Unternehmen die Rechtsform einer juristi-
schen Person besitzt und 
 
3. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des 
Unternehmens einen Aufsichtsrat oder ein entspre-
chendes Organ vorsieht. 
 
Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht er-
füllt sein, wenn die Beteiligung nur vorübergehend 
eingegangen wird und unmittelbaren Programm-
zwecken dient. 

2. das Unternehmen die Rechtsform einer juristi-
schen Person besitzt und 
 
3. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des 
Unternehmens einen Aufsichtsrat oder ein ent-
sprechendes Organ vorsieht. 
 
Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht er-
füllt sein, wenn die Beteiligung nur vorübergehend 
eingegangen wird und unmittelbaren Programm-
zwecken dient. 
 

 (2) Vor Beteiligung führen die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen durch. Bestehende 
Beteiligungen sind regelmäßig, mindestens alle 
zwei Jahre, auf ihre Wirtschaftlichkeit zu überprü-
fen; die jeweils zuständigen Gremien sind über das 
Ergebnis der Prüfung zu unterrichten. Im Rahmen 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist auch zu 
prüfen, ob eine Beteiligung zusammen mit anderen 
Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sinnvoll ist. 
 

 

(2) Bei Beteiligungsunternehmen haben sich die 
Rundfunkanstalten in geeigneter Weise den nöti-
gen Einfluss auf die Geschäftsleitung des Unterneh-
mens, insbesondere eine angemessene Vertretung 
im Aufsichtsgremium, zu sichern. Eine Prüfung der 
Betätigung der Anstalten bei dem Unternehmen 
unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze durch 
einen Wirtschaftsprüfer ist auszubedingen. 

(3) Bei Beteiligungsunternehmen haben sich die 
Rundfunkanstalten in geeigneter Weise den nöti-
gen Einfluss auf die Geschäftsleitung des Unterneh-
mens, insbesondere eine angemessene Vertretung 
im Aufsichtsgremium, zu sichern. Die Entsendung 
von Vertreterinnen oder Vertretern der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
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ten, des ZDF und des Deutschlandradio in das jewei-
lige Aufsichtsgremium erfolgt durch die Intendantin 
oder den Intendanten. Soweit dies nach Beteili-
gungsumfang und Gesellschaftszweck möglich und 
angemessen ist, soll eine angemessene Anzahl von 
Mitgliedern der jeweiligen Gremien in das Auf-
sichtsgremium entsandt werden. Die Auswahl soll 
den Geschäftszweck des Beteiligungsunterneh-
mens, die Zuständigkeiten sowie Zusammenset-
zung der Gremien berücksichtigen. Ihre Amtszeit im 
Aufsichtsgremium hat spätestens x [drei] Monate 
nach der Beendigung ihrer Mitgliedschaft im Rund-
funkrat oder im Verwaltungsrat beziehungsweise 
des Beschäftigungsverhältnisses bei der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalt, 
beim ZDF oder beim Deutschlandradio zu enden. 
Eine Prüfung der Betätigung der Anstalten bei dem 
Unternehmen unter Beachtung kaufmännischer 
Grundsätze durch einen Wirtschaftsprüfer ist aus-
zubedingen. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für ju-
ristische Personen des Privatrechts, die von den 
Rundfunkanstalten gegründet werden und deren 
Geschäftsanteile sich ausschließlich in ihrer Hand 
befinden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 bis 3 gelten entsprechend 
für juristische Personen des Privatrechts, die von 
den Rundfunkanstalten gegründet werden und de-
ren Geschäftsanteile sich ausschließlich in ihrer 
Hand befinden (Eigenunternehmen). 
 

 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Be-
teiligungen der Rundfunkanstalten an gemeinnützi-
gen Rundfunkunternehmen und Pensionskassen. 

(5) Die Absätze 1 und 2 bis 3 gelten entsprechend 
für Beteiligungen der Rundfunkanstalten an ge-
meinnützigen Rundfunkunternehmen und Pensi-
onskassen. 
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 (6) Bei Unternehmen in der Rechtsform des priva-
ten oder des öffentlichen Rechts, an denen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio 
unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt 
sind, einschließlich Eigenunternehmen, wirken 
diese darauf hin, dass die für die Tätigkeit im Ge-
schäftsjahr gewährten Bezüge, Leistungszusagen 
und Leistungen jedes einzelnen Mitglieds der Ge-
schäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates o-
der einer ähnlichen Einrichtung angegeben wer-
den. Das Gleiche gilt, wenn die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF oder das Deutschlandradio zusammen mit an-
deren Anstalten oder Körperschaften des öffentli-
chen Rechts unmittelbar oder mittelbar mehrheit-
lich beteiligt sind. Sind die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF o-
der das Deutschlandradio nicht mehrheitlich, je-
doch in Höhe von mindestens 25 vom Hundert an 
einem Unternehmen im Sinne des Satzes 1 unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt, sollen sie auf eine 
Veröffentlichung entsprechend Satz 1 hinwirken. 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio sollen sich an der Gründung oder an einem 
bestehenden Unternehmen im Sinne der Sätze 1 bis 
4 nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass die 
für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Be-
züge und Leistungszusagen entsprechend Satz 1 an-
gegeben werden. 
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 (7) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio haben bei Beteiligungen an Eigenunter-
nehmen im Sinne von § 41 Abs. 4 und Gemein-
schaftseinrichtungen, 
 
a) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen sowie  
 
b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanz-
planung zugrunde zu legen.  
 
Bei anderen Beteiligungen [alt.: Bei Beteiligungen 
im Sinne von § 42 Abs. 3] sollen die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio darauf hinwir-
ken, dass ein Wirtschaftsplan und eine fünfjährige 
Finanzplanung im Sinne von Satz 1 aufgestellt wer-
den. Die Genehmigung der Wirtschaftspläne bezie-
hungsweise der Finanzplanung erfolgt bei den Ge-
meinschaftseinrichtungen durch die jeweils zustän-
digen Gremien der federführenden Anstalt sowie 
bei den Beteiligungsunternehmen durch die betei-
ligten Rundfunkanstalten. 
 

 

 
§ 42  

Kontrolle der Beteiligungen an Unternehmen 
 

 
 

 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio haben ein effektives Controlling über ihre 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio haben ein effektives Controlling über ihre 
Eigenunternehmen und Beteiligungen nach § 41 
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Beteiligungen nach § 41 einzurichten. Der Inten-
dant hat das jeweils zuständige Aufsichtsgremium 
der Rundfunkanstalt regelmäßig über die wesentli-
chen Vorgänge in den Beteiligungsunternehmen, 
insbesondere über deren finanzielle Entwicklung, 
zu unterrichten. 
 

einzurichten. Der Intendant hat das jeweils zustän-
dige Aufsichtsgremium der Rundfunkanstalt regel-
mäßig über die wesentlichen Vorgänge in den Be-
teiligungsunternehmen, insbesondere über deren 
finanzielle Entwicklung, zu unterrichten. 
 

(2) Der Intendant hat dem jeweils zuständigen Auf-
sichtsgremium jährlich einen Beteiligungsbericht 
vorzulegen. Dieser Bericht schließt folgende Berei-
che ein: 
 
1. die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und 
mittelbarer Beteiligungen und ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung für die Rundfunkanstalt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. die gesonderte Darstellung der Beteiligungen mit 
kommerziellen Tätigkeiten und den Nachweis der 
Erfüllung der staatsvertraglichen Vorgaben für 
kommerzielle Tätigkeiten und 
 
3. die Darstellung der Kontrolle der Beteiligungen, 
einschließlich von Vorgängen mit besonderer Be-
deutung. 

(2) Der Intendant hat dem jeweils zuständigen Auf-
sichtsgremium jährlich einen Beteiligungsbericht 
vorzulegen. Dieser Bericht schließt folgende Berei-
che ein: 
 
1. die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und 
mittelbarer Beteiligungen und ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung für die Rundfunkanstalt, ein-
schließlich der wesentlichen betriebswirtschaftli-
chen Kennzahlen in einer möglichst fünf Jahre zu-
rückreichenden Zeitreihenentwicklung, insbeson-
dere Umsatzerlöse, Jahresergebnis vor Steuern, 
Jahresergebnis nach Steuern, Eigenkapitalquote, 
Mitarbeitende im Durchschnitt, Personalaufwen-
dungen pro Mitarbeitenden, Personalaufwand, 
Materialaufwand, Liquidität 1. Grades und Umsatz-
rentabilität der Gesellschaft, 
 
2. die gesonderte Darstellung der Beteiligungen mit 
kommerziellen Tätigkeiten und den Nachweis der 
Erfüllung der staatsvertraglichen Vorgaben für 
kommerzielle Tätigkeiten und 
 
3. die Darstellung der Kontrolle der Beteiligungen, 
einschließlich von Vorgängen mit besonderer Be-
deutung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Detailtiefe wird explizit nur für Beteiligungen 
ab einer gewissen Größenordnung (siehe Satz 3 neu 
und § 4 Abs. 2 ARD-StV) vorgeschrieben. 
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Der Bericht ist den jeweils zuständigen Rechnungs-
höfen und der rechtsaufsichtsführenden Landesre-
gierung zu übermitteln. 
 

 
Satz 2 Nr. 1 Hs. 2 gilt nur für Beteiligungen mit ins-
gesamt mindestens 50 Mitarbeitern oder einem 
[nach den Feststellungen der KEF] vergleichbaren 
Gesamtaufwand. Der Bericht ist den jeweils zustän-
digen Rechnungshöfen und der rechtsaufsichtsfüh-
renden Landesregierung zu übermitteln. 

(3) Die für die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio zuständigen Rechnungshöfe prü-
fen die Wirtschaftsführung bei solchen Unterneh-
men des Privatrechts, an denen die Anstalten un-
mittelbar, mittelbar, auch zusammen mit anderen 
Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, mit Mehrheit beteiligt sind und deren Ge-
sellschaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen 
durch die Rechnungshöfe vorsieht. Die Anstalten 
sind verpflichtet, für die Aufnahme der erforderli-
chen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder 
die Satzung des Unternehmens zu sorgen. 
 

(3) Die für die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio zuständigen Rechnungshöfe prü-
fen die Wirtschaftsführung bei Eigenunternehmen 
und solchen Unternehmen des Privatrechts, an de-
nen die Anstalten unmittelbar, mittelbar, auch zu-
sammen mit anderen Anstalten oder Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts, mit Mehrheit beteiligt 
sind und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung 
diese Prüfungen durch die Rechnungshöfe vorsieht. 
Die Anstalten sind verpflichtet, für die Aufnahme 
der erforderlichen Regelungen in den Gesell-
schaftsvertrag oder die Satzung des Unternehmens 
zu sorgen. 
 

 

(4) Sind mehrere Rechnungshöfe für die Prüfung zu-
ständig, können sie die Prüfung einem dieser Rech-
nungshöfe übertragen. 
 

  

 
§ 43 

Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten 
 

  



 Stand: 26.09.2024 

78 
 

(1) Bei Mehrheitsbeteiligungen im Sinne von § 42 
Abs. 3 der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios oder bei Gesellschaften, bei denen ein 
Prüfungsrecht der zuständigen Rechnungshöfe be-
steht, sind die Rundfunkanstalten zusätzlich zu den 
allgemein bestehenden Prüfungsrechten der Rech-
nungshöfe verpflichtet darauf hinzuwirken, dass 
die Beteiligungsunternehmen den jährlichen Ab-
schlussprüfer nur im Einvernehmen mit den zustän-
digen Rechnungshöfen bestellen. Die Rundfunkan-
stalten haben dafür Sorge zu tragen, dass das Betei-
ligungsunternehmen vom Abschlussprüfer im Rah-
men der Prüfung des Jahresabschlusses auch die 
Marktkonformität seiner kommerziellen Tätigkei-
ten auf der Grundlage zusätzlicher von den jeweils 
zuständigen Rechnungshöfen festzulegender Fra-
gestellungen prüfen lässt und den Abschlussprüfer 
ermächtigt, das Ergebnis der Prüfung zusammen 
mit dem Abschlussbericht den zuständigen Rech-
nungshöfen mitzuteilen. Diese Fragestellungen 
werden von dem für die Prüfung zuständigen Rech-
nungshof festgelegt und umfassen insbesondere 
den Nachweis der Einhaltung der staatsvertragli-
chen Vorgaben für kommerzielle Aktivitäten. Die 
Rundfunkanstalten sind verpflichtet, für die Auf-
nahme der erforderlichen Regelungen in den Ge-
sellschaftsvertrag oder die Satzung des Beteili-
gungsunternehmens zu sorgen. Die Wirtschaftsprü-
fer testieren den Jahresabschluss der Beteiligungs-
unternehmen und berichten den zuständigen Rech-
nungshöfen auch hinsichtlich der in Satz 2 und 3 ge-
nannten Fragestellungen. Sie teilen das Ergebnis 

(1) Bei Eigenunternehmen und Mehrheitsbeteili-
gungen im Sinne von § 42 Abs. 3 der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios oder bei Gesell-
schaften, bei denen ein Prüfungsrecht der zuständi-
gen Rechnungshöfe besteht, sind die Rundfunkan-
stalten zusätzlich zu den allgemein bestehenden 
Prüfungsrechten der Rechnungshöfe verpflichtet 
darauf hinzuwirken, dass die Beteiligungsunterneh-
men den jährlichen Abschlussprüfer nur im Einver-
nehmen mit den zuständigen Rechnungshöfen be-
stellen. Die Rundfunkanstalten haben dafür Sorge 
zu tragen, dass das Beteiligungsunternehmen vom 
Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung des Jah-
resabschlusses auch die Marktkonformität seiner 
kommerziellen Tätigkeiten auf der Grundlage zu-
sätzlicher von den jeweils zuständigen Rechnungs-
höfen festzulegender Fragestellungen prüfen lässt 
und den Abschlussprüfer ermächtigt, das Ergebnis 
der Prüfung zusammen mit dem Abschlussbericht 
den zuständigen Rechnungshöfen mitzuteilen. 
Diese Fragestellungen werden von dem für die Prü-
fung zuständigen Rechnungshof festgelegt und um-
fassen insbesondere den Nachweis der Einhaltung 
der staatsvertraglichen Vorgaben für kommerzielle 
Aktivitäten. Die Rundfunkanstalten sind verpflich-
tet, für die Aufnahme der erforderlichen Regelun-
gen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung 
des Beteiligungsunternehmens zu sorgen. Die Wirt-
schaftsprüfer testieren den Jahresabschluss der Be-
teiligungsunternehmen und berichten den zustän-
digen Rechnungshöfen auch hinsichtlich der in Satz 
2 und 3 genannten Fragestellungen. Sie teilen das 
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und den Abschlussbericht den zuständigen Rech-
nungshöfen mit. Die zuständigen Rechnungshöfe 
werten die Prüfung aus und können in jedem Ein-
zelfall selbst Prüfmaßnahmen bei den betreffenden 
Beteiligungsunternehmen ergreifen. Die durch die 
ergänzenden Prüfungen zusätzlich entstehenden 
Kosten tragen die jeweiligen Beteiligungsunterneh-
men. 
 

Ergebnis und den Abschlussbericht den zuständi-
gen Rechnungshöfen mit. Die zuständigen Rech-
nungshöfe werten die Prüfung aus und können in 
jedem Einzelfall selbst Prüfmaßnahmen bei den be-
treffenden Beteiligungsunternehmen ergreifen. Die 
durch die ergänzenden Prüfungen zusätzlich ent-
stehenden Kosten tragen die jeweiligen Beteili-
gungsunternehmen. 
 

(2) Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer 
Marktrelevanz nach § 40 Abs. 1 Satz 5 sind die 
Rundfunkanstalten auf Anforderung des zuständi-
gen Rechnungshofes verpflichtet, für ein dem Ab-
satz 1 Satz 2, 3 und 5 bis 8 entsprechendes Verfah-
ren Sorge zu tragen. Werden Verstöße gegen die 
Bestimmungen zur Marktkonformität bei Prüfun-
gen von Beteiligungsunternehmen oder der Rund-
funkanstalten selbst festgestellt, findet auf die Mit-
teilung des Ergebnisses § 37 Anwendung. 
 

  

 
§ 44 

Haftung für kommerziell tätige  
Beteiligungsunternehmen 

 

  

 
(…) 

 

  

 
Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4  

des Medienstaatsvertrages) 
Negativliste öffentlich-rechtlicher Telemedien 
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1. Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen, 
 
2. Branchenregister und -verzeichnisse, 
 
3. Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungspro-
gramme (z.B. Preisrechner, Versicherungsrechner), 
 
4. Rubriken für die Bewertung von Dienstleistun-
gen, Einrichtungen und Produkten, 
 
5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen, 
 
6. Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen im 
Sinne des § 2 Abs.2 Nr.3, 
 
7. Business-Networks, 
 
8. Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne 
von § 3 Nr. 61 des Telekommunikationsgesetzes, 
 
9. Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, 
10. Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrneh-
mung des eigenen Angebots erforderlich, 
 
11. Routenplaner, 
 
12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und 
Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforderun-
gen führen mit der Ausnahme von Verlinkungen auf 
eigene audiovisuelle Inhalte kommerzieller Toch-
tergesellschaften, 
 

1. Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen, 
 
2. Branchenregister und -verzeichnisse, 
 
3. Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungspro-
gramme (z.B. Preisrechner, Versicherungsrechner), 
 
4. Rubriken für die Bewertung von Dienstleistun-
gen, Einrichtungen und Produkten, 
 
5. Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen, 
 
6. Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen im 
Sinne des § 2 Abs.2 Nr.3, 
 
7. Business-Networks, 
 
8. Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne 
von § 3 Nr. 61 des Telekommunikationsgesetzes, 
 
9. Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, 
10. Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrneh-
mung des eigenen Angebots erforderlich, 
 
11. Routenplaner, 
 
12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung, und  
 
12a. Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufauffor-
derungen führen mit der Ausnahme von Verlinkun-
gen auf eigene audiovisuelle Inhalte kommerzieller 
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13. Musikdownload von kommerziellen Fremdpro-
duktionen; dies gilt nicht soweit es sich um ein zeit-
lich befristetes aktionsbezogenes Angebot zum 
Download von Musiktiteln handelt, 
 
14. Spieleangebote ohne Bezug zu einer Sendung 
im Sinne des § 2 Abs.2 Nr.3, 
 
 
 
15. Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung im 
Sinne des § 2 Abs.2 Nr.3, 
 
16. Veranstaltungskalender (auf eine Sendung be-
zogene Hinweise auf Veranstaltungen sind zuläs-
sig), 
 
17. Foren, Chats ohne Bezug zu Sendungen im Sinne 
des § 2 Abs.2 Nr.3 und redaktionelle Begleitung; Fo-
ren, Chats unter Programm- oder Sendermarken 
sind zulässig. Foren und Chats dürfen nicht inhalt-
lich auf Angebote ausgerichtet sein, die nach den 
Nummern 1 bis 16 unzulässig sind. 
 

Tochtergesellschaften sowie Verlinkungen auf kos-
tenpflichtige redaktionelle Inhalte privater Anbie-
ter, 
 
 
13. Musikdownload von kommerziellen Fremdpro-
duktionen; dies gilt nicht soweit es sich um ein zeit-
lich befristetes aktionsbezogenes Angebot zum 
Download von Musiktiteln handelt, 
 
[14. Digitale Spiele, es sei denn, durch diese wird in 
den konkret adressierten Zielgruppen die Auf-
tragserfüllung unterstützt und die digitalen Spiele 
entsprechen einem öffentlich-rechtlichen Profil,]  
 
15. Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung im 
Sinne des § 2 Abs.2 Nr.3, 
 
16. Veranstaltungskalender (auf eine Sendung be-
zogene Hinweise auf Veranstaltungen sind zuläs-
sig), 
 
17. Foren, Chats soweit diese nicht der zielgruppen-
gerechten interaktiven Kommunikation im Sinne 
des § 26 Abs. 3 dienen; Foren und Chats dürfen 
nicht inhaltlich auf Angebote ausgerichtet sein, die 
nach den Nummern 1 bis 16 unzulässig sind.] 
 

Klarstellung aufgenommen, die eine rechtssichere 
Verlinkung auf z.B. Presseartikel ermöglicht, die 
hinter einer Paywall liegen. Da Nr. 12 ohnehin nur 
Verlinkungen auf kostenpflichtige Angebote er-
fasst, ist ein „Paywall-Hinweis“ in der Rückaus-
nahme entbehrlich. 
 
 
 
 
[„Digitale Spiele haben sich als Medium der Ver-
mittlung von Wissen, Werten und Kompetenzen 
etabliert.“ (Zitat Bundeszentrale für politische Bil-
dung). Über digitale Spiele lassen sich insb. jüngere 
Zielgruppen erreichen, die ggf. keinen Bezug zu den 
bestehenden Angeboten/Sendungen des ÖRR ha-
ben. Ggf. könnte dies auch ein Bereich für sinnvolle 
Kooperationen und Auftragsproduktionen sein.] 
 
 
 
 
Mit Blick auf die grundlegende Kommunikations-
struktur von Plattformen/Social Media erfolgt eine 
Öffnung der Ziffer 17. Dies auch vor dem Hinter-
grund, dass Interaktion mit den Nutzern als Teil ei-
ner zeitgemäßen Auftragserfüllung nunmehr sogar 
explizit eingefordert wird. Daher erfolgt eine Be-
schränkung nur noch, soweit Foren und Chats nicht 
mehr diesem Auftrag dienen und soweit (wie schon 
bislang) Foren und Chats vollkommen „sachfremd“ 
im Sinne der Nummern 1-16 sind. 
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Status Quo (Stand: 4. MÄStV) Änderungsvorschläge Anmerkungen und Erläuterungen 

 
ARD-Staatsvertrag 

 
  

I. Abschnitt 
Angebote und Aufgaben der ARD 

 

 

 
§ 1 

Fernsehprogramme 
 

 
§ 1  

Föderaler Medienverbund,  
gemeinsame Angebote 

 

 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam 
Fernsehprogramme nach Maßgabe dieses Staats-
vertrages und des Medienstaatsvertrages. 
 

 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten als föderaler 
Medienverbund gemeinsam Fernsehprogramme 
und bieten gemeinsam Telemedien jeweils nach 
Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Medien-
staatsvertrages an (Gemeinsame Angebote) und ar-
beiten nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und 
des Medienstaatsvertrages zusammen. 

 

Die „DNA“ der ARD als dezentral, föderal organi-
sierter Verbund von grundsätzlich eigenständigen 
Landesrundfunkanstalten wird festgeschrieben. 
 
In der Folge wird der ARD-StV nicht zu einem allge-
meinen „Dach“ der ARD weiterentwickelt, aber 
trifft Regelungen zur Organisation „des Gemeinsa-
men“ (siehe auch die Klarstellung in Absatz 3). 

 (2) Unbeschadet des Auftrages nach § 26 des Medi-
enstaatsvertrages sollen die gemeinsamen Ange-
bote nach Absatz 1 die regionale Vielfalt Deutsch-
lands wahrnehmbar machen, indem sie 
 
1. über das regionale Geschehen in allen wesentli-
chen Lebensbereichen einen Überblick geben, 

Anknüpfend an die föderale DNA der ARD nach Ab-
satz 1 wird im Bereich des Angebotsauftrages auch 
für die gemeinsamen Angebote der regionale Auf-
trag betont („Schaufenster in die Regionen“). 
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2. die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Län-
dern und Regionen Deutschlands abbilden, und 
 
3. die Auswirkungen überregionaler Ereignisse auf 
die Länder und Regionen Deutschlands einordnen. 
 
§ 26 Abs. 6 des Medienstaatsvertrages gilt entspre-
chend. § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 des Medienstaats-
vertrages bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
Für Begründung: Internationales etc. ist mitge-
meint. 
 
 
In Begründung ausführen: Die Betonung des regio-
nalen Auftrages lässt das weiter bestehende Verbot 
der „flächendeckenden lokalen Berichterstattung“ 
in den Telemedien des ÖRR nach § 30 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 3 MStV unangetastet.  
 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam das 
Fernsehvollprogramm “Das Erste“. 
 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam das 
Fernsehvollprogramm “Das Erste“. 
 

„Doppelung zu § 28 Abs. 1 MStV, der nunmehr in 
Absatz 1 (siehe oben) in Bezug genommen wird 
(„veranstalten Fernsehprogramme nach Maßgabe 
dieses Staatsvertrages und des Medien-staatsver-
trages“); daher hier gestrichen (Angleichung an 
Struktur des ZDF-StV) 
 

(3) Das Recht jeder Rundfunkanstalt, daneben Fern-
sehprogramme auch zusammen mit einzelnen an-
deren Rundfunkanstalten zu gestalten und auszu-
strahlen, bleibt unberührt. 

(3) Der Auftrag jeder Rundfunkanstalt, daneben 
nach Maßgabe ihres jeweiligen Landesrechts und 
nach dem Medienstaatsvertrag Angebote auch al-
lein oder zusammen mit einzelnen anderen Rund-
funkanstalten zu gestalten und anzubieten, bleibt 
unberührt. 
 

Das erklärte Reformziel, insbesondere in der ARD 
Mehrfachstrukturen abzubauen und die Zusam-
menarbeit zu stärken, bedeutet keine Schwächung 
der originär landesrechtlichen Aufgaben der einzel-
nen Landesrundfunkanstalten. Hierzu wird der bis-
herige Absatz 3 klarstellend konkretisiert. 

  
§ 2 

Gemeinsame Angebotsleitlinien 
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 Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten beschließen nach Maßgabe der 
Richtlinien gemäß § 31 Abs. 4 des Medienstaatsver-
trages und unter Einbeziehung der Erkenntnisse 
des Gesellschaftsdialogs nach § 26a des Medien-
staatsvertrages sowie des Auftragsberichts des Me-
dienrates nach § 26b des Medienstaatsvertrages 
gemeinsame Leitlinien für die gemeinsamen Ange-
bote nach § 1 Abs. 1. Hierzu vereinbaren sie 
Grundsätze der angebotsstrategischen Entwicklung 
und Ausrichtung, unter besonderer Berücksichti-
gung der Angebote der einzelnen Landesrundfunk-
anstalten und für die angebotsbezogene Zusam-
menarbeit der ARD mit dem ZDF und dem Deutsch-
landradio sowie mit Dritten. 

 

Die gemeinsamen Angebote der ARD stehen nicht 
isoliert neben den Angeboten der einzelnen Lan-
desrundfunkanstalten. Sie erfüllen vielmehr eine ei-
genständige Aufgabe innerhalb des „föderalen Me-
dienverbundes“.  
 
Durch zu vereinbarende Angebotsleitlinien für die 
gemeinsamen Angebote wird der besondere ARD-
Auftrag durch ein Element der verbindlichen 
Selbstorganisation weiter konkretisiert. Die Leitli-
nien werden unter besonderer Berücksichtigung 
der Angebote der einzelnen LRAs erstellt. Damit 
wird der „Bottom Up“ Ansatz der ARD betont. 
 
Für die operative Umsetzung insb. durch den Pro-
grammdirektor nach § 7 und im Verhältnis der ge-
meinsamen Angebote zu den Angeboten der einzel-
nen Landesrundfunkanstalten wird so ein von allen 
Anstalten getragener Rahmen geschaffen, damit 
die ARD als Verbund „arbeitsteiliger“ agieren kann. 
Durch die Angebotsleitlinien wird auch die Aufga-
benwahrnehmung des Programmdirektors ge-
schärft. 
 
Eine verpflichtende Einbeziehung oder Zustimmung 
des Programmdirektors für die Leitlinien ist nicht 
vorgesehen. Eine Einbeziehung der Erfahrungen 
des Programmdirektors dürfte indes bereits im Ei-
geninteresse der LRAs liegen. 
 
Weitere zu vereinbarende Aspekte (z.B. Finanzie-
rungsfragen o.ä.) finden sich bei den jeweiligen 
Bestimmungen (insb. §§ 3 und 4). 
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II. Abschnitt 
Zusammenarbeit und Federführerprinzip 

 

 

 
§ 2 

Vereinbarung 
 

 
§ 2 

Vereinbarung 
 

Geht in den neuen Regelungen (siehe § 2 sowie § 7 
Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 4 Abs. 2) auf und wird daher 
gestrichen. 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten vereinbaren die tägliche Dauer 
des gemeinsamen Programms sowie Art und Um-
fang ihrer Beteiligung. 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten vereinbaren die tägliche Dauer 
des gemeinsamen Programms sowie Art und Um-
fang ihrer Beteiligung. 

 

 

 
§ 3  

Abstimmung mit dem  
Zweiten Deutschen Fernsehen 

 

 
§ 3  

Abstimmung mit dem  
Zweiten Deutschen Fernsehen 

 

In den MStV überführt und daher hier gestrichen. 

Vor Veränderungen des Programmschemas im Ers-
ten Fernsehprogramm sollen die für das Erste Fern-
sehprogramm in der ARD Verantwortlichen auf ein 
Einvernehmen mit dem Intendanten des Zweiten 
Deutschen Fernsehens hinwirken; dabei ist auf die 
Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu 
nehmen. 

 

Vor Veränderungen des Programmschemas im Ers-
ten Fernsehprogramm sollen die für das Erste Fern-
sehprogramm in der ARD Verantwortlichen auf ein 
Einvernehmen mit dem Intendanten des Zweiten 
Deutschen Fernsehens hinwirken; dabei ist auf die 
Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu 
nehmen. 

 

 

  
§ 3 

Zusammenarbeit,  
Grundsatz der Federführung 
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 (1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten arbeiten bei der Erfüllung 
gemeinsamer oder gleichgelagerter Aufgaben, ins-
besondere im administrativen und technischen Be-
reich, zusammen. Sie organisieren ihre Zusammen-
arbeit grundsätzlich durch die Festlegung einer für 
einen Bereich leitend und koordinierend verant-
wortlichen Anstalt (Federführerprinzip) entspre-
chend der Maßgaben der §§ 4 und 5. § 30f des Me-
dienstaatsvertrages bleibt unberührt. §§ 30e Abs. 
2, 31 Abs. 4 sowie 35 des Medienstaatsvertrages 
gelten für die Zusammenarbeit nach den Sätzen 1 
und 2 entsprechend. Erfolgt eine Zusammenarbeit 
nicht nach dem Federführerprinzip, ist dies in den 
dazu getroffenen Vereinbarungen zu begründen. 

 

Analog zur Zusammenarbeitsverpflichtung von 
ARD, ZDF und DLR nach dem MStV wird auch inner-
halb der ARD eine solche Verpflichtung eingeführt. 
Diese Pflicht umfasst insbesondere (aber nicht aus-
schließlich) den technischen und administrativen 
Bereich (z.B. Personaladministration, Einkauf, Ener-
giemanagement, Standardverträge).  
 
Das dezentrale Federführerprinzip wird als grund-
legendes OrganisationsPRINZIP für alle Formen der 
Zusammenarbeit in der ARD eingeführt. Die Benen-
nung einer einzelnen federführenden Anstalt („Ei-
ner für Alle-Prinzip“) sichert klare Entscheidungs-
wege. 
 
Die Festlegung eines solchen OrganisationsPRIN-
ZIPs anstelle einer festen OrganisationsSTRUKTUR 
stärkt die Selbstorganisation der ARD und unter-
stützt eine „Kultur der Zusammenarbeit“ in der 
ARD. 
 
Die Anforderungen, die an jede Federführung zu 
stellen sind, werden in § 4 näher beschrieben. Be-
sondere Maßgaben gelten darüber hinaus für Fe-
derführungen im programmlichen Bereich (§ 5). 
 
Zur Vermeidung von Mehrfachstrukturen ist das Fe-
derführerprinzip grundsätzlich als „Mittel der 
Wahl“ anzusehen. In Bereichen, in denen die Zu-
sammenarbeit besser auf anderem Wege organi-
siert wird, bleibt dies jedoch möglich (daher 
„grundsätzlich“). Für diesen Fall wird eine Begrün-
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dungspflicht vorgesehen. Dies bedeutet gleichzei-
tig, dass für den Fall, dass sich die Anstalten gegen 
eine Federführung entscheiden oder hierzu keine 
Verständigung erzielen, die grundlegende Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit trotzdem gilt (der 
Grundsatz lautet also NICHT „Federführung oder 
nichts“) 
 
Die Handhabung des Federführerprinzips als Prinzip 
arbeitsteiliger Organisation ist von der KEF nach 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit überprüfbar und bei der Bedarfsermittlung 
bewertbar. 
 

 (2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten beschließen über die Berei-
che und Grundsätze der Zusammenarbeit unterei-
nander, sowie mit dem ZDF, dem Deutschlandradio 
und mit Dritten. Sie prüfen regelmäßig unter Einbe-
ziehung ihrer Gremien alle ihre Tätigkeitsbereiche 
auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Eine 
erstmalige Prüfung und Identifizierung aller Berei-
che der Zusammenarbeit soll bis zum [31. Dezem-
ber 2026] vollzogen werden. 
 

Auf einer ersten Ebene sind allgemeine Grundsätze 
der Zusammenarbeit zu vereinbaren und auch die 
Bereiche der Zusammenarbeit festzulegen (und re-
gelmäßig zu überprüfen, siehe Satz 2). Darauf auf-
bauend sind auf einer zweiten Ebene für die detail-
lierte Ausgestaltung einer spezifischen Federfüh-
rung weitere Vereinbarungen nach den §§ 4 und 5 
zu treffen. 
 
Die Organisation der Zusammenarbeit soll Ergebnis 
eines methodischen Prozesses sein. Daher wird ein 
Überprüfungsprozess eingefügt. Zur Vermeidung 
unnötiger Bürokratie, ist an diesen Überprüfungs-
prozess keine gesonderte Berichtspflicht geknüpft. 
 
Hinweis: Die gewählte Frist der erstmaligen Über-
prüfung orientiert sich an den Fristen des 26. KEF-
Berichts, für den die Bedarfsanmeldung im April 
2027 erfolgt. 
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§ 4 
Allgemeine Anforderungen  

an Federführungen 
 

 

 (1) Die jeweils federführende Anstalt nimmt die von 
ihr verantworteten Aufgaben selbstständig wahr 
und ist hierfür zentraler Ansprechpartner für das 
ZDF, das Deutschlandradio und Dritte.  

 

Um die mit dem Federführermodell verfolgen Ziele 
zu erreichen und die (langwierigen) Entscheidungs-
prozesse in der ARD zu verkürzen, benötigt der Fe-
derführer in der operativen Umsetzung seiner Fe-
derführung Entscheidungshoheit für den von ihm 
verantworteten Bereich. 
 
Was den „verantworteten Bereich“ konkret um-
fasst, ist Gegenstand der Vereinbarungen zwischen 
den Landesrundfunkanstalten. 
 

 (2) Organisieren die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten ihre Zusammenar-
beit in einem von Ihnen festgelegten Bereich nach 
dem Federführerprinzip, ist zusätzlich folgendes zu 
vereinbaren: 
 
1. Festlegung überprüfbarer Zielvorgaben. 
 
2. Art und Umfang der Unterstützung des Federfüh-
rers durch weitere Landesrundfunkanstalten, 
 
3. Modalitäten der verpflichtenden Nutzung der 
durch die federführende Anstalt erbrachten Leis-
tungen, 
 

Um zentrale Anforderungen an eine effiziente Auf-
gabenwahrnehmung auch in dem hier vorgeschla-
genen „Federführermodell“ zu gewährleisten 
(Klare Rollen, schlanke Entscheidungswege, keine 
Mehrfachstrukturen etc.), bedarf es bei der Festle-
gung von Federführungen zusätzlicher Vereinba-
rungen (Hinweis: Die Anstalten sind in der konkre-
ten Ausgestaltung der Vereinbarungen weitgehend 
frei, soweit die in Absatz 2 adressierten Vorgaben 
adressiert werden): 
 
1. Federführungen sind kein Selbstzweck, son-

dern verfolgen konkrete Ziele; diese sind für 
eine spätere Wirkungs-/Outputkontrolle vor-
her festzulegen. 
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4. Modalitäten der gemeinsamen Finanzierung und 
Lastenverteilung sowie Verfahren, die der feder-
führenden Anstalt eine aufgabenangemessene Mit-
telverwaltung ermöglichen. 
 
Sind für den federführend organisierten Bereich 
insgesamt mindestens 50 Mitarbeiter oder ein 
[nach den Feststellungen der KEF] vergleichbarer 
Gesamtaufwand vorgesehen (Wesentliche Berei-
che der Zusammenarbeit), ist zusätzlich das für die 
Aufgabenwahrnehmung erforderliche Gesamt-
budget transparent festzulegen. 
 

2. Sofern weitere LRAs den Federführer unter-
stützen sollen, sind die Rollen zu klären (keine 
Co-Federführungen). 

 
3. Mit der Entscheidung für eine Federführung 

muss eine verpflichtende Nutzung für die ande-
ren LRAs einhergehen, um das Ziel, „Mehrfach-
strukturen abzubauen“ zu erreichen. 

 
4. Die Modalitäten der Finanzierung der gemein-

samen Aufgabe sind zu vereinbaren. Dies kann 
bspw. durch allgemeine Verteilschlüssel erfol-
gen oder auch durch Vereinbarungen im Einzel-
fall, die auch andere Leistungen einbeziehen 
(„Lastenverteilung“). Die Vereinbarungen zur 
Finanzierung stellen auch im Lichte der unter-
schiedlichen Leistungsfähigkeit und des unter-
schiedlichen Nutzens für die LRAs sicher, dass 
alle LRAs teilhaben können.  

 
Die eigenständige Aufgabenwahrnehmung „für 
die Gemeinschaft“ durch den Federführer 
(siehe Absatz 1) darf dabei nicht durch die ge-
wählten Finanzierungsstrukturen oder die (zu-
fällige) Verteilung der Mittel und Belastungen 
unterlaufen werden. Hierzu sind durch die An-
stalten geeignete Vorkehrungen zu treffen. Die 
konkrete Ausgestaltung obliegt den Anstalten. 
Denkbar sind bspw. zu vereinbarende Mengen-
gerüste, Mandatierungssysteme aber auch an-
dere Mechanismen. 
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„Mengengerüste“ dienen als Planungsinstru-
ment, um den Bedarf an bestimmten Leistun-
gen/Zulieferungen im Voraus standardisiert zu 
ermitteln und sicherzustellen, dass die richtige 
Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort ver-
fügbar ist. Die konkrete Leistung erfolgt eigen-
verantwortlich, innerhalb der durch das Men-
gengerüst vorgegebenen Parameter. 
 
„Mandatierungssysteme“ ermöglichen dem 
Federführer die Beauftragung konkreter Leis-
tungen im Rahmen hierfür beim „Auftragneh-
mer“ vorgehaltener Kapazitäten. 
 
Die Nutzung von Mengengerüsten und Man-
datierungssystemen sind in unterschiedlichem 
Umfang, insb. im Programmbereich bereits 
heute üblich. 

 
Für besonders relevante Bereiche der Zusammen-
arbeit („Wesentliche Bereiche der Zusammenar-
beit“) sind transparente Gesamtbudgets zu verein-
baren (Satz 2). Für „kleinere“ Bereiche bleiben 
demnach Budgets optional. 
 
In diesem abgestuften Konzept könnten für viele 
kleinere Themen die aktuellen, vielschichtigen 
„Ausgleichs- und Finanzierungsmechanismen“ der 
ARD weiter genutzt werden, für die größeren Auf-
gaben wird jedoch mehr Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit erzielt (gerade auch für die KEF). 
Gleichzeitig führen Budgets zu einer erhöhten Kos-
tendisziplin. 
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Siehe hierzu auch die Kritik des LRH NI bzgl. der 
mangelnden Kostentransparenz bei ARD-Koopera-
tionen und Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. 
„ARD-Aktuell“, Jahresbericht 2024 S. 184 ff.): „Im 
Sinne des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes ist es 
zwingend geboten, Transparenz und Schlüssigkeit 
zu verbessern. (…) Die Rechnungshöfe halten es für 
geboten, das Verfahren der Kostenverrechnung bei 
Kooperationen und dem Betrieb von GSEA transpa-
renter und nachvollziehbarer zu gestalten.“ 
 
Der hier vorgeschlagene Größenmaßstab in Satz 2 
orientiert sich am Prüfmaßstab der KEF für „we-
sentliche Beteiligungen und GSEAs“ (siehe Tz. 774 
ff. 24. KEF-Bericht). Laut KEF (Tz. 793) beschäftigen 
derzeit von den GSEA ohne Rechtspersönlichkeit 
neun mehr als 50 Mitarbeiter (Phoenix, KiKA, ARD-
aktuell, ARD-Programmdirektion, ARD-Play-Out-
Center, ARD-Hauptstadtstudio, ARD-Sternpunkt, 
ARGE Rundfunk-Betriebstechnik, Beitragsservice) 
 
Da die Organisation der Zusammenarbeit unter-
schiedlich sein kann (Feste MAs, freie MAs, exter-
ner Einkauf von Leistungen etc.) soll auch ein „ver-
gleichbarer Gesamtaufwand“ die entsprechende 
Rechtsfolge auslösen. [Diese Vergleichbarkeit 
könnte auch an eine entsprechende Feststellung 
der KEF geknüpft werden.]  
 
Die Zusammenarbeit der ARD würde in der Folge 
wie folgt abgestuft geregelt: 
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1. Keine Pflicht zur Zusammenarbeit, wenn insb. 
keine Effizienzgewinne (siehe § 3 Abs. 1 i.V.m. 
30e Abs. 2 MStV) 

 
2. Pflicht zur Zusammenarbeit, grds. durch Feder-

führer, mit einigen Grundfestlegungen bei Zu-
sammenarbeit mit weniger als 50 MAs bzw. 
vergleichbarem Volumen. 

 
3. Pflicht zur Zusammenarbeit grds. durch Feder-

führer mit transparenten Budgets bei Zusam-
menarbeit ab 50 MAs bzw. vergleichbarem Vo-
lumen. 

 
  

§ 5 
Programmliche Federführungen,  

Gemeinsame modulare Inhaltedatenbank 
 

 

 (1) Im programmlichen Bereich bestimmen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten zur Bündelung übergreifender jour-
nalistischer Themenbereiche für überregionale, 
nicht landesspezifische Sendungen und Teile sol-
cher Sendungen federführende Anstalten (Kompe-
tenzzentren). Bei der Berichterstattung über Ereig-
nisse mit überregionaler Bedeutung arbeiten die 
Rundfunkanstalten arbeitsteilig zusammen. Die Zu-
ständigkeiten des Programmdirektors für die ge-
meinsamen Angebote nach § 7 Abs. 1 Satz 3 bleibt 
unberührt. 

 

 
 
 
Betonung, dass die programmliche Zusammenar-
beit NICHT die regionalen Angebote betrifft. Diese 
bleiben in der Verantwortung jeder einzelnen LRA 
(siehe auch § 1 Abs. 3). 
 
Für die Berichterstattung über Ereignisse mit über-
regionaler Bedeutung wird ein allgemeiner Grund-
satz der „Arbeitsteiligkeit“ eingeführt. Dies ermög-
licht angesichts der Vielgestaltigkeit der möglichen 
Anwendungsfelder (von internationalen Großereig-
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nissen, wie Adelshochzeiten ohne weiteren Regio-
nalbezug bis hin zu großen Umweltkatastrophen in 
einem einzelnen Bundesland) die nötige Flexibilität 
in der konkreten Umsetzung. Siehe auch § 30e 
Abs. 1 zur entsprechenden Zusammenarbeit von 
ARD, ZDF und DLR. 
 

 (2) Unter Berücksichtigung der programmlichen Fe-
derführungen im Sinne des Absatzes 1 schaffen die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten in Themenbereichen, die aus journa-
listisch-redaktionellen Gründen dafür geeignet 
sind, gemeinsame modulare Inhaltedatenbanken, 
die eine kooperative Nutzung der eingestellten Sen-
dungen ermöglichen. 
 

Die gemeinsame modulare Inhaltedatenbank er-
möglicht einen nach einheitlichen technischen 
Standards erfolgenden „Programmaustausch“, 
durch den Zugriff auf die darin eingestellten Sen-
dungen (oder Teilen von Sendungen, wie z.B. Inter-
views). 

 (3) Die allgemeinen Anforderungen an Federfüh-
rungen nach § 4 bleiben unberührt 
 

Klarstellung, dass § 5 kein abschließendes lex spe-
cialis ggü. § 4 ist, sondern zusätzlich gilt. 

  
III. Abschnitt 
Organisation 

 

 

  
§ 6 

ARD-Vorsitz 
 

 
 

 (1) Der ARD-Vorsitz koordiniert die Zusammenar-
beit innerhalb der ARD einschließlich der regelmä-
ßigen Überprüfung nach § 3 Abs. 3 nach Maßgabe 
der gemeinsamen Vereinbarungen nach § 2 sowie 
der nach den Bestimmungen des II. und III. Ab-
schnitts und vertritt die Interessen der ARD nach 

Dem ARD-Vorsitz kommt eine zentrale Rolle bei der 
Koordinierung der Zusammenarbeit zu. Er nimmt 
dabei die operativen Aufgaben nicht selbst wahr 
(siehe oben zu den Federführern), soll aber im 
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außen. Er tauscht sich regelmäßig mit den federfüh-
renden Anstalten im Sinne des § 3 Abs. 2 sowie mit 
dem Programmdirektor aus. 
 

Sinne der gemeinsamen ARD-Ziele auf die Feder-
führer einwirken und den Blick „fürs Ganze“ bei-
steuern. 

 (2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten wählen den ARD-Vorsitz aus 
ihrer Mitte, bestehend aus einer geschäftsführen-
den Anstalt sowie zwei stellvertretenden Anstalten. 
Die Amtszeit der geschäftsführenden Anstalt dau-
ert zwei Jahre. Ihr geht grundsätzlich eine zweijäh-
rige Tätigkeit als stellvertretende Anstalt voraus. An 
die Geschäftsführung schließen sich zwei weitere 
Jahre in Stellvertretung an. Die Reihenfolge der 
Amtswahrnehmung soll sich an § 28 Abs. 2 des Me-
dienstaatsvertrages orientieren. Endet die Ge-
schäftsführung oder eine Stellvertretung vorzeitig, 
so soll innerhalb von vier Wochen eine Nachwahl 
stattfinden. 
 

Derzeit besteht der ARD-Vorsitz formell nach § 3 
der ARD-Satzung aus einer LRA. 
 
Absatz 2 bildet nunmehr die (bislang lediglich infor-
melle) Praxis der ARD einer „Troika“ ab, und schafft 
durch klare Vorgaben und einen Orientierungsrah-
men für die Reihenfolge der vorsitzenden Anstalten 
mehr Klarheit und Planbarkeit für alle Beteiligten. 
Der rotierende Vorsitz unterstützt die föderale DNA 
der ARD. 

 (3) Der ARD-Vorsitz wird administrativ durch ein ge-
meinsames Büro unterstützt. 
 

Durch ein vorsitzübergreifend aufgestelltes ge-
meinsames Büro soll ein zusätzlicher Personalauf-
bau während der jeweiligen Vorsitzzeiten vermie-
den werden. 
 
Anders als heute das ARD-Generalsekretariat dient 
das gemeinsame Büro allein der administrativen 
Unterstützung des Vorsitzes und ist an den Vorsitz 
unmittelbar „angegliedert“. 
 

 
§ 5 

Programmdirektor 

 
§ 7 

Programmdirektor 
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Für die Gestaltung des gemeinsamen Programms 
berufen die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten einen Programmdirektor 
auf die Dauer von mindestens zwei Jahren. Der Be-
schluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten. 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desundfunkanstalten berufen einen Programmdi-
rektor für die Dauer von mindestens [zwei/vier] 
Jahren. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten. Die Besetzung er-
folgt im Benehmen mit der Gremienvertreterkonfe-
renz. Der Programmdirektor gestaltet unter Beach-
tung der Vereinbarungen nach § 2 die gemeinsa-
men Angebote; die inhaltliche Verantwortlichkeit 
eines programmlichen Federführers nach § 5 bleibt 
unberührt. § 4 gilt für die Aufgabenwahrnehmung 
durch den Programmdirektor entsprechend. 

 

Der Programmdirektor ist wie schon heute für die 
Gestaltung der gemeinsamen Angebote verant-
wortlich. 
 
Sofern „gemeinsame Angebote“ zusammen mit 
nicht-gemeinsamen Angeboten auf einer Platt-
form/einem Portal stattfinden (so heute z.B. in der 
ARD-Mediathek), bezieht sich die Verantwortlich-
keit des Programmdirektors auf den Bereich des 
„Gemeinsamen“ (analog zur heutigen Unterschei-
dung im linearen Bereich zwischen „Das Erste“ und 
den „Dritten Programmen“). 
 
Der Programmdirektor entspricht regelungssyste-
matisch einem „Federführer für die gemeinsamen 
Angebote“ und untersteht damit auch der Gesamt-
koordinierung des ARD-Vorsitzes. Damit erhält er 
eine klare Stellung und Zuordnung in der Ge-
samtstruktur. 
 
Die Benehmensherstellung mit der GVK (Satz 3) 
entspricht § 5a Abs. 4 Satz 2 der ARD-Satzung. 
 

 (2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach 
Absatz 1 tauscht sich der Programmdirektor in re-
gelmäßigen Konferenzen mit den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten aus 
(Programmkonferenz), insbesondere mit Blick auf 
den regionalen Auftrag nach § 1 Abs. 2. 
 

Dieser regelmäßige Austausch sichert die Rückkop-
pelung des Programmdirektors an die einzelnen 
Landesrundfunkanstalten und entspricht bereits 
der heutigen Praxis („Ständige Videoprogramm-
konferenz“, VPK) 

 
§ 6 

Aufgaben des Programmdirektors 

 
§ 6 

Aufgaben des Programmdirektors 

geht in § 7 (neu) auf. 
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1Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in 
regelmäßigen Konferenzen mit den Intendanten 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten oder ihren Beauftragten. 2So-
weit eine Einigung nicht zustande kommt, kann der 
Programmdirektor den Landesrundfunkanstalten 
im Rahmen der Vereinbarung nach § 2 Auflagen 
machen. 3Kommt eine Landesrundfunkanstalt den 
Auflagen nicht nach, so hat sie die Kosten einer an-
gemessenen Ersatzleistung zu tragen. 

 

1Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in 
regelmäßigen Konferenzen mit den Intendanten 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten oder ihren Beauftragten. 2So-
weit eine Einigung nicht zustande kommt, kann der 
Programmdirektor den Landesrundfunkanstalten 
im Rahmen der Vereinbarung nach § 2 Auflagen 
machen. 3Kommt eine Landesrundfunkanstalt den 
Auflagen nicht nach, so hat sie die Kosten einer an-
gemessenen Ersatzleistung zu tragen. 

 

 

 
§ 7 

Programmbeirat 
 

 
§ 7 

Programmbeirat 
 

 

(1) Nach näherer Vereinbarung der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
kann ein Programmbeirat gebildet werden, der den 
Programmdirektor berät. 

 

(1) Nach näherer Vereinbarung der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
kann ein Programmbeirat gebildet werden, der den 
Programmdirektor berät. 

geht in § 9 (neu) auf. 

(2) Die Konferenz der Vorsitzenden der Rundfunk- 
und Verwaltungsräte der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten (Gremien-
vorsitzendenkonferenz) koordiniert die Gremien-
kontrolle der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten. 

(2) Die Konferenz der Vorsitzenden der Rundfunk- 
und Verwaltungsräte der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten (Gremien-
vorsitzendenkonferenz) koordiniert die Gremien-
kontrolle der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten. 

 

geht in $ 8 (neu) auf. 

  
§ 8 

Gremienvertreterkonferenz 
 

 



 Stand: 26.09.2024 

97 
 

 (1) Die Konferenz der Vertreter der Rundfunk- und 
Verwaltungsräte der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten (Gremien-
vertreterkonferenz) koordiniert die Gremienkon-
trolle der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten. Hierzu berät sie zur Unter-
stützung der Aufgabenwahrnehmung der Gremien 
übergreifende Themen betreffend  
 
1. die gemeinschaftlichen Angebote, Einrichtungen 
und Aufgaben,  
 
2. die Erstellung programmlicher Leitlinien, der Sat-
zungen, Richtlinien und Berichte,  
 
3. Fragen der Haushalts- und Finanzplanung, der 
Rechnungslegung der Gemeinschaftseinrichtungen 
und gemeinschaftlichen Beteiligungen sowie in Be-
zug auf Maßstäbe nach § 35 des Medienstaatsver-
trages, 
 
4. die Entwicklung des Kodex zu Standards für Lei-
tung und Aufsicht nach § 31f MStV, 
 
5. die Befassung der Gremien mit dem Auftragsbe-
richt nach § 26b Abs. 5, 
 
6. Fragen der Zusammenarbeit der ARD mit dem 
ZDF und dem Deutschlandradio sowie mit Dritten. 
 
Die gesetzlichen Zuständigkeiten der Rundfunkräte 
und Verwaltungsräte der einzelnen Rundfunkan-
stalten bleiben unberührt.  

Die GVK wird zur Gremienvertreterkonferenz wei-
terentwickelt (siehe Absatz 4) und erhält erstmal 
gesetzlich formulierte Aufgaben (siehe Absatz 1).  
 
Hauptaufgabe ist die Koordinierung und Standardi-
sierung der Gremienarbeit in den ARD-Anstalten 
(Absatz 1) auch mit Blick auf die mit dem 4. MÄStV 
eingeführten neuen Aufgaben für die Gremien. 
 
Eine programmstrategische Rolle erhält die GVK 
NICHT. 
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 (2) Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung nach 

Absatz 1 kann die Gremienvertreterkonferenz Stel-
lungnahmen und Empfehlungen an die Gremien 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten abgeben. 
 

 

 (3) Die Gremienvertreterkonferenz kann die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informatio-
nen von den in der ARD zusammengeschlossenen 
Rundfunkanstalten verlangen. 
 

 

 (4) In die Gremienvertreterkonferenz ist durch je-
des Aufsichtsgremium der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten jeweils eines 
seiner Mitglieder zu entsenden. Eine Stellvertre-
tungsregelung ist vorzusehen. Näheres kann durch 
landesrechtliche Regelungen vorgesehen werden. 
Der Anteil der staatsnahen und staatlichen Mitglie-
der darf ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder nicht 
übersteigen. 
 

 

 (5) Die Gremienvertreterkonferenz gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 
 

 

  
§9 

Aufsicht 
 

„Innerhalb der ARD soll Organisation an die Stelle 
aufwendiger Koordinierung treten. Die Länder wer-
den den ARD-Staatsvertrag in diesem Sinne überar-
beiten (Verantwortungen klar festlegen, Ange-
botsauftrag definieren, effektive Aufsicht).“ (=Bin-
ger Eckpunkte der RFK) 
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Das Federführerprinzip im hier vorgeschlagenen 
Sinne (EfA-Prinzip) ermöglicht, auch die Aufsicht 
eindeutig durch die Gremien einer einzelnen An-
stalt wahrzunehmen. 
 
Analog dazu wird die Aufsicht über die gemeinsa-
men Angebote, die durch den Programmdirektor 
gestaltet werden, durch die Gremien des Vorsitzen-
den des ARD-Vorsitzes wahrgenommen (siehe auch 
§ 6 Abs. 2 zur „Planbarkeit“ der Vorsitze). 
 
Hierdurch werden in allen Bereichen eindeutige 
Aufsichtsstrukturen geschaffen, die auch im Gremi-
enbereich Mehrfachstrukturen und -prüfungen ver-
meiden. 
 

 (1) Die Aufsicht über die gemeinsamen Angebote 
nach § 7 Abs. 1 Satz 4 führen die zuständigen Gre-
mien der geschäftsführenden Anstalt nach § 6 Abs. 
2 Satz 1. 

 

 

 (2) Die Aufsicht über die durch eine federführende 
Anstalt übernommenen Aufgaben obliegt dem zu-
ständigen Aufsichtsgremium der jeweils federfüh-
renden Anstalt.  
 

 

 (3) Prüfmaßstab der Aufsicht nach den Absätzen 1 
und 2 sind die Bestimmungen des Medienstaatsver-
trages und der jeweiligen landesrechtlichen Best-
immungen. 
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 (4) Die nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Gre-
mien berichten der Gremienvertreterkonferenz 
über ihre wesentlichen Beratungen und Entschei-
dungen. 
 

Damit die GVK ihrer koordinierenden Funktion 
nachkommen kann, wird sie auch hier zum „kom-
munikativen Scharnier“ der Gremien. 

 (5) Die Aufsicht nach Landesrecht über Entschei-
dungen oder Beteiligung einzelner Rundfunkanstal-
ten sowie andere rechtliche Vorgaben bleiben un-
berührt. 
 

Soweit bspw. das Gesellschaftsrecht bei GSEA mit 
eigener Rechtspersönlichkeit eigene Aufsichts-
strukturen vorschreibt, bleiben diese unberührt. 
  

 
(…) 
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Status Quo (Stand: 4. MÄStV) Änderungsvorschläge Anmerkungen und Erläuterungen 

 
ZDF-Staatsvertrag 

 
 

(…) 
 

  

 
§ 2 

Angebote des „Zweiten  
Deutschen Fernsehens (ZDF) 

 

  

(1) Das ZDF veranstaltet Fernsehprogramme und 
bietet Telemedien nach Maßgabe dieses Staatsver-
trages und des Medienstaatsvertrages an. 
 

  

(2) Vor Veränderung des Programmschemas im 
Fernsehvollprogramm „Zweites Deutsches Fernse-
hen (ZDF)“ soll der Intendant auf ein Einvernehmen 
mit den für das Erste Fernsehprogramm der Ar-
beitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 
(ARD) Verantwortlichen hinwirken; dabei ist auf die 
Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu 
nehmen. 
 

(2) Vor Veränderung des Programmschemas im 
Fernsehvollprogramm „Zweites Deutsches Fernse-
hen (ZDF)“ soll der Intendant auf ein Einvernehmen 
mit den für das Erste Fernsehprogramm der Ar-
beitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 
(ARD) Verantwortlichen hinwirken; dabei ist auf die 
Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu 
nehmen. 

 

 
(…) 
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§ 19 
Organe 

 

§ 19 
Organe 

Die Organe des ZDF sind 
 
1. der Fernsehrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant. 
 

Die Organe des ZDF sind 
 
1. der Fernsehrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant, 
4. das Direktorium. 
 

Binger Eckpunkte der RFK: „Die Länder werden Ele-
mente einer kollegialen Leitung der Anstalten unter 
besonderer Berücksichtigung der Gewährleistung 
des Funktionsauftrages stärken.“ 
 
Folgende Elemente kollegialer Leitung werden für 
das ZDF (siehe für das DLR identisch dort) eingefügt: 
 
 gesetzliche Festschreibung des Ressortprinzips 

in § 27a (=eigenverantwortliche Leitung der 
Geschäftsbereiche durch die Direktoren) 
 

 Schaffung eines Direktoriums, das im Normal-
fall in den genannten Fällen entscheidet 
(§ 27b) 
 

 eingeschränkte Letztentscheidungsmöglich-
keiten des Intendanten (§ 27b Abs. 3) 

 
 

(…) 
 

  

 
§ 26 

Wahl und Amtszeit des Intendanten 
 

  

(1) Der Intendant wird vom Fernsehrat auf die 
Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt. 
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Für die Wahl sind mindestens drei Fünftel der Stim-
men der gesetzlichen Mitglieder erforderlich. Wie-
derwahl ist zulässig. 
 
(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrneh-
men, wer 
 
a) seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat, 
 
b) unbeschränkt geschäftsfähig ist, 
 
c) unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden 
kann, 
 
d) die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu beklei-
den und die Rechte aus öffentlichen Wahlen zu er-
langen sowie 
 
e) Grundrechte nicht verwirkt hat. 
 

  

 (3) Die inhaltlichen Anforderungen an das Amt des 
Intendanten werden vom Verwaltungsrat und vom 
Fernsehrat in einer gemeinsamen Satzung festge-
legt. Sie sind Grundlage der öffentlichen Ausschrei-
bung des Amtes, welche mindestens ein Jahr vor 
Amtsbeginn erfolgen soll. 
 

Anpassung an die Maßstäbe des Art. 5 Abs. 2 der 
Verordnung 2024/1083 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 11.04.2024 (ABl. L vom 
17. April 2024, S.1) – EMFA 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit 
Zustimmung des Fernsehrates entlassen;  
 
 
 

(4) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit 
Zustimmung des Fernsehrates vor Ende seiner 
Amtszeit nur dann entlassen, wenn aufgrund des 
Verhaltens des Intendanten keine Gewähr mehr für 

Anpassung an die Maßstäbe des Art. 5 Abs. 2 der 
Verordnung 2024/1083 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 11.04.2024 (ABl. L vom 
17. April 2024, S.1) – EMFA 
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der Beschluss des Fernsehrates bedarf der Mehr-
heit von drei Fünfteln der Stimmen der gesetzlichen 
Mitglieder. Der Intendant ist vor der Beschlussfas-
sung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der In-
tendant aus seiner Stellung aus; die Bezüge sind 
ihm für die Dauer der Wahlzeit weiter zu gewähren. 
 

die ordnungsmäße Ausübung seiner Pflichten be-
steht oder eine Pflichtverletzung so schwerwiegend 
ist, dass das Vertrauensverhältnis nachhaltig be-
schädigt ist.  
 
Der Beschluss des Fernsehrates bedarf der Mehr-
heit von drei Fünfteln der Stimmen der gesetzlichen 
Mitglieder. Der Intendant ist vor der Beschlussfas-
sung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der In-
tendant aus seiner Stellung aus; die Bezüge sind 
ihm für die Dauer der Wahlzeit weiter zu gewähren. 
Gegen die Entscheidung steht dem Intendanten der 
Rechtsweg offen. 
 

 
§ 27 

Der Intendant 
 

 
§ 27 

Der Intendant 
 

 

(1) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und 
außergerichtlich. Er ist für die gesamten Geschäfte 
des ZDF einschließlich der Gestaltung der Pro-
gramme verantwortlich. 
 
 

(1) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und 
außergerichtlich. Unbeschadet der Rechte der an-
deren Organe ist er für die gesamten Geschäfte des 
ZDF einschließlich der Gestaltung der Angebote 
verantwortlich (Gesamtverantwortung). Er führt 
den Vorsitz des Direktoriums nach § 27b. 
 

 

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit 
dem Verwaltungsrat 
 
a) den Programmdirektor, 
b) den Chefredakteur, 
c) den Verwaltungsdirektor 
 
 

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat 
 
1. den Programmdirektor, 
2. den Chefredakteur, 
3. den Verwaltungsdirektor, 
[4. den Justitiar] 
 

Alternative mit mehr Spielraum für den Intendan-
ten beim Zuschnitt der Geschäftsbereiche: 
 
„Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat die Direktoren sowie den Justitiar 
und den Chefredakteur.“ (siehe unten DLR-StV) 
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und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall 
seiner Abwesenheit. 
 

und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall sei-
ner Abwesenheit. Für die Voraussetzungen für das 
Amt eines Direktors, der Dauer der Amtszeit und 
die Grundsätze einer Entlassung vor Ende der Amts-
zeit gelten die Bestimmungen des § 26 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 
 
 

Satz 2 dient der Anpassung an die Maßstäbe des 
Art. 5 Abs. 2 der Verordnung 2024/1083 des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates vom 
11.04.2024 (ABl. L vom 17. April 2024, S.1) – EMFA 
 

  
§ 27a 

Direktoren 
 

 

 Unter Beachtung der Gesamtverantwortung des In-
tendanten sowie im Rahmen der Beschlüsse der 
Aufsichtsgremien und der Beratungen im Direkto-
rium nach § 27b Abs. 2 leiten die nach § 27 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 berufenen Direktoren [,der Justitiar so-
wie der Chefredakteur] ihren Geschäftsbereich 
selbstständig und in eigener Verantwortung. 
 

 

  
§ 27b 

Zusammensetzung des  
Direktoriums, Aufgaben 

 

 

 (1) Der Intendant sowie die Direktoren nach § 27 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 bilden zusammen das Direktorium. 
Das Direktorium gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Diese bedarf der Zustimmung des Verwaltungsra-
tes. 
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 (2) Das Direktorium beschließt insbesondere über 
alle Angelegenheiten, die für das ZDF von Bedeu-
tung sind, wie 
 
1. Grundsatzfragen der Programm-, Digital- und 
Personalstrategie, 
 
2. Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresab-
schlusses und der mittelfristigen Finanzplanung, 
 
3. Erstellung des Geschäftsberichts, 
 
4. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-
stücken, 
 
5. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und 
Beteiligungen, 
 
6. Einstellung, Entlassung und Umgruppierung von 
Personal, 
 
sowie über Angelegenheiten, die mehrere Ge-
schäftsbereiche berühren, auf Antrag eines Direk-
tors. 
 

 

 (3) Nach Befassung des Direktoriums kann der In-
tendant im Einzelfall und unter Berufung auf seine 
Gesamtverantwortung auch alleine entscheiden. 
Übt der Intendant seine Entscheidungsbefugnis 
nach Satz 1 aus, ist dies den zuständigen Gremien 
in der auf die Entscheidung folgenden Sitzung mit-
zuteilen.  

Um der besonderen Stellung und der Gesamtver-
antwortung des Intendanten Rechnung zu tragen, 
ist sein Verhältnis zu Entscheidungen des Direktori-
ums zu klären. Durch eine Letztentscheidungsbe-
fugnis im Ausnahmefall kann sich der Intendant im 
Einzelfall auf seine Gesamtverantwortung stützen 
und Entscheidungen auch gegen das Direktorium 
an sich ziehen (vergleichbar mit der Wahrnehmung 
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einer Richtlinienkompetenz). Für den Regelfall 
bleibt es beim Modus der Mehrheitsentscheidun-
gen des Direktoriums. 
 

 (4) Der Chefredakteur und der Justiziar nehmen an 
den Sitzungen des Direktoriums in beratender 
Funktion teil. 
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Status Quo (Stand: 4. MÄStV) Änderungsvorschläge Anmerkungen und Erläuterungen 

 
Deutschlandradio-Staatsvertrag 

 
 

(…) 
 

  

 
§ 19 

Organe 
 

 
§ 19 

Organe 

 

Die Organe der Körperschaft sind 
 
1. der Hörfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant. 

 

Die Organe der Körperschaft sind 
 
1. der Hörfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant, 
4. das Direktorium. 

 

Binger Eckpunkte der RFK: „Die Länder werden Ele-
mente einer kollegialen Leitung der Anstalten unter 
besonderer Berücksichtigung der Gewährleistung 
des Funktionsauftrages stärken.“ 
 
Siehe die Erläuterungen und Hinweise zum weitge-
hend identischen Vorschlag für den ZDF-StV) 
 

 
(…) 

 

  

 
§ 26 

Wahl und Amtszeit des Intendanten 
 

  

(1) Der Intendant wird vom Hörfunkrat auf Vor-
schlag des Verwaltungsrates auf die Dauer von fünf 
Jahren in geheimer Wahl gewählt. Für die Wahl sind 
mindestens zwei Drittel der Stimmen der gesetzli-
chen Mitglieder erforderlich. Wiederwahl ist zuläs-
sig. 
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(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrneh-
men, wer 
 
a) seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat, 
 
b) unbeschränkt geschäftsfähig ist, 
 
c) unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden 
kann, 
 
d) die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu beklei-
den und die Rechte aus öffentlichen Wahlen zu er-
langen, sowie 
 
e) Grundrechte nicht verwirkt hat. 
 
 (3) Die inhaltlichen Anforderungen an das Amt des 

Intendanten werden vom Verwaltungsrat und vom 
Hörfunkrat in einer gemeinsamen Satzung festge-
legt. Sie sind Grundlage der öffentlichen Ausschrei-
bung des Amtes, welche mindestens ein Jahr vor 
Amtsbeginn erfolgen soll. 
 

Anpassung an die Maßstäbe des Art. 5 Abs. 2 der 
Verordnung 2024/1083 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 11.04.2024 (ABl. L vom 
17. April 2024, S.1) – EMFA 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit 
Zustimmung des Hörfunkrates entlassen;  
 
 
 
 
 
 

(4) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit 
Zustimmung des Hörfunkrates vor Ende seiner 
Amtszeit nur dann entlassen, wenn aufgrund des 
Verhaltens des Intendanten keine Gewähr mehr für 
die ordnungsmäße Ausübung seiner Pflichten be-
steht oder eine Pflichtverletzung so schwerwiegend 
ist, dass das Vertrauensverhältnis nachhaltig be-
schädigt ist.  

Anpassung an die Maßstäbe des Art. 5 Abs. 2 der 
Verordnung 2024/1083 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 11.04.2024 (ABl. L vom 
17. April 2024, S.1) – EMFA 
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der Beschluß des Hörfunkrates bedarf der Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stimmen der gesetzlichen 
Mitglieder. Der Intendant ist vor der Beschlußfas-
sung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der In-
tendant aus seiner Stellung aus; die Bezüge sind 
ihm für die Dauer der Wahlzeit weiterzugewähren. 
 

Der Beschluß des Hörfunkrates bedarf der Mehr-
heit von zwei Dritteln der Stimmen der gesetzlichen 
Mitglieder. Der Intendant ist vor der Beschlußfas-
sung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der In-
tendant aus seiner Stellung aus; die Bezüge sind 
ihm für die Dauer der Wahlzeit weiterzugewähren. 
Gegen die Entscheidung steht dem Intendanten der 
Rechtsweg offen. 
 

 
§ 27 

Der Intendant 
 

 
§ 27 

Der Intendant 
 

 

(1) Der Intendant vertritt die Körperschaft gericht-
lich und außergerichtlich. Er ist für die gesamten 
Geschäfte der Körperschaft einschließlich der Ge-
staltung der Angebote verantwortlich. 
 

 

(1) Der Intendant vertritt die Körperschaft gericht-
lich und außergerichtlich. Unbeschadet der Rechte 
der anderen Organe ist er für die gesamten Ge-
schäfte der Körperschaft einschließlich der Gestal-
tung der Angebote verantwortlich (Gesamtverant-
wortung). Er führt den Vorsitz des Direktoriums 
nach § 27b. 

 

 

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit 
dem Verwaltungsrat die Direktoren und aus deren 
Mitte seine Stellvertretung. 

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat die Direktoren [sowie den Justitiar 
und den Chefredakteur] und aus deren Mitte seine 
Stellvertretung. Für die Voraussetzungen für das 
Amt eines Direktors, der Dauer der Amtszeit und 
die Grundsätze einer Entlassung vor Ende der Amts-
zeit gelten die Bestimmungen des § 26 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 
 

 
 
 
Satz 2 dient der Anpassung an die Maßstäbe des 
Art. 5 Abs. 2 der Verordnung 2024/1083 des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates vom 
11.04.2024 (ABl. L vom 17. April 2024, S.1) – EMFA 
 

  
§ 27a 

Direktoren 
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 Unter Beachtung der Gesamtverantwortung des In-

tendanten sowie im Rahmen der Beschlüsse der 
Aufsichtsgremien und der Beratungen im Direkto-
rium nach § 27b Abs. 2 leiten die nach § 27 Abs. 2 
berufenen Direktoren [,der Justitiar sowie der Chef-
redakteur] ihren Geschäftsbereich selbstständig 
und in eigener Verantwortung. 

 

 

  
§ 27b 

Zusammensetzung des  
Direktoriums, Aufgaben 

 

 

 (1) Der Intendant sowie die Direktoren nach § 27 
Abs. 2 bilden zusammen das Direktorium. Das Di-
rektorium gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese 
bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates. 
 

 

 (2) Das Direktorium beschließt insbesondere über 
alle Angelegenheiten, die für die Körperschaft von 
Bedeutung sind, wie 
 
1. Grundsatzfragen der Programm-, Digital- und 
Personalstrategie, 
 
2. Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresab-
schlusses und der mittelfristigen Finanzplanung, 
 
3. Erstellung des Geschäftsberichts, 
 
4. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-
stücken, 
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5. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und 
Beteiligungen, 
 
6. Einstellung, Entlassung und Umgruppierung von 
Personal, 
 
sowie über Angelegenheiten, die mehrere Ge-
schäftsbereiche berühren, auf Antrag eines Direk-
tors. 
 

 (3) Nach Befassung des Direktoriums kann der In-
tendant im Einzelfall und unter Berufung auf seine 
Gesamtverantwortung auch alleine entscheiden. 
Übt der Intendant seine Entscheidungsbefugnis 
nach Satz 1 aus, ist dies den zuständigen Gremien 
in der auf die Entscheidung folgenden Sitzung mit-
zuteilen. 
 

Um der besonderen Stellung und der Gesamtver-
antwortung des Intendanten Rechnung zu tragen, 
ist sein Verhältnis zu Entscheidungen des Direktori-
ums zu klären. Durch eine Letztentscheidungsbe-
fugnis im Ausnahmefall kann sich der Intendant im 
Einzelfall auf seine Gesamtverantwortung stützen 
und Entscheidungen auch gegen das Direktorium 
an sich ziehen (vergleichbar mit der Wahrnehmung 
der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers). Für 
den Regelfall bleibt es beim Modus der Mehrheits-
entscheidungen des Direktoriums. 
 

 (4) Der Chefredakteur und der Justiziar nehmen an 
den Sitzungen des Direktoriums in beratender 
Funktion teil. 
 

 

 

 


